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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über gerichtsnahe Mediation; 
Ende der Begutachtungsfrist 22.2.2002. 

Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich. gemäß einer Entschließung 

des Nationalrates den Entwurf eines Bundesgesetzes über gerichtsnahe Mediati

on samt Erläuterungen in 25-facher Ausfertigung mit dem Ersuchen um Kenntnis

nahme zu übersenden. 

Die im Begutachtungsverfahren befassten SteHen wurden um Stellungnahme 

bis 

22. Februar 2002 

ersucht. 

Es darf darauf hingewiesen werden, dass der Gesetzesentwurf auch auf der 

Website des Bundesministeriums für Justiz (www.bmj.gv.at) zur Einsicht und zum 

Down load bereitsteht. 

Ausf. 

21 . Dezember 2001 
Für den Bundesminister: 

Dr. Gemard Hopf 
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Entwurf 

Bundesgesetz über gerichts nahe Mediation sowie über Änderungen des Ehe

gesetzes, des Außerstreitgesetzes. der Zivilprozessordnung, der Strafpro

zessordnung, des Gerichtsgebührengesetzes und des 

Kindschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2001 

ArtIkel I 

Bundesgesetz über gerichtsnahe Mediation 

I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Gerichtsnahe Mediation 

§ 1. (1) Mediation ist eine auf Freiwilligkeit der Parteien beruhende Tätigkeit, 

bei der ein fachlich ausgebildeter, neutraler Vermittler (Mediator) mit anerkannten 

Methoden die Kommunikation ZWischen den Parteien systematisch mit dem Ziel för

dert, eine von den Parteien selbst verantwortete Lösung ihres Konfliktes zu 

ermöglichen. 

(2) Gerichtsnahe Mediation ist Mediation zur lösung von Konflikten, zu deren 

Entscheidung an sich die ordentlichen Zivilgerichte zuständig sind. 

Regelungsgegenstand 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Einrichtung eines Beirats für 

gerichtsnahe Mediation, das Verfahren über die Eintragung von Personen in die li

ste der gerichtsnahen Mediatoren, die Führung dieser liste, die Anerkennung von 

Ausbildungseinrichtungen für gerichtsnahe Mediation einschließlich der Führung ei

ner liste dieser Einrichtungen, die Rechte und Pflichten der gerichtsnahen Mediato

ren sowie die Rechtsfolgen der gerichtsnahen Mediation. 

(2) Durch dieses Bundesgesetz wird in gesetzlich geregelte Befugnisse von 

Angehörigen freier Berufe nicht eingegriffen. 
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Bezeichnungen 

§ 3. Soweit in diesem Bundesgesetz 

1. von Mediation oder Mediator die Rede ist, ist damit die gerichtsnahe 

Mediation bzw. der getichtsnahe Mediator gemeint; 

2 . personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, 

beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 

11. Abschnitt 

Beirat für Mediation beim Bundesministerium für Justiz 

§ 4. (1) Zur Unterstützung des Bundesministers für Justiz in Angelegenheiten 

der Mediation ist beim Bundesministerium für Justiz ein Beirat für Mediation 

einzunchten. 

(2) Der Bundesminister für Justiz beruft den Beirat zu Sitzungen ein und führt in 

diesem den Vorsitz. Dabei kann er sich durch einen Bediensteten des Bundesmini

steriums tür Justiz vertreten lassen. 

(3) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Beirats hat der Bundesminister für 

Justiz für die Dauer von drei Jahren zu ernennen. Ein Vorschlagsrecht kommt zu 

1. für je ein Mitglied (Ersatzmitglied) 

a) dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 

b) dem Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen, 

c) dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, 

d) der Bundesarbeitskammer, 

e) der Wirtschaftskammer Österreich, 

f) der Österreichischen Notariatskammer, 

g) dem Österreichischen Rechtsanwaltskammerta9, 

h) der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, 

i) der Vereinigung der österreichischen Richter; 

2. für zwei weitere Mitglieder (Ersatzmitglieder) dem Bundeskomitee Freier 

Berufe Österreichs, 

3 . für zwei Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Österreichischen 

Rektorenkonferenz; 
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4. für zehn weitere Mitglieder (Ersatzmitglieder) repräsentativen Vereini

gungen auf dem Gebiet der Mediation, tunliehst in Form eines überein

stimmenden Vorschlags. 

(4) In die Vorschläge sollen vorwiegend Personen aufgenommen werden. 

die über praktische Erfahrungen oder theoretische Kenntnisse auf dem 

Gebiet der Mediation verfügen. 

§ 5. Dem Beirat obliegen 

1. die Erörterung von Themen und Fragen, die ihm vom Bundesminister für 

Justiz vorgelegt werden, sowie die Abgabe von Stellungnahmen und die Erstattung 

von Gutachten hiezu. 

2. die Mitwirkung bei der Erlassung von Verordnungen gemäß §§ 29, 30, 

3. die Mitwirkung an Verfahren über die Eintragung von Ausbildungseinrich

lungen und lehrgängen (§ 16 Abs. 2 und 3) sowie 

4. im Wege seines Ausschusses die Mitwirkung am Verfahren über die Ein

tragung in die Liste der gerichtsnahen Mediatoren. 

§ 6. (1) Oie Sitzungen des Beirats sind nicht öffentlich. Der Beirat kann bei Be

darf Auskunftspersonen und Sachverständige zuziehen. Diese sind zur Verschwie-

genheit über die ihnen hiebet bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet. 

(2) Beschlüsse fasst der Beirat mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleich

heit ist ein Vorschlag oder Antrag abgelehnt. Die in der Minderheit gebliebenen Mit

glieder haben das Recht, ihre Auffassung dem Beschluss des Beirats schriftlich an

zuschließen. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglie

der anwesend ist. Dem Bundesminister für Justiz kommt kein Stimmrecht zu. 

(3) Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirats ist ehrenamtlich. Sie sind zur 

Amtsverschwiegenheit verpflichtet. 

Ausschuss für gerichtsnahe Mediation 

§ 7. (1) Der Beirat hat aus seinen stimmberechtigten Mitgliedern für die Dauer 

von drei Jahren einen Ausschuss, bestehend aus fünf Mitgliedem samt Ersatzmit

gliedem, zu wählen sowie einen Vorsitzenden und dessen Vertreter zu bezeichnen. 
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Die Funktionsperiode endet mit der Bestellung eines neuen Ausschusses. § 6 Abs. 

1, Abs. 2 erster bis vierter Satz sowie Abs. 3 letzter Satz gelten entsprechend. 

(2) Der Vorsitzende hat die Mitglieder des Ausschusses auf Ersuchen des Bun

desministers für Justiz zu Sitzungen einzuberufen. Die Mitglieder haben Anspruch 

auf eine dem Aufwand angemessene Vergütung für ihre Tätigkeit. 

111. Abschnitt 

Liste der gerichtsnahen Mediatoren 

Führung der Liste 

§ 8. Der Bundesminister für Justiz hat eine Liste der natür1ichen Personen zu 

führen, die die gerichtsnahe Mediation ausüben dürfen. In der liste sind Vor- und 

Familiennamen, Geburtstag, die Bezeichnung des sonstigen Berufs des Mediators, 

seine Arbeitsanschrift, sein akademischer Grad, der Haftpflichtversicherer sowie sein 

fachlicher Tätigkeitsbereich oder seine fachlichen Tätigkeitsbereiche anzugeben. Die 

Liste der Mediataren ist öffentlich und in geeigneter Weise elektronisch 

kundzumachen. 

Voraussetzungen der Eintragung 

§ 9. (1) Anspruch auf Eintragung in die liste der Mediataren hat, wer nach-

weist, dass er 

1. das 28. Lebensjahr vollendet hat. 

2 . fachlich qualifiziert ist. 

3 . vertrauenswürdig ist, 

4 . über eine für die Ausübung der Mediation erforderliche Ausstattung ein

schließlich der nötigen Räumlichkeit verfügt sowie 

5. eine Haftpflichtversicherung nach § 25 abgeschlossen hat. 

(2) Wer nicht voll geschäftsfähig ist, kann nicht in die Liste eingetragen 

werden. 

Fachliche Qualifikation 

§ 10. (1) Fachlich qualifiziert ist, wer auf Grund einer entsprechenden Ausbil

dung (§ 29) über mediatorisehe Kenntnisse und Ferttgkeiten verfügt, mit den 
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rechtlichen und psychosozialen Grundlagen der Mediation vertraut ist sowie rechtli

che und sonstige fachliche Kenntnisse auf dem ausgewählten fachlichen Tätigkeits

bereich oder den ausgewählten fachlichen Tätigkeitsbereichen aufweist. 

(2) Jene Kenntnisse und Fertigkeiten, die bestimmte Bewerber, insbesondere 

Psychotherapeuten, klinische Psychologen, Gesundheitspsychologen. Rechtsanwäl

te , Notare, Richter, Staatsanwälte, Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater, Ziviltechni

ker, Lebens- und Sozialberater, Sozialarbeiter. Unternehmensberater oder Hoch

schullehrer aus einem einschlägigen Fach, im Rahmen ihrer Ausbildung und Berufs

praxis für die Tätigkeit als Mediator bereits elWOrben haben, sind zu berücksichtigen. 

Antrag auf Eintragung 

§ 11. Das Verfahren zur Eintragung in die Liste der Mediatoren wird auf Grund 

eines schriftlichen Antrags des Bewerbers an den Bundesminister für Justiz eingelei· 

tet. Der Antrag hat die im § 8 genannten Angaben zu enthalten. 

Nachweise 

§ 12. (1) Die Voraussetzungen nach §§ 9 und 10 sind durch entsprechende Ur· 

kunden, wie Zeugnisse, Bestätigungen, Berufsdiplome. nachzuweisen. Die Vertrau· 

enswürdigkeit ist durch eine Strafregisterbescheinigung nachzuweisen, die nicht älter 

als drei Monate ist und in der keine Verurteilung aufscheint. die eine verlässliche Tä· 

tigkeit als Mediator zweifelhaft erscheinen lässt. 

(2) Dem Antrag sind ein Lebenslauf. eine Darstellung des Ausbildungsweges 

als Mediator, einschließlich einer Aufstellung der Ausbildungseinrichtungen, bei de· 

nen die Ausbildung absolviert 'NOrden ist, sowie Zeugnisse oder sonstige Nachweise 

hierüber anzuschließen. 

Prüfung der Voraussetzungen 

§ 13. (1) Der Bundesminister für Justiz hat zunächst auf Grund des Antrags 

und dessen Beilagen zu prüfen. ob beim Bewerber die Voraussetzungen nach § 9 

Abs. 1 Z 1 und 3 bis 5 vorliegen sowie ob dem Antrag die zur Prüfung der Vorausset

zungen nach § 10 erforderlichen Urkunden und Nachweise angeschlossen sind. Er

forderlichenfalls hat er den Bewerber zu einer Ergänzung innerhalb einer 
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angemessenen Frist aufzufordern. Die ungerechtfertigte Nichtbefolgung dieser Auf

forderung gilt als Zuruckziehung des Antrags. 

(2) Die Voraussetzungen nach § 10 hat der Bundesminister tür Justiz tunliehst 

mit Hilfe eines Gutachtens des Ausschusses für gerichtsnahe Mediation zu ermitteln. 

(3) Der Bundesminister für Justiz und der Ausschuss sind berechtigt. den Be

werber zu einer Anhörung zu laden. Die ungerechtfertigte Nichtbefolgung der La

dung gilt als Zuruckziehung des Antrags. 

Eintragung 

§ 14. (1) Wer die Voraussetzungen zur Eintragung in die Liste erfüllt, ist vom 

Bundesminister für Justiz für die Dauer von drei Jahren in die Liste einzutragen. Per

sonen, die die Voraussetzungen nicht erfüllen, ist die Eintragung mit Bescheid zu 

versagen. 

(2) Der Mediator kann frühestens sechs Monate und spätestens drei Monate 

vor Ablauf der Eintragungsdauer schriftlich die Aufrechterhattung der Eintragung für 

weitere drei Jahre begehren. Er bleibt bis zur Entscheidung über den fristgerechten 

gestellten Antrag in die Liste eingetragen. 

(3) Im Antrag auf Aufrechterhaltung der Eintragung hat der Mediator seine 

Fortbildung (§ 26) und seine durchgeführten Mediationen darzustellen. Die Eintra

gung ist aufrechtzuerhalten. wenn die fachliche Qualifikation durch den Besuch von 

Fortbildungsveranstaltungen oder die Durchführung von Mediationen weiter gewähr

leistet ist und keine der übrigen Voraussetzungen nach § 15 vorliegt. Zur Prüfung der 

Voraussetzungen der Aufrechterhaltung der Eintragung kann der Bundesminister für 

Justiz den Ausschuss befassen. 

Streichung von der Liste der gerichtsnahen Mediatoren 

§ 15. (1) Der Bundesminister für JustiZ hat. erforder1ichenfalls nach Einholung 

eines Gutachtens des Ausschusses für gerichtsnahe Mediation. mit Bescheid festzu

stellen, dass die Eignung eines Mediators nicht besteht, und diesen aus der Liste zu 

streichen. wenn eine Voraussetzung nach § 9 wegfällt oder hervorKommt, dass eine 

solche Voraussetzung nicht bestanden hat. oder der Mediator trotz Mahnung wieder

holt oder gröblich gegen seine Pflichten verstößt. 
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(2) Darüber hinaus ist der Mediator im Fall seines Verzichts, seines Todes oder 

wegen Ablauf der Frist (§ 14) von der Liste zu streichen. 

(3) Die Streichung und ihre Gründe sind in der Liste ersichtlich zu machen. Der 

bisherige Eintrag bleibt im Übrigen unverändert. 

IV. Abschnitt 

Ausbildung 

Eintragung von Ausbildungseinrichtungen und Lehrgängen 

§ 16. (1) Die erforderliche Ausbildung ist tunlichst in Lehr~ und Praxisveranstal

tungen solcher privat-. oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen einschließlich der Uni

versitäten zu vennitteln , die der Bundesminister für Justiz in die Liste der Ausbil

dungseinrichtungen und lehrgänge für gerichtsnahe Mediation eingetragen hat. 

(2) Das Verfahren zur Eintragung einer Ausbildungseinrichtung oder eines 

lehrganges für geJichtsnahe Mediation wird auf Grund eines schriftlichen Antrags 

des Bewerbers an den Bundesminister für Justiz eingeleitet. Der Bewerber hat eine 

detaillierte Darstellung des Ausbildungswegs (AusbildungsculTiculum) sowie Unterla

gen über Anzahl, Qualifikation des Lehrpersonals und über die Finanzierung der Ein

richtung oder des Lehrganges vorzulegen. 

(3) Wer nachweist, dass das Erreichen der Ausbildungsziele durch Nachhaltig

keit der Tätigkeit, sowie durch Inhalt und Umfang des Ausbildungscurriculums, 

durch die Kenntnisse und Fähigkeiten des lehrpersonaJs sowie durch ausreichende 

Finanzierung gewährleistet ist, ist vom Bundesminister für Justiz, tunlichst nach Be

fassung des Beirats, für die Dauer von längstens drei Jahren in die liste der Ausbil

dungseinrichtungen und Lehrgänge für gerichtsnahe Mediation einzutragen. Bewer

bern. die die Voraussetzungen nicht erfüllen, ist die Eintragung mit Bescheid zu 

versagen. 

(4) Eine Ausbildungseinrichtung kann frühestens sechs Monate und späte

stens drei Monate vor Ablauf der Eintragungsdauer schriftlich die Aufrechterhaltung 

der Eintragung für weitere drei Jahre begehren. Sie bleibt bis zur Entscheidung über 

den fristgerecht gestellten Antrag in die liste eingetragen. 

(5) Die Eintragung ist aufrechtzuerhalten, wenn sich aus den Berichten 

(§ 19) der Ausbildungseinrichtung ergibt, dass die Eignung weiter gewährieistet ist 
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und keine der übrigen Voraussetzungen nach § 20 vor1iegt.Zur Prüfung der Voraus· 

setzungen der Aufrechtemaltung der Eintragung kann der Bundesminister für Justiz 

den Beirat befassen. 

§ 17. Die Eintragung kann sich auch auf Teilabschnitte oder einzelne Gebiete 

der Ausbildung durch Ausbildungseinrichtungen beziehen, sofern dies im Hinblick 

auf Bedeutung, Umfang und Teilnehmer1ueis gerechtfertigt ist. Liegen diese Voraus

setzungen vor und ist die Tätigkeit der Ausbildungseinrichtung nicht nachhaltig, so 

kann sich die Eintragung auf einen einzelnen Lehrgang beZiehen. 

Liste der AusbIldungseinrichtungen und Lehrgänge 

§ 18. Der Bundesminister tür Justiz hat eine Liste der Ausbildungseinrichtungen 

und Lehrgänge zu führen. Die Liste ist öffentlich und in geeigneter Weise elektro· 

nisch kundzumachen. Von der elektronischen Kundmachung dürfen wegen Zeitatr 

laufs unaktuell gewordene Eintragungen ausgenommen werden. 

Berichtspflicht 

§ 19. (1) Die eingetragenen Ausbildungseinrichtungen haben dem Bundesmini· 

ster für Justiz bis längstens 1. Juli eines jeden Jahres schriftlich über Umfang, Inhatt 

und Erfolg der Ausbildungstätigkeit des vergangenen Jahres zu berichten. 

(2) Der Veranstalter eines eingetragenen Lehrganges hat dem Bundesminister 

für Justiz bis spätestens drei Monate nach AbSChluss des Lehrganges über dessen 

Umfang, Inhalt und Ertolg schriftlich zu berichten. 

Streichung von der Liste der Ausbildungseinrichtungen 

§ 20. (1) Der Bundesminister für Justiz hat, erfordenichenfalls nach Einholung 

eines Gutachtens des Beirats, mit Bescheid festzustellen , dass die Eignung einer 

eingetragenen Ausbildungseinrichtung oder eines eingetragenen Lehrganges nicht 

besteht, wenn eine Voraussetzung nach § 16 Abs. 3 wegfällt oder hervorkommt, 

dass eine solche Voraussetzung nicht bestanden hat, die Ausbildungseinrichtung 

trotz Mahnung wiederholt oder gröblich gegen ihre Pflichten verstößt, die Ausbil· 

dungsziele im Wesentlichen nicht erreicht wurden oder die ausgestellten Zeugnisse 

grobe Unrichtigkeiten enthalten. 
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(2) Darüber hinaus ist eine Ausbildungseinrichtung oder ein Lehrgang im Fall 

eines Verzichts oder wegen Ablaufs der Frist (§ 16 Abs. 4) von der Liste zu 

streichen. 

(3) Die Streichung und ihre Gründe sind in der Liste ersichtlich zu machen. Der 

bisherige Eintrag bleibt im Übrigen unverändert. 

Zeugnisse 

§ 21. Die eingetragenen Ausbildungseinrichtungen oder die Veranstalter von 

eingetragenen Lehrgängen haben den Teilnehmern über die Erreichung der Ausbil

dungsziele Zeugnisse auszustellen. 

V. Abschnitt 

Rechte und Pflichten des gerichts nahen Mediators 

Allgemeine Rechte und Pflichten 

§ 22. (1) Wer in die Liste der gerichtsnahen Mediataren eingetragen ist. ist 

1. berechtigt, die Bezeichnung "gerichtsnaher Mediato .... zu führen. 

2. bei Ausübung der Mediation verpflichtet, diese Bezeichnung zu führen . 

(2) Der Mediator darf keine Vergütung für die Vermittlung oder Empfehlung von 

Personen zur Mediation geben, nehmen, versprechen oder sich zusichern lassen. 

Rechtsgeschäfte, die gegen dieses Verbot verstoßen, sind nichtig. Leistungen aus 

solchen Rechtsgeschäften können zurückgefordert werden. 

Pflichten gegenüber den Parteien 

§ 23. (1) Wer selbst Partei, Parteienvertreter, Berater oder Entscheidungsorgan 

in einem Konflikt zwischen den Parteien ist oder gewesen ist, darf als Mediator nicht 

tätig werden. Ein Mediator darf in einem Konflikt, auf den sich die Mediation bezieht 

oder bezogen hat, nicht als Vertreter, Berater oder Entscheidungsorgan auftreten. 

Soweit sich im Zusammenhang mit einer Mediation Bedarf an Beratung, insbesonde

re in rechtlicher Hinsicht, ergibt, hat der Mediator die Parteien darauf hinzuweisen. 

(2) Der Mediator darf nur mit Zustimmung der Parteien tätig werden. Er hat die 

Mediation nach bestem Wissen und Gewissen, persönlich, unmittelbar und gegen

über den Parteien allparteilich durchzuführen und sich um den Fortgang der 
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Mediation zu bemühen. Er hat die Parteien darauf hinzuweisen. in welche FOITTI sie 

das Ergebnis der Mediation fassen müssen, um die Umsetzung sicherzustellen. 

(3) Der Mediator ist verpflichtet. den Beginn, den Fortgang und das Ergebnis 

der Mediation festzuhalten und diese Dokumentation mindestens zehn Jahre nach 

Beendigung der Mediation aufzubewahren. 

Verschwiegenheit. Vertraulichkeit 

§ 24. (1) Der Mediator ist zur Verschwiegenheit über die Tatsachen verpflichtet. 

die ihm im Rahmen der Mediation anvertraut oder sonst bekannt wurden. Er hat die 

im Rahmen der Mediation erstenten oder ihm übergebenen Unterlagen vertraulich zu 

behandeln. Gleiches gilt für Hilfspersonen des Mediators sowie für Personen, die im 

Rahmen der Praxisausbildung bei einem Mediator unter dessen Anleitung tätig sind. 

(2) Die Parteien können den Mediator gemeinsam von der Pflicht nach Abs. 1 

entbinden. Verweigert eine Partei die Entbindung, so darf ihr daraus kein Rechts

nachteil entstehen. 

Haftpflichtversicherung 

§ 25. (1) Der Mediator hat zur Deckung der aus seiner Tätigkeit entstehenden 

Schadenersatzanspruche eine Haftpflichtversicherung bei einem zum Geschäftsbe

trieb in Österreich berechtigten Versicherer abzuschließen und diese während der 

Dauer seiner Eintragung in der liste der gerichtsnahen Mediatoren 

aufrechtzuerhalten. 

(2) Für den Versicherungsvertrag muss Folgendes getten: 

1. auf ihn muss österreichisches Recht anwendbar sein; 

2. die Mindestversicherungssumme hat 400.000 Euro für jeden Versicherungs

fall zu betragen; 

3. der Ausschluss oder eine zeitliche Begrenzung der Nachhaftung des Versi

cherers ist unzulässig; 

4 . der Versicherer ist verpflichtet, unmittelbar an den Geschädigten zu zahlen; 

(3) Der Bundesminister für Justiz ist eine Stelle im Sinn des § 158c Abs. 2 

VersVG. Der Mediator hat ihm den Bestand der Haftpflichtversicherung jederzeit auf 

Vertangen nachzuweisen. 
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Fortbildung 

§ 26. Der Mediator hat sich. insbesondere in seinem Tätigkeitsfeld, angemes

sen fortzubilden. 

Mitteilungspflicht 

§ 27. (1) Der Mediator hat dem Bundesminister für Justiz unverzüglich jede Än

derung von Umständen, die in der Liste der gerichtsnahen Mediatoren enthalten 

sind, mitzuteilen. Die Eintragung in der liste ist entsprechend zu ändern. 

VI. Abschnitt 

Rechtswirkungen der Mediation 

§ 28. (1) Der Beginn und die gehörige Fortsetzung einer Mediation durch einen 

gerichtsnahen Mediator hemmen Anfang und Fortlauf der Verjährung und sonstiger 

Fristen zur Geltendmachung der von der Mediation betroffenen Rechte und Anspru

che mit Wirkung auf die an der Mediation beteiligten Parteien. Die Hemmung tritt 

nicht ein, soweit die Fristen auch tür Rechte, Anspruche oder Pflichten Dritter maß

geblich sind. Der Beginn und die gehörige Fortsetzung einer Mediatton gelten als ge

hörige Fortsetzung des Verfahrens. 

(2) Die Parteien können schriftlich vereinbaren, dass die Hemmung auch ande

re zwischen ihnen bestehende Anspruche, die von der Mediation nicht betroffen 

sind, umfasst. Betrifft die Mediation Rechte und Ansprüche aus dem Familienrecht , 

so umfasst die Hemmung auch ohne schriftliche Vereinbarung sämtliche wechselsei

tigen oder von den Parteien gegeneinander wahrzunehmenden Rechte und Anspru

che familienrechtlicher Art, sofem die Parteien nicht Abweichendes schrtftlich verein

baren. 

VII. Abschnitt 
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Verordnungsermächtigungen 

§ 29. (1) Der Bundesminister tür Justiz hat nach Anhörung des Beirats tür Me

diation durch Verordnung nähere Bestimmungen über die Ausbildung für Mediatoren 

festzulegen. Dabei können die Ausbildungsinhahe nach Fachbereichen unterschied

lich festgesetzt werden. 

(2) Der theoretische Teil der Ausbildung ist, aufgegliedert nach einzelnen Aus

bitdungsinhalten, mit 200 bis 300 Ausbildungsstunden. der anwendungsonentierte 

Teil mit 100 bis 200 festzulegen. Es haben insbesondere zu umfassen: 

1. der theoretische Teil : 

a) eine Einführung in die Problemgeschichte und Entwicklung der Mediation, 

einschließlich deren Grundannahmen und Leitbilder; 

b) Verfahrensablauf, Methoden und Phasen der Mediation unter besonderer 

Berücksichtigung vemandlungs- und lösungsorientierter Ansätze; 

c) Grundlagen der Kommunikation, insbesondere der Kommunikations-. Frage

und Verhandlungstechniken. der Gespfächsführung und Moderation unter besonde

rer Berücksichtigung von Konfliktsituationen; 

d) Anwendungsgebiete der Mediation; 

e) Persönlichkeitstheorien und psychosoziale Interventionsformen; 

f) ethische Fragen der Mediation, insbesondere der Position des Mediators; 

g) rechtliche und psychosoziale Bedingungen für die Mediation; 

2. der anwendungsorientierte Teil: 

a) Einzelselbsterfahrung und Praxisseminare zur Übung in Techniken der Me

diation unter Anwendung von Rollenspielen, Simulation und Reflexion; 

b) Peergruppenarbeit; 

c) FaUarbeit und begleitende Teilnahme an der Praxissupervision im Bereich 

der Mediation. 

(3) Die für einen Beruf erlorderliche Ausbildung und die bei dessen Ausübung 

typischerweise erworbene Praxis ist angemessen zu berücksichtigen (§ 10). 

§ 30. Der Bundesminister für Justiz hat nach Anhörung des Beirats durch Ver

ordnung die angemessene Vergütung für den Vorsitzenden und die Mitglieder des 
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Ausschusses unter Bedachtnahme auf den mit deren Tätigkeit verbundenen Auf

wand festzulegen. 

VIII. Abschnitt 

Sonstige Bestimmungen 

Strafbestimmungen 

§ 31. Eine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht ist ebenso zu bestrafen wie 

eine verbotene Veröffentlichung nach § 301 Abs. 151GB, sofem dadurch ein be

rechtigtes Interesse verletzt wird und der in seinem Interesse Verletzte dies verlangt. 

§ 32. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkett der Gerich

te fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 

mit einer Geldstrafe bis zu 

1. 3.500 Euro zu bestrafen. 

a} wer sich unbefugt als gerichtsnaher Mediator bezeichnet oder eine ähnliche 

verwechslungsfähige Bezeichnung führt, 

b} wer den Bestimmungen der §§ 19, 22 Abs. 2 und 3, 23 und 27 

zuwiderhandelt. 

2. 10.000 Euro zu bestrafen, wer ohne nach § 14 befugt zu sein gerichtsnahe 

Mediation ausübt. 

Verhältnis zu anderen Vorschriften 

§ 33. (1) Die Gewerbeordnung 1973, BGBI. Nr. 50/1974, ist auf die Tätigkeit 

der gerichtsnahen Mediatoren nicht anzuwenden. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze 

verwiesen wird , sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
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Artikel 11 

Änderung des Ehegesetzes 

Das Ehegesetz vom 6. Juli 1938, dRGBI. I S 807, zuletzt geändert durch das Bun

desgesetz 8GB!. I Nr. 135/2000 , wird wie folgt geändert: 

§ 99 entfällt samt Überschrift. 

Artikel 111 

Änderung des Außerstreitgesetzes 

Das Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streit

sachen vom 9. August 1854, RGBI. Nr. 208, zuletzt geändert durch das 8GBI. I Nr. 

135/2000, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

"§ 2a. (1) Das Gericht hat tunlichst auf eine gütliche Einigung zwischen den 

Parteien hinzuwirken. Ist die Herbeiführung einer einvernehmlichen Regelung 

zwischen den Parteien unter Zuhilfenahme einer hiefür geeigneten Einrichtung zu 

erwarten. so kann das Gericht mit dem Verfahren innehalten, soweit dadurch nicht 

Belange einer Partei oder der Allgemeinheit gefährdet werden könnten. deren 

Schutz Zweck des Verfahrens ist. 

(2) Das Innehalten darf während des Verfahrens über eine Sache jeweils nur 

für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten angeordnet werden. Während des 

Innehaltens hat das Gericht nur dringend gebotene Verfahrenshandlungen 

vorzunehmen. 

(3) Zeigt sich schon vor Ablauf des festgesetzten Zeitraums. dass die Voraus

setzungen für das Innehalten nicht mehr gegeben sind, ist das Verfahren fortzuset

zen." 

2. § 182e wird aufgehoben. 
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3. In § 222 entfällt die Wortfolge "die Ermöglichung einer gütlichen Einigung 

(§ 460 Z 7a ZPO),". 

4. In § 230 Abs. 2 entfällt die Wortfolge" ,die EnTlöglichung einer gütlichen Ei· 

nigung (§ 460 Z 7a ZPO)". 

ArtlkellV 

Änderung der Zivilprozessordnung 

Die Zivilprozessordnung vom 1. August 1895, RGBI. Nr. 113, zuletzt geändert durch 

das Bundesgesetz 8GBI. I Nr. 135/2000, wird wie folgt geändert 

1. In § 204 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 

"Hiebei ist gegebenenfalls auch auf zur einvernehmlichen Lösung von 

Konflikten geeignete Einrichtungen hinzuweisen," 

2. In § 320 wird am Ende der Z 3 der Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt; die Z 4 

entfällt. 

3. § 460 Z 7a wird aufgehoben. 

Artikel V 

Änderung der Strafprozessordnung 

Die Strafprozessordnung 1975. 8GBI. Nr. 631 , zuletzt geändert durch das Bundes

gesetz BGBI. I Nr. 138/2000, wird wie folgt geändert: 

§ 152 Abs. 1 Z 5 lautet: 

"5. Psychiater, Psychotherapeuten, klinische Psychologen, Gesundheitspsycholo

gen, Bewährungshelfer, Mitarbeiter anerkannter Einrichtungen zur psychosozialen 
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Beratung und Betreuung sowie gerichtsnahe Mediatoren über das, was ihnen in die

ser Eigenschaft bekannt geworden ist." 

Artikel VI 

Änderung des Gerichtsgebührengesetz.es 

Das Gerichtsgebührengesetz. 8GBI. Nr. 501/1984, zuletzt geändert durch die Euro

Gerichtsgebühren-Novelle, 8GBI. I Nr. 131/2001, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Z 7 wird das Zitat "Tarif post 14 Z 3, 4 und 5" durch das Zitat "Tarif

post 14 Z 3 bis 5 und 8 bis 11 " ersetzt. 

2. Tarifpost 14 wird wie folgt geändert: 

Nach Z 7 werden folgende Z B bis 11 angefügt: 

"S. tür Anträge auf Eintragung in die liste 

der gerichtsnahen Mediatoren 

(§§ 8 und 11 des Bundesgesetzes über gerichtsnahe Mediation) 

9 . tür Anträge auf Aufrechterhaltung der 

Eintragung in der Liste der gerichtsnahen Mediatoren 

(§ 14 Abs. 2 und 3 des Bundesgesetzes über genchtsnahe Mediation) 

1 Q. für Anträge auf Eintragung in die Liste 

der anerkannten Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge 

(§ 16 Abs. 2 und 3 Bundesgesetz über gerichtsnahe Mediation) 

a) von Ausbildungseinrichtungen 

b) von Lehrgängen 

11. für Anträge auf Aufrechterhaltung der 

Euro 

Eintragung in die Liste der Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge 

(§ 16 Abs. 4 und 5 des Bundesgesetzes über gerichtsnahe Mediation)-

N:\TEXT\ABTI-1\MEDIAT-1\BEGUT01 .SAM 

240 Euro 

60 Euro 

960 Euro 

480 Euro 

240 

283/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)18 von 98

www.parlament.gv.at



17 

2. Dem Artikel VI wird nach Z 16 folgende Z 17 angefügt: 

-17. § 2 und Tarifpost 14 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. 

XXXl2002 treten mit 1.9.2002 in Kraft. 

Artikel VII 

Änderung des Klndschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2001 

Das Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 , 8GBI. I Nr. 135/2000 wird wie fOlgt 

geändert: 

Artikel XVI entfällt. 

Artikel VIII 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz tritt , sofern im Folgenden nichts anderes be-

stimmt ist, mit 1. März 2003 in Kraft. 

(2) Art. 111. Abschnitt trttt an dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(3) Art. I IV. Abschnitllrilt mil1 . September 2002 in Kraft. 

(4) Anträge nach Art. I § 11 können ab 1. Jänner 2003 gestellt und bewilligt 

werden; die Eintragung in die Liste wird erst ab 1. März 2003 wirksam. 

(5) Verordnungen aufgrund dieses Bundesgesetzes können ab dem Tag der 

Kundmachung er1assen werden; sie treten frühestens ab dem Tag des Inkrafttretens 

der jeweils maßgebenden Bestimmung in Kraft. 

§ 2. Die bisher ge~enden Fassungen der §§ 320 Z 4 ZPO, § 152 Abs. 1 Z 5 

StPO, § 99 EheG sowie des Art. XVI KindRÄG 2001 sind auf Mediationen, die vor 

Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes begonnen wurden, weiter anzuwenden. 

§ 3. Wer spätestens am 30. September 2003 einen Antrag auf Eintragung in 

die Liste der gerichtsnahen Mediatoren stellt und eine theoretische und anwen

dungsorientierte Ausbildung in Mediation im Gesamtausmaß von mindestens 200 
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Stunden, die inhaltlich aber nicht umfänglich einer Ausbildung nach § 29 gleich zu 

halten ist, absolviert hat, gilt als fachlich qualifiziert. Er hat die fachliche Qualifikation 

nach § 29 im folgenden Verfahren über die Aufrechterhattung der Eintragung 

nachzuweisen. 

§ 4. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Ju

stiz betraut. 

N:\TEXT\ABTI-1\MEDIAT-1\BEGUT01 .SAM 

283/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)20 von 98

www.parlament.gv.at



19 

Vorblatt 

I. Probleme: 

Es besteht ein starkes Bedürfnis nach Schaffung eines festen rechtlichen Rahmens 

für die Ausübung der Mediation als eines neuen Instruments der Konfliktregelung. 

Durch das Eherechts-Änderungsgesetz 1999 und das Kindschafts

rechts-Änderungsgesetz 2001 wurden erste gesetzliche Bestimmungen geschaffen, 

die das Funktionieren der Mediation bei Konflikten im Bereich des Farnilienrechts ge

währleisten sollen. Anlässlieh der Verabschiedung des Kindschaftsrechts-Ände

rungsgesetzes 2001 hat der Gesetzgeber den Bundesminister für Justiz um einen 

GesetzesvorschJag für eine umfassende Regelung der Mediation ersucht. 

11 . Ziele: 

Durch die Schaffung eines rechtlichen Rahmens für die Mediation soll im Interesse 

der Klientel aber auch im Interesse Qualifizierter Mediatoren eine sichere Grundlage 

für die Nutzung dieses neuen Weges außergerichtlicher Konfliktregelung geschaffen 

werden. Dabei beschränkt sich der Entwurf - im Hinblick auf kompetenzrechtliche 

Vorgaben - auf die Regelung der Mediation zur Lösung von Konflikten, zu deren Ent

scheidung an sich die ordentlichen Zivilgerichte zuständig sind (gerichtsnahe 

Mediation). 

111. Wesentliche Inhalte: 

• Definition der Mediation 

• Eingrenzung des Regelungsbereichs auf gerichtsnahe Mediation (Mediation 

in Zivilrechtssachen) 

• Einrichtung eines Beirates für gerichtsnahe Mediation beim Bundesmini

sterium für Justiz 

• Regelung der Voraussetzungen und des Verfahrens für die Eintragung von 

Mediatoren in die vom Bundesminister für Justiz zu führende Liste der ge

richtsnahen Mediatoren sowie der Streichung aus dieser liste 

• Regelung der Voraussetzungen und des Verfahrens für die Anerkennung 

von Ausbildungseinrichtungen und von Lehrgängen für gerichtsnahe Media

tion sowie deren Verzeichnung in einer vom Bundesminister für Justiz zu 

führenden Liste 

• Regelung der Rechte und Pflichten der Mediatoren sowie der Rechtsfolgen 

der Mediation 
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IV. Alternativen: 

Es bestehen verschiedene andere Regelungsmöglichkeiten, wie etwa die Schaffung 

eines bloßen Zertifizierungssystems oder die Zuordnung des Verfahrens über die 

Eintragung in eine Mediatorenliste zu anderen Justizverwaltungsbehörden. Die vor

geschlagene Lösung entspricht jedoch der weitgehend einhelligen Forderung der an 

dem Gesetzesvorhaben interessierten und in die Vorbereitung einbezogenen Kreise. 

Sie ist am besten geeignet, den allseits gewünschten festen rechtlichen Rahmen tür 

die Ausübung der Mediation zu schaffen und entspricht besser als die Alternativen 

dem Grundsatz der Verwaltungsökonomie. 

V. Kosten: 

Nach vorsichtigen Schätzungen erfordert die Vollziehung des neuen Rechtes etwa 

einen A 1- und einen A2-Bediensteten im Bereich des Bundesministeriums für Justiz. 

Zum Teil wird der Mehraufwand durch Gebühren der Eintragungswerber abgedeckt 

werden. Längerfristig könnte sich durch die Umsetzung des Gesetzesvorhabens ein 

Entlastungseffekt in der Zivilgerichtsbarkeit ergeben. 

VI. EU-Konformität: 

Im Recht der Europäischen Union bestehen keine für diese Materie spezifischen 

Vorschriften. Im Übrigen steht der Gesetzesentwurf mit dem allgemeinen Recht der 

Europäischen Union im Einklang. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

I. Mediation - ein neuer Weg außergerichtlicher Konfliktlösung 

Die Mediation hat sich - ausgehend von den USA - in den letzten zwej bis drei 

Jahrzehnten weltweit als eine anerkannte und erfolgreiche Methode außerge

richtflcher Konfliktlösung etabliert (vgJ etwa Eckardt. Mediation in Australien, ZfRV 

1998, 177). Im Wesentlichen handelt es sich dabei um ein nicht förmliches Verfah

ren , in dessen Rahmen eine neutrale dritte Person, der Mediator. zwei oder mehrere 

Parteien mit dem Ziel unterstützt ihren Streit aus freiem Willen durch Verhandlung 

beizulegen. Der Mediater ist kein Richter und kein Schiedsrichter, seine Rolle be

steht vielmehr im Wesentlichen darin, die Parteien bei der IdentHikation ihrer Streit

position, der Entwicklung gemeinsamer und unterschiedlicher Interessen und der 

Untersuchung und Bewertung von lösungsaltemativen zu unterstützen (so etwa die 

Definition nach den "Florida-Statutes" 44.1011 (2), zitiert nach Steinbrock, Wirt

schaftsmediation und außergerichtliche Konfliktlösung - Chancen für Unternehmen, 

Anwälte und Gerichte, dAnwB11999, 574). Vereinfacht lässt sich die Verhandlungs

methode mit dem Prinzip -Kooperation statt Konfrontation" kennzeichnen. An Stelle 

des Denkens in Positionen tritt das Verhandeln entsprechend den Interessen der 

Parteien hinter den Positionen und der kreativen Suche nach neuen, am besten ge

meinsamen lösungen. Angestrebt wird eine Verhandlung, aus der beide Parteien 

am Ende als Gewinner hervorgehen, also eine Abkehr von dem sonst üblichen Ge

winn-Verlust·Denken, bei dem der Erlolg der einen Partei dem Misserfolg der ande

ren Partei entspricht. 

In der Praxis ist die Mediation zunächst vor allem zur lösung von Konflikten 

im Zusammenhang mit einer Ehescheidung oder der Trennung von Partnern sowie 

den sich daraus ergebenden Folgeproblemen, wie etwa der Regelung der Obsorge, 

angewandt worden. Mittlerweile wird sie jedoch in verschiedensten Bereichen prakti

ziert, so etwa bei Umweltkonflikten, in der Wirtschafts- und Arbeitswelt, im Schulbe

reich sowie bei der Errichtung von großen Anlagen, wie Mülldeponien, Flughäfen 
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oder sonstigen Verkehrseinrichtungen (vgl Grünberger. Die Regelung der Mediation 

im EheRÄG 1999, ÖJZ 2000, 50 ;Mähler/Mähler, Streitschlichtung - Anwaltssache. 

hier: Mediation, NJW 1997, 1262). 

Als Vorteil der Mediation wird in der literatur angeführt, dass sie den Partei

en in der Regel Geld und Zelt erspart. Als Beispiel wird dabei vor allem auf die Me

diation bei Scheidungskonflikten hingewiesen. bei deren Erfolg den Parteien die Ko

sten nicht nur eines manchmal langwierigen gerichtlichen Vertahrens über die Ehe

scheidung, sondern vietfach auch der Folgeverfahren erspart würden. Aber auch 

Wirtschaftsmediationsverfahren würden oft bedeutend schneller und kostengünsUger 

als aufwändige Gerichtsverfahren sein. Gleiches gilt grundsätzlich auch für die Me

diation in Konfliktfällen, die konventionell im Rahmen von Verwaltungsverfahren aus

getragen werden, wie etwa bei der Errichtung von Autobahnen oder Flughäfen oder 

der Abwicklung sonstiger Großprojekte. Dem Gegenargument. im Fall des Schei

terns der Mediation seien überflüssige Zusatzkosten entstanden, da dann letztlich 

doch das Gericht oder die sonstige Behörde angerufen werden müsse. wird entge

gen gehalten, dass nach den bisherigen Erfahrungen die Erfolgsquote der Mediati

onsverfahren außerordentlichen hoch sei; im Schrifttum ist die Rede von 75 % oder 

mehr positiv abgeschlossenen Mediationen (Grilli, Vom Anwalt zum Schlichter, 

dAnwB11997, 533 ff; Ste;nbrück aaO 578). Unter diesem Gesichtspunkt wird die Me

diation vietfach auch als ein wirksamer Beitrag zur Entlastung der Gerichte bzw der 

Verwaltungsbehörden angesehen. Die hohe Akzeptanz der Ergebnisse und die Zu

friedenheit der Parteien, die die Mediation im Allgemeinen als fair, rational und ver

ständlich empfinden (Grilli aaO 533, 534), führt letztlich auch zu besserer Zahlungs

moral und zu einer geringeren Inanspruchnahme von Vollstreckungsverfahren. 

Als ein weiterer Vorteil der Mediation wird vielfach auch angesehen, dass das 

Verfahren vertraulich abläuft und die Öffentlichkeit weder vom Gegenstand des 

Konfliktes noch von dessen Ausgang erfährt. Denn nicht selten haben die Parteien 

ein anerkennenswertes Interesse, dass ihre Auseinandersetzung nicht Thema un

sensibler medialer Berichterstattung oder sonst unerwünschter Publicity wird, was 

bei einem gerichtlichen oder sonstigen behördlichen Verfahren oft nicht gewährlei

stet ist. 

Schließlich ist für die Mediation charakteristisch, dass sie nicht allein auf Ver

gangenheitsbewältigung beschränkt ist, sondern auch gegenwarts- und 
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zukunftsorientiert ist, indem es die Interessen der Parteien in umfassender Weise 

berücksichtigt. Dies ist nicht nur in der Familienmediation im Hinblick auf die Bezie

hungen von Kindern zu ihren Eltern nach deren Scheidung oder Trennung yon be

sonderem Wert, sondern es erweist sich auch bei der Mediation in anderen Berei

chen als besonders vorteilhaft. wenn scheinbar gescheiterte Geschäftsbeziehungen 

wieder geheilt und fortgesetzt werden. 

11. Erfordernis einer gesetzlichen Regelung 

Rationale Gesetzgebung verlangt unter anderem auch eine strenge Prüfung 

der Frage, ob ein bestimmter, sich bisher weitgehend im rechtsfreien Raum abspie

lender Lebenssachverhatt wirklich einer spezifischen gesetzlichen Regelung bedarf. 

Dies gilt besonders dann, wenn eine Materie, wie gerade die Mediation, in Staaten, 

die über eine Rechtskultur und ein Rechtssystem vergleichbar mit Österreich vetfü

gen, bislang noch nicht gesetzlich geregelt ist. Erfordert also, so muss sich die 

Rechtspolitik fragen. ein Funktionieren der Mediation einen besonderen rechtlichen 

Rahmen (vgl in diesem Zusammenhang das vom Parlament jüngst verabschiedete 

Deregulierungsgesetz 2001, insbesondere dessen Art. I -Deregulierungsauftrag-)? 

Mediation ist, wie berens oben zu I. ausgeführt wurde, eine noch sehr junge 

Methode der Konfliktbeilegung, über deren Grundlagen, deren Anwendungsfelder, 

deren Abläufe und deren Etfolg die breite Öffentlichkeit nur unzureichend infor

miert ist. Dies führt dazu, dass zum einen der Mediation vielfach mit Skepsis be

gegnet und wenig Vertrauen in ihre Nützlichkeit gesetzt wird. Zum anderen gibt es 

aber auch nicht wenige. die allzu übertriebene Erwartungen an die Leistungsfähig

keit der Mediation stellen und sich oft - schlecht beraten - leichtfertig auf eine Media

tion oder das. was ihnen als solche angeboten wird. einlassen. Hier auf die bewähr

ten Kräfte eines vö11ig freien Marktes zu setzen und zu meinen, der Bedarf nach 

sinnvoll eingesetzter. fachgerechter Mediation werde im Rahmen des Spiels von An

gebot und Nachfrage in ausreichender Weise befriedigt werden. erscheint aus meh

reren Erwägungen verfehlt. So gibt es etwa gegenwärtig kein für potentielle Klienten 

der Mediation überschaubares. in qualitativer Hinsicht vergleichbares Angebot an 

Mediataren. Ein gewisser Wildwuchs bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen so

wie die weitgehende Unmöglichkeit für Mediationsinteressenten. die Qualität des An

bots zu beurteilen. führen zu großer Unsicherheit auf der Nachfrageseite. Dazu 
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kommt, dass die Mediabon vielfach in lebensbereichen angewandt wird, die für die 

Parteien entweder - wie etwa bei Familienkonflikten - von großer persönlicher oder -

wie etwa in vielen Fällen der Wirtschaftsmediation - von besonderer ökonomischer 

Bedeutung sind. In diesen Fällen kann eine nicht sachgerecht angewandte und un

professionell durchgeführte Mediation erhebliche Risken für die Klienten mit sich 

bringen. Was daher Not tut. ist eine Qualitätssicherung tür die Mediation. durch die 

die Medianden geschützt werden, zugleich aber auch ein fairer und funktionierender 

Wettbewerb unter den Mediatoren gewähr1eistet wird . 

Des weiteren ist zu beachten, dass Mediation ein Tätigkeftsfeld ist, das hart 

an dasjenige der rechtsberatenden Berufe grenzt, ja dieses manchmal durchaus 

auch überschneidet. Ziel der anwaltlichen und notariellen, aber auch der wirtschafts

treuhänderischen Tätigkeit ist vielfach gleichfalls die außergerichtliche Regelung von 

Konflikten. Insofem besteht also eine gewisse Parallelität der beruflichen Aufgaben

steIlung. Dies offenbart sich auch darin, dass gerade die rechtsberatenden Berufe 

ein großes Interesse an der Mediation und deren Nutzung haben und sich in beson

derer Weise zu mediativer Tätigkeit berufen erachten. Zugleich besteht aber auch 

von ihrer Seite ein Bedürfnis nach Abgrenzung der Aufgabenfelder: Rechtsbera

tung und Rechtsvertretung muss von der Mediation unterschieden werden. Es ist 

Aufgabe des Gesetzgebers, diese Unterscheidung durch eine normative Regelung 

mediativer Tätigkeit zu gewähneisten. 

Schließlich erfordert die gerichtsnahe Mediatton - also nach dem dem Entwurf 

zugrunde liegenden Begriffsverständnis: die Mediation in Zivilrechtssachen - Im Be

reich des Zivilrechts besondere gesetzliche Vorkehrungen, um zum einen ihre 

Nutzung im Rechtsalltag zu fördern und zum anderen Rechtssicherheit zu gewährlei

sten. Wie dies bereits für die Mediation in Familienrechtssachen mit dem Eherechts

Änderungsgesetz 1999 und dem Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 gesche

hen ist, muss den Parteien die Mögrtchkeit eröffnet werden, Mediation in Anspruch 

zu nehmen, ohne dass ihnen dadurch materiell-rechtlich durch den lauf von Fristen 

oder verfahrensrechtlich durch den Fortgang der Sache bei Gericht Nachteile entste

hen. Überdies muss durch entsprechende gesetzliche Vor1tehrungen im Beweisrecht 

die erforderliche Vertraulichkeit der Mediation sichergestellt werden. 

All diese Übenegungen zeigen, dass ein rechtlicher Rahmen für die Mediatton 

im Interesse ihres Funktionierens, zur Sicherstellung eines ausreichenden 
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Qualitätsstandards, zur Stärkung des Vertrauens in diese neue Methode der Kon· 

fliktbewältigung sowie im Interesse einer klaren Abgrenzung der Tätigkeitsfelder der 

traditionell auf dem Gebiet der Beratung und Vertretung in Konfliktfällen wirkenden 

freien Berufe und der Mediation erforderlich ist. 

111. Vorgeschichte 

Die Bemühungen um eine rechtliche Etablierung der Mediation als alternati

ves Instrument der Konfliktregelung nahmen in Österreich - wie das auch in anderen 

Ländern der Fall war - von den Bestreben ihren Ausgang, den wachsenden Bedarf 

nach Hilfestellung in familiären Konfliktfällen zu befriedigen. Im Frühjahr 1993 ka

men das damalige Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie sowie das 

Bundesministeriurn für Justiz überein, einen Modellversuch unter dem Titel "Famili

enberatung bei Gericht, Mediation und Kinderbegleitung bei Trennung oder Schei

dung der Eltern" durchzuführen, in dessen Rahmen unter anderem das Instrument 

der Mediation im Zuge von Auseinandersetzungen über eine Ehescheidung und de

ren Folgen unter sozialwissenschaftlicher Begleitung praktisch erprobt werden sollte. 

Scheidungswillige Paare sollten ihre rechtlichen und wirtschaftlichen Angelegenhei

ten unter Mitwirkung von Mediatoren eigenverantwortlich und konzensual regeln. Da

bei wurde die Mediation nach dem Konzept einer "Co-Mediation", das heißt unter 

gleichzeitiger Beteiligung eines psychologisch-therapeutischen und eines juristischen 

Mediators, durchgeführt. Dadurch sollte gewähr1eistet werden, dass den Parteien 

kompetente Sachverständige als Ansprechpartner sowohl für ihre juristischen als 

auch für ihre emotionalen Problemstellungen zur Verfügung stehen. 

Die Ergebnisse des Modellprojekts wurden in einem 1997 von dem beteiligten 

Bundesministerien veröffentlichten Bericht "Familienberatung bei Gericht - Mediati

on - Kinderbegleitung bei Trennung oder Scheidung der Eltern" dokumentiert. Der 

Bericht zeigt, dass von Richtern im Rahmen gerichtlicher Verfahren über Familien

konflikte empfohlene Mediation einerseits von den Parteien angenommen und mit 

hohen Erwartungen verknüpft wird und in diesen Konflikten, insbesondere in Fragen 

der Besuchskontakte zu gemeinsamen Kindern, hohe Erfolgsaussichten hat, ande

rerseits aber auch in ihrer Leistungsfähigkeit Grenzen aufweist. Bemerkenswert ist 

auch das Ansteigen der Anzahl erfolgreicher Mediationen im Laufe der Durchführung 
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des Projekts; die Erfolgsaussichten erfahrener Mediatoren sind also eindeutig höher 

als derjenigen Mediatoren. die erst seit kürzerer Zeit mit Klienten arbeiten. 

Nach Einstellung der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung wurde das 

ModeJlprojekt durch den · ÖslelTeichischen Verein Co-Mediation" auf der Grundlage 

von Förderungen durch das Bundesministerium tür Justiz und das Bundesministeri

um für Umwelt, Jugend und Familie fortgeführt. Der am 1.1.2000 in Kraft getretene 

§ 39c FamilIenlastenausgleichsgesetz sieht erstmals eine gesetzliche Grundlage 

für eine solche Förderung von Famitienmediation durch den Bundesminister für so

ziale Sicherheit und Generationen vor. 

Eine erste nonnative lösung von Fragen, die die Anwendung der Mediation 

betreffen und die dem Gesetzgeber für die Akzeptanz und die Funktionsfähigkeit der 

Mediation im Familienrecht besonders wichtig schienen, wurde mit dem Eherechts .. 

Änderungsgesetz 1999 und in weiterer Folge mit dem Kindschaftsrechts-Ände

rungsgsgesetz 2001 geschaffen. Nach dem in das Ehegesetz neu eingefügten § 99 

- eine gleichartige Regelung enthält Art XVI KindRÄG 2001 - ist -ein zwischen Ehe

gatten zur Erzielung einer gütlichen Einigung über die Scheidung und deren Folgen 

berufsmäßig und auf der Grundlage einer fachlichen Ausbildung in Mediation vermit

telnder Dntter (Mediator) zur Verschwiegenheit über die Tatsachen verpflichtet, die 

ihn bei der auf die gütliche Einigung abzielenden Gespräche anvertraut oder sonst 

bekannt wurden. Durch solche Gespräche sind der Anfang und die Fortsetzung der 

Verjährung oder sonstiger Fnsten zur Geltendmachung von Anspruchen im Zusam

menhang mit der Scheidung der Ehe gehemmt", Der Abs 2 der Bestimmung bedroht 

die Venetzung dieser Verschw;egenheitspflicht, sofern dadurch ein berechtigtes in

teresse verletzt wird und der Verletzte dies verlangt, mit gerichtlicher Strafe. 

Der Gesetzgeber hat also im § 99 EheG (und im Art XVI KindRÄG 2001) im 

Rahmen einer Bestimmung über die Verschwiegenheitspflicht des Mediators auch 

wesentliche Elemente der Mediation - deren Ziel , das Erfordemis der Berufsmäßig

keit sowie die fachliche Ausbildung als Grundlage - definiert. Ergänzt wurde diese 

Regelung durch Änderungen der ZPO und der StPO, mit denen die Verschwiegen

heitspflicht des Mediatars verfahrensrechtlich abgesichert (§ 320 ZPO, § 152 StPO) 

und eine Verpflichtung des Richters zur Informatton von Scheidungswilligen über die 

Mediation sowie zur Erstreckung der Tagsatzung auf gemeinsamen Antrag der Par

teien, die eine Mediation (oder andere Hilfsangebote) in Anspruch nehmen wollen, 
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normiert wurde. Eine der zuletzt angeführten Regelung vergleichbare Bestimmung 

wurde mit dem KindRÄG 2001 als § 182e in das AußStrG eingefügt. 

Bereits in der Regierungsvorlage für ein Eherechts-Änderungsgesetz 1999 

(1653 BlgNR 20. GP, 30 oben) ist davon die Rede, dass eine "weitergehende defini

torische Erfassung des Mediators" ebenso "wie die Schaffung eines Berufsrechts tür 

Mediataren sowie von normativen Regelungen für die Durchführung der Mediation" 

künftigen Schrrtten den Gesetzgebers vorbehalten bleibt. Anlässlich der Verabschie

dung des KindRÄG 2001 am 22.11 .2000 hat der Nationalrat eine Entschließung ge

fasst (E 40/21 GP), in der der Bundesminister tür Justiz ersucht wird, bis 31.12.2001 

dem Nationalrat einen Gesetzesvorschlag zuzuleiten, der unter Berücksichtigung 

bisheriger Erfahrungen die rechtlichen Voraussetzungen und den rechtlichen Rah

men für die Ausübung der Mediation regelt. 

In der Folge ist das Bundesministerium für Justiz in Gespräche mit den an 

einer umfassenden Regelung der Mediation interessierten Kreise eingetreten. In 

drei großen Arbeitsgesprächen im Sommer und Herbst 2001, an der Vertreter der 

wichtigen Vereinigungen auf dem Gebiet der Mediation, der Kammern der Rechtsan

wälte, der Notare und der Wirtschaftstreuhänder sowie der Architekten und Inge

nieurkonsulenten, weiters der Sozialpartner, der Richterschaft und der Rechtswis

senschaft teilnahmen, wurde das Konzept des vorliegenden Entwurfs erarbeitet. 

IV. Das Regelungskonzept des Entwurfs 

Das Bundesministerium für Justiz ist bei Inangriffnahme des Gesetzesvorha

bens davon ausgegangen, dass es ihm für die Vorbereitung einer umfassenden 

Regelung der Mediation, also einer Regelung der Mediation in all ihren Anwen

dungsbereichen, an einer ausreichenden kompetenzrechtlichen Grundlage man

gelt. Da die Mediation, wie schon oben dargelegt, in mannigfaltigen Angelegenhei

ten auf Bundes- wie auf Landesebene eingesetzt werden kann, wäre die Gesetzge

bungskompetenz des Bundes - so wünschenswert eine generelle Regelung auch 

sein mag - zumindest zweifelhaft. Auch kommt dem Bundesministerium für Justiz 

nach der Aufgabenverteilung des Bundesministeriengesetzes keine solche allge

meine Zuständigkeit zu, unter die sich die Angelegenheiten der Mediation für den 

gesamten Bundesbereich subsumieren ließen. Das in der oben angeführten Ent

schließung des Nationalrats vom 22.11.2000, E 40/21. GP, an den Bundesminister 
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für Justiz gerichtete Ersuchen wurde daher so verstanden, dass sich die vorzuberei

tende gesetzliche Regelung auf jene Mediation beziehen soll, die die Lösung von 

Konflikten anstrebt, für deren Entscheidung letztlich die Gerichtsbarkeit zuständig ist. 

In diesem Sinn verwendet der Entwurf die Begriffe "gerichtsnahe Mediation" und "ge

richtsnaher Mediato('. Dabei ist noch insofern eine Einschränkung vorzunehmen. als 

sich die Regelung bloß auf solche Konflikte bezieht, die vor den tür Zivilsachen zu

ständigen Gerichten auszutragen sind. Im Bereich der Strafrechtspflege besteht 

nämlich diesbezüglich im Hinblick auf die in jüngster Zeit vorgenommene gesetzliche 

Normierung der Diversion im Rahmen der Strafprozessnovelle 2000, 8GBI I 55/99. 

derzeit kein entsprechender Regelungsbedarf. 

Was das organisatorische und verfahrensrechtliche Konzept des Geset

zesvorhabens anlangt, so haben die Arbeitsgespräche mit den Vertretern der von 

dem Legislativprojekt betroffenen Interessengruppen sehr bald ergeben, dass von 

allen Seiten eine relativ stringente Regelung befürwortet wird, eine Regelung näm

lich, die ein verwaltungsbehördlIches Verfahren über die Eintragung in eine Me

diatorenliste vorsieht und nach der nur eingetragene Personen zur gerichtsnahen 

Mediation zugelassen sind. Ein vom Bundesministerium für Justiz ins Spiel gebrach

ter Vorschlag für eine bloße Zertifizierungslösung wurde demgegenüber ziemlich ein

hellig abgelehnt. Demnach hat nach dem Entwurf ein jeder, der die gesetzJichen Vor

aussetzungen für die Eintragung in die Liste gerichtsnaher Mediatoren erfüllt, An

spruch auf diese Eintragung, und nur wer eingetragen ist, ist auch zur gerichtsnahen 

Mediation zugelassen. Eine solche Regelung gibt dem Mediationsgeschehen im Be

reich zivilrechtlicher Anspruche nicht nur, insbesondere auch aus der Sicht der freien 

Berufe, den wünschenswerten festen rechtlichen Rahmen, sondern erscheint auch 

im Hinblick auf die zivil- und zivilverfahrensrechtlichen Folgen einer solchen Mediati

on gerechtfertigt die Vorteile der Hemmung der Ve~ährung und sonstiger Fristen so

wie der besondere Schutz der Vertraulichkeit sollen im Interesse der Rechtssicher

heit nur im Fall einer Mediation durch einen eingetragenen gerichtsnahen Mediator 

zum Tragen kommen. 

Allgemeine Meinung bei den erwähnten Arbeitsgesprächen war schließlich 

auch, dass das Eintragungsverfahren als Verwaltungsangelegenheit nicht bei den 

Justizbehörden in den ländern, also insbesondere bei den landes- oder Ober1an

desgerichtspräsidien, sondern zentral beim Bundesministerium für Justiz 
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angesiedelt werden soll. Dies gewährleistet von Anfang an eine bundeseinheitliche 

Rechtspraxis bei der Zulassung gerichtsnaher Mediatoren und erscheint im Hinblick 

auf die Konzentration der Verfahren bei einer Sielle auch verwaltungsökonomisch. 

Zur fachlichen Unterstützung bei Bewältigung der neuen Aufgabe soll beim Bundes

ministerium für Justiz ein Beirat für Angelegenheiten der gerichtsnahen Mediation 

eingerichtet werden. der gegenüber dem Bundesminister für Justiz zu generellen 

Fragen, aber auch - durch einen Ausschuss - im Eintragungsvertahren Stellung neh

men soll. 

V. Schwerpunkte des Gesetzesentwurfs 

1. Der Gesetzesentwurf regelt das Verfahren über die Eintragung in die Liste 

gerichtsnaher Mediatoren und damit über die Zulassung zur Tätigkeit als gerichtsna

her Mediator als ein Verwaltungsverfahren. Es wird mit Bescheid des BundesmI

nisters für Justiz abgeschlossen. Gegen die Entscheidung, mit der die Eintragung 

abgelehnt wird, steht dem betroffenen die Beschwerde an die Gerichtshöfe des öf

fentlichen Rechtes zu. 

Nur wer in die Liste eingetragen ist, darf sich als gerichtsnaher Mediator be

zeichnen und als solcher tätig sein. Für alle anderen Mediationsbereiche, also etwa 

für die Mediation bei Konflikten, zur deren Entscheidung - abstrakt gesehen - nicht 

die Zivilgerichte zuständig sind, Wie etwa für Mediation im Bereich des Schulwesens, 

gilt diese Einschränkung nicht; sie steht auch Mediatoren offen, die nicht in die Liste 

gerichtsnaher Mediatoren eingetragen sind. 

Der Entwurf folgt mit dieser Regelung im Wesentlichen dem Vorbild des Psy

chologengesetzes, 8GBI 360/1990, und des Psychotherapiegesetzes, 

BGBI 361/1990. Wie schon unter IV. ausgeführt, soll damit ein hohe Maß sowohl an 

Rechtssicherheit wie auch an Qualität für die gerichtsnahe Mediation gewährleistet 

werden. Nur unter diesen klar geregelten Voraussetzungen für die Ausübung ge

richtsnaher Mediation erscheinen die besonderen Vorschriften über Fristhemmung, 

Schutz der Vertraulichkeit und die Beschränkungen im Recht des Zeugenbeweises 

nach der Zivilprozessordnung und der Strafprozessordnung für gerichtsnahe Media

toren gerechtfertigt. 

2. Um die Administration der Angelegenheiten der gerichtsnahen Mediation 

im Rahmen des Bundesministeriums für Justiz mit dem notwendigen Fachwissen zu 

N:\TEXT\ABTI-1 \MEDIAT-1\BEGUT01 .SAM 

283/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 31 von 98

www.parlament.gv.at



30 

unterstützen, sieht der Entwulf die Einrichtung eines Beirats für gerichtsnahe Me· 

diation vor. Zu den Aufgaben des Beirats gehören die Beratung des Bundesmini

sters für Justiz in den Angelegenheiten der Mediation, die Abgabe von Stellungnah

men und die Erstattung von Gutachten sowie die Mitwirkung am Vertahren über die 

Eintragung in die Liste der gerichtsnahen Mediatoren, letzteres durch einen aus vier 

Mitgliedern des Beirats bestehenden Ausschuss. Die Zusammensetzung des Bei

rats . dessen Mitglieder der Bundesminister für Justiz auf Vorschlag einer Reihe von 

Institutionen bestellt, die auf dem Gebiet der Mediation tätig sind. ein hohes Interes

se am Mediationsgeschehen haben oder sonst mit Angelegenheiten der Mediation 

befasst sind, gewähr1eistet die für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben er

torder1iche Sachkompetenz. Ähnliche Beiräte sind auch nach dem Psychologenge

setz und dem Psychotherapiegesetz eingerichtet. 

3. Ein Schwerpunkt bei der Prüfung der Voraussetzungen tür die Eintragung 

in die Liste gerichtsnaher Mediatoren bildet die fachliche Qualifikation des Eintra

gungswerbers. In der Diskussion im Vorfeld der Entwurfserstellung, insbesondere im 

Rahmen der oben erwähnten Arbeitsgespräche, ist die Forderung erhoben worden, 

bei diesem Qualifikationserforclemis an die abgeschlossene Ausbildung bestimmter 

der Mediation nahestehender Berufe, der so genannten "QueUenberufe", anzu

knüpfen. Zu diesen Berufen gehören unter anderem Psychotherapeuten, Psycholo

gen, Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftstreuhänder, Richter sowie Lebens- und So

zjalberater. In der Tat enthält das Ausbildungs-Curricolum dieser Professionen Ele

mente, die - in unterschiedlichem Maß - auch für die Ausübung der gerichtsnahen 

Mediation von Nutzen sind. Aber auch die praktische Erfahrung in diesen Berufen 

vermittelt Kenntnisse und Fertigketten, die die Fachkompetenz eines Mediators för

dern. Der Entwurf sieht deshalb vor, dass eine solche ·Vorbildung- bei der Entschei

dung über die Eintragung als gerichtsnaher Mediator zu berücksichtigen ist. Ein an

dere Personen ausschließender Anspruch von Angehörigen solcher "Quellenberufe" 

auf Zulassung als Mediator konnte freilich nicht in den Entwurf aufgenommen wer

den. Eine solche Regelung erschiene nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Grund

satzes der Erwerbsfreiheit problematisch, sondern es muss auch anerkannt werden, 

dass die fachliche Qualifikation als gerichtsnaher Mediator auch außemalb der Aus

bildung und der Tätigkett von Angehörigen der angeführten Berufe erworben werden 

kann. Der Entwurf zuerkennt demgemäß auch ganz allgemein demjenigen die nötige 
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fachliche Qualifikation und damit die Voraussetzung für die Eintragung in die Liste. 

der auf Grund einer sonstigen Ausbildung über Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem 

Gebiet der Mediation verfügt und mit den rechtlichen und psychosozialen Grundla

gen der Mediation vertraut ist. 

4. Oie Elemente der eben angeführten spezifischen Ausbildung zum ge

richtsnahen Mediator hat der Bundesminister für Justiz - nach Anhörung des Beirats 

für gerichtsnahe Mediation - durch Verordnung festzulegen. Der dafür im Gesetzes

entwurf vorgesehene Rahmen berücksichtigt zum einen Kriterien, die in den Richtli

nie zur Förderung von Mediation in Scheidungs- und Trennungssituationen nach 

dem bereits erwähnten § 39a FamilienlastenausgJeichsgesetz 1967 aufgestellt wer

den, zum anderen Vorschläge, die im Rahmen der der Entwurferstellung vorange

gangenen Arbeitsgespräche erstattet wurden. In der Verordnung soll auch festgelegt 

werden, inwieweit die Ausbildung und die Erfahrung zur berücksichtigen sind, die ein 

Eintragungswerber im Rahmen eines so genannten ·Quellenberufs· erworben hat. 

Der Umstand, dass es sich bei der Mediation um eine verhältnismäßig junge Metho

de zur Konfliktbewältigung handelt, an deren Weiterentwicklung und Verbreitung an 

Universitäten und im Rahmen anderer Institutionen gearbeitet wird, gebietet eine sol

che flexible Form der Normensetzung. Die Mitwirkung bei der Vorbereitung der Ver

ordnung soll eine Hauptaufgabe des Beirats für gerichtsnahe Mediation sein und soll 

die für sachgerechte Regelungen notwendige Fachkompetenz sicherstellen. 

5. Besonderes Augenmerk wendet der Entwurf den Ausbildungseinrichtun

gen und Lehrgängen auf dem Gebiet der Mediation zu. Es liegt auf der Hand, dass 

eine neue, von großen Erwartungen begleitete, zukunftsträchtige Methode der Kon

fliktbewältigung, wie sie die Mediation darstellt, eine ständig steigende Nachfrage 

nach Ausbildung auslöst. Dem steht naturgemäß ein wachsender Markt an einschlä

gigen Ausbitdungseinrichtungen und -veranstaltungen gegenüber, deren Anbot hin

sichtlich der Lehrinhalte sowie der Dauer und Intensität der Ausbildung höchst unter

schiedlich ist. Auch in dieser Beziehung bedarf es daher zum Schutz sowohl der Per

sonen, die als Mediator ausgebildet werden woUen, als auch der Personen, die die 

Dienste der so ausgebildeten Mediatoren in Anspruch nehmen, wie auch im Interes

se eines funktionierenden Wettbewerbes der Ausbildungsinsututionen einer gewis

sen rechtlichen Ordnung. 
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Der Gesetzesentwurf sieht daher - wieder dem Vorbild des Psychologen- und 

des Psychotherapeutengesetzes folgend - auch Vorschriften über die Anerkennung 

von Ausbitdungseinrichtungen und Lehrgängen sowie die Führung eines öffentlichen 

Verzeichnisses solcher Einrichtungen und Lehrgänge vor. 

6. Einen weiteren Schwerpunkt des Gesetzesentwurfs bilden schließlich jene 

Regelungen. die die Akzeptanz und Funktionsfähigkeit der Mediation durch zivil

und zivilverfahrensrechtlIche Regelungen fördern sollen. Diesbezüglich kann an 

die legislativen Lösungen angeknüpft werden, die im Rahmen des Ehrechts-Ände

rungsgesetzes 1999 und des Kindschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2001 gefunden 

wurden: die Regelung der Verschwiegenheitspflicht des Mediators samt den sich 

daraus ergebenden Konsequenzen im zivilverfahrensrechtlichen und strafprozessua

len Beweisrecht sowie die Normierung der Hemmung der Verjährung und sonsUger 

Fristen zur Geltendmachung von Ansprüche während der Dauer des Mediationsver

fahrens . Darüber hinaus bedarf es in der Zivilprozessordnung und im Außerstreitver

fahrensrecht einer Grundlage, um den Parteien während eines anhängigen Verfah

rens die erforder1iche Zeit zur Inanspruchnahme der Mediation einzuräumen. Er

gänzt soll diese Regelung durch eine Pflicht des Gerichts werden, die Parteien auf 

die Möglichkeit der Mediation hinzuweisen, soweit eine solche in der Sache erfolg

versprechend ist. 

VI. Kompetenzgrundlage 

Wie bereits oben unter Punkt IV. ausgeführt, geht das Bundesministerium für 

Justiz davon aus, dass es dem Bund für die Regelung der Mediation in allen ihren 

Anwendungsbereichen an einer ausreichenden kompetenzrechtlichen Grundlage 

mangelt. Da die Mediation in verschiedensten Angelegenheiten auf Bundes- wie 

auch auf Landesebene eingesetzt werden kann, wären für ihre abschließende und 

erschöpfende Regelung aufgrund der geltenden Verfassungsrechtslage sowohl die 

alleinige Gesetzgebungskompetenz gemäß Art 10 B-VG als auch die Grundsatzge

setzgebungskompetenz gemäß Art 12 B-VG zweifelhaft. 

Vor diesem verfassungsrechtlichen Hintergrund wurde die im vor1iegenden 

Entwurf ausgearbeitete gesetzliche Regelung insofern eingeschränkt, als sie sich nur 

auf jene - gerichtsnahe - Mediation beziehen soll, die die Lösung von Konflikten 
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anstrebt, für deren Entscheidung - abstrakt gesehen - die ordentlichen Gerichte zu

ständig sind (v91 § 1 Abs 2 des Entwurfs). Hinsichtlich dieses eingeschränkten Rege

lungsbereichs hegt das Bundesministerium tür Justiz keine Zweifel an der Gesetzge

bungszuständigkeit des Bundes: Gemäß Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG ist das "Zivilrechts

wesen" in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache. Unter diesen Kompetenz

tatbestand sind jene Materien zu subsumieren, die nach der Systematik der Rechts

ordnung, wie sie zur Zeit des Wirksamkeitsbeginns der Kompetenzverteilung der 

Bundesverfassung bestanden hat ("Versteinerungszeitpunkt". in der Regel der 

1.10.1925), als Angelegenheiten des Zivil-, Prozess- und Exekutionsrechts anzuse

hen waren. Aus dieser Umschreibung des Begriffsinhalts ergibt sich nach ständiger 

Judikatur des VfGH, dass der Kompetenztatbestand ·Zivilrechtswesen" keineswegs 

durch die Summe der im Zeitpunkt der Schaffung des B-VG bestehenden Bestim

mungen zivil-, prozess- oder exekutionsrechtlichen Inhalts erschöpft wird , sondern 

dass jederzeit auch neue Regelungen unter diesen Kompetenztatbestand fallen, so

fern sie nur nach ihrem inhaltlichen Gehalt systematisch dem Zivil-, Prozess- oder 

Exekutionsrecht angehören (vgl VfSlg 2.658 und - darauf aufbauend - VfSlg 3.121 , 

4.615, 5.521 , 5.666, 9.580 sowie 12.470). In diesem Sinn spricht die herrschende 

lehre von einer "Fortentwicklung des Rechts" , die die "Versteinerungstheorie" zulas

se, sofern ein inhaltlich-systematischer Zusammenhang zwischen dem Kompetenz

tatbestand des B-VG und dem zu subsumierenden einfachen Gesetz bestehe (Wa/

ter/Mayer, Bundesvertassungsrecht9 Rz 296 mwN). 

Oie Tatsache, dass die Mediation bzw. der Beruf des Mediators im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens der Kompetenzartikel des B-VG noch unbekannt waren, hindert 

daher nicht. die gerichtsnahe Mediation, die den ordentlichen Gerichten gleichsam 

"vorgelagert" ist und der lösung oder zumindest Aufbereitung jener Konflikte dient, 

zu deren Entscheidung letztlich die ordentlichen Zivilgerichte zuständig sind, unter 

den Kompetenztatbestand "Zivilrechtswesen" zu subsumieren. 

Flankierend dazu können die Abschnitte 11 . über die Einrichtung eines Beirats 

für gerichtsnahe Mediation, 111. über die Führung der liste der gerichtsnahen Media

taren und IV. über die Ausbildung der Mediatoren und die Anerkennung von Ausbil

dungseinrichtungen für gerichtsnahe Mediation - neben dem Kompetenztatbestand 

"Zivilrechtswesen" - auch auf den Kompetenztatbestand .. Justizpflege" in Art 1 0 

Abs 1 Z 6 B-VG gestützt werden, zumal sowohl der Beirat für gerichtsnahe Mediation 
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als auch das Eintragungsverfahren als auch die Führung der listen beim Bundesmi

nisterium für Justiz angesiedelt werden sollen (vgl zum Kompetenztatbestand "Ju

stizpflege" VfSlg 1.636). 

Darüber hinaus lässt sich der vorHegende Entwurf, da darin über werte Strek

ken auch berufsrechtliche Anordnungen getroffen werden, auch auf den Kompetenz

tatbestand "Angelegenheiten der Notare, der Rechtsanwälte und verwandter Berufe" 

gemäß Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG stützen, verfolgt doch auch die notarielle und anwaltli

ehe Tätigkeit sehr oft das Ziel, einen Konflikt einer außergerichtlichen Regelung zu

zuführen. Der VfGH hat in diesem Zusammenhang in VfSlg 3.751 etwa auch den 

Beruf der Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder als "verwandten Beruf' im Sinn 

des Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG Qualifiziert . 

Schließlich können die Strafbestimmungen des VIII . Abschnitts (§§ 31 und 32) 

auf den Kompetenztatbestand ·Strafrechtswesen" gemäß Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG ge

gründet werden, der sowohl das materielle Strafrecht als auch das Strafverfahrens

recht - und zwar sowohl das von den gerichtlichen Organen als auch das von Ver

waltungsorganen zu vollziehende - umfasst (Mayer, B_VG2 Anm 1.6. zu Art 10 [26]). 

VII. Kosten 

Mit dem gegenständlichen legislativprojekt soll eine gänzJich neue Admini

strativangelegenheit im Bereich der Justiz etabliert werden. (Rechts)tatsächliche 

Grundlagen, von denen ausgehend Berechnungen über den voraussichtlichen Auf

wand des vorgeschlagenen Gesetzes gemacht werden können, existieren somit 

nicht. Einen gewissen Anhaltspunkt können die vergleichbaren Angelegenheiten des 

Psychologengesetzes und des Psychotherapiegesetzes bieten, die in den Verwal

tungsbereich des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generationen fal

len. Unter Berücksicht~ung dort gemachter Erfahrungen kann der voraussichtlich er

forderfiche Personalaufwand etwa wie folgt geschätzt werden: Für die Verfahren 

über die Eintragung in die liste der gerichtsnahen Mediatoren sowie über die Eintra

gung in die liste anerkannter Ausbildungseinrichtungen und lehrgänge einschließ

lich der Führung dieser listen, für die Vorbereitung damit im Zusammenhang ste

hender Verordnungen des Bundesministers für Justiz sowie die Betreuung des 
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Beirats für gerichtsnahe Mediation dürften voraussichtlich ein A 1- und ein 

A 2-Bediensteter erforderlich sein. 

Was die Vergütungen für die Mitglieder des Ausschusses des Beirats für ge

richtsnahe Mediation anlangt (§ 7 Abs. 2, § 30 des Entwurfs), so kann davon ausge

gangen werden, dass dieser Aufwand jedenfalls durch die Gebühren für die ver

schiedenen Anträge auf Eintragung in die beiden oben genannten listen sowie auf 

Aufrechterhaltung dieser Eintragungen gedeckt ist. Zumindest zum Teil werden die

se Gebühren auch den weiteren Aufwand des Gesetzes ausgleichen. 

Ins Kalkül zu zjehen ist schließlich auch, dass eine wachsende Inanspruch

nahme der Mediation in zivilrechtlichen Angelegenheiten längerfristig zu einer gewis

sen Entlastung der Gerichte führen wird. Hiezu lassen sich freilich derzeit keine nä

heren Angaben machen. 
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Besonderer Teil 

Zu Artikel I: 

Zum I. Abschnitt: 

Zu § 1: 

Bei der Mediation handelt es sich - im Gegensatz etwa zu Schlichtung und 

Schiedsgerichtsbarkeit - noch keineswegs um eine allgemein bekannte Methode der 

Konfliktlösung oder Konfliktregelung. Um Unklarheiten über den Gegenstand des 

Gesetzesvorhabens zu vermeiden, um dessen Anwendungsbereich einzugrenzen 

und um die wesentlichen Elemente des Sachvemalts "Mediation" deutlich zu ma

chen. wird dem Entwurf eine Definition vorangestellt. 

Der Abs. 1 enthält zunächst eine allgemeine Umschreibung des Begriffes 

"Mediation": 

Ein wesentliches Moment ist dabei die Freiwilligkeit der Konfliktparteien, sich 

am Mediationsgeschehen zu betemgen. Keine Partei kann ohne oder gar gegen ih

ren Willen in diesen spezifischen Konfliktlösungsprozess einbezogen werden (vg1. 

OGH 15.7.1997, 1 Ob 161197a). Keine Durchbrechung dieses Freiwilligkeitsprinzips 

ist etwa, dass eine Mediation vom Richter empfohlen werden kann und das Gericht 

dafür mit dem Velfahren innehalten kann (siehe dazu auch die Erläuterungen zu § 

2a AußStrG). Der Grundsatz der Freiwilligkeit bedeutet auch, dass es für eine Partei 

keinerlei (negativen) Einfluss auf ihre Rechtsstellung hat. wenn sie die Mediation 

ablehnt. 

Ausgangspunkt der Mediation ist das Bestreben von mindestens zwei Partei

en, einen zwischen ihnen bestehenden Konflikt zu bewähigen. Der Prozess selbst ist 

durch die Tätigkeit einer dritten Person, nämlich des Mediators, gekennzeichnet, die 

auf ein bestimmtes Ziel hinausläuft: Es soll eine von den Parteien selbst verantwor

tete Lösung ihres Konfliktes ermöglicht werden. Mediation im Sinn des Gesetzent

wurfes ist somit nicht eine kalmierende Tätigkeit, die den Ausbruch eines Konfliktes 

verhindern soll ; nicht um Konfliktverhinderung geht es also. Von einer Mediation im 

Sinne dieses Entwurfes kann weiters nur dann gesprochen werden, wenn ein fach

lich ausgebildeter Vermittler unter Anwendung anerkannter Methoden tätig wird. Eine 

wenngleich elfolgreiche Lösung eines Konfliktes ohne Anwendung 
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entsprechender wissenschaftlich entwickelter Methoden wird vom Mediationsbegriff -

und damit vom Gegenstand des Gesetzesentwurfs - nicht erfasst, so etwa Vermitt

lungs- und VefSÖhnungsversuche von Angehörigen der Parteien. aber auch von neu

tralen Personen, die sich die Stiftung von Ruhe und Frieden zu ihrer Aufgabe ge

macht haben, wie etwa Angehörigen des seelsorgerischen Dienstes einer 

Religionsgemeinschaft. 

Der Tatbestand der Mediation ist nach dem Entwurf auch nur dann erfüllt, 

wenn es sich beim Vermittler um eine neutrale Person handelt. Neutral in diesem 

Sinn ist eine Person nicht schon deswegen, weil sie der Sphäre keiner der Parteien 

zugeordnet werden kann, sondern nur unter der (weiteren) Voraussetzung, dass sie 

zu beiden Parteien etwa die gleiche Distanz, aber auch Nähe aufweist . Es ist also 

notwendig - wenn auch nicht zureichend - dass der Vermittler - gleich einem Richter 

- "unparteiisch" (vgl § 57 RDG). "unbefangen" ist (vgl § 19 JN. § 72 StPO). Der Me

diator hat aber nicht nur entsprechenden Abstand zu den Parteien zu wahren, er hat 

sich vielmehr auch um sie in besonderer Weise zu bemühen, ohne freilich dabei ei

ne von ihnen zu bevorzugen. In Fachkreisen wird in diesem Zusammenhang auch 

von "Allparteilichkeit" gesprochen. Da allerdings dieser Begriff in Rechtswissenschaft 

und Rechtssprache ungebräuchlich und überdies möglicherweise sogar missver

ständlich ist, YlUrde er in die Definition nicht aufgenommen. Vielmehr soll das Be

griffselement "neutra'" in Verbindung mit dem Wort "Vermittler" das Erfordernis der 

Allparteilichkeit des Mediators im aufgezeigten Sinn zum Ausdruck bringen. 

Wesentliche Aufgabe des Mediatars ist die Förderung der Kommunikation 

zwischen den Parteien. Es ist nicht seine Sache, den Parteien Lösungen ihres Kon

fliktes vorzuschlagen, sondern er soll die Parteien in die Lage versetzen, selbst eine 

Lösung zu finden. Die Verantwortung für die gefundene Lösung trägt - im Gegen

satz etwa zu Richter, Schiedsrichter oder Schlichtungsorgan - nicht der Mediatar, 

sondern die der Lösung zustimmende Partei selbst. Mediation liegt aber selbstver

ständlich auch dann vor, wenn die Tätigkeit des Mediators nicht zum Ziel , nämlich 

der lösung des Konfliktes der Parteien, geführt hat. 

Zum Teil enthält die Begriffsfassung des Abs. 1 Elemente, die der Gesetzge

ber bereits bei der Regelung der Mediation von Scheidungskonflikten durch das 

EheRÄG 1999 normiert hat (vgl. auch Art. XVII KindRÄG 2001). Insofern kann auch 
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auf die diesbezüglichen Gesetzesmaterialien verwiesen werden (RV 1653 BlgNR 

20.49, 291). 

In Abs. 2 wird - anknüpfend an die Umschreibung des umfassenden Begrif

fes "Mediation" in Abs. 1 - der Begriff der "gerichtsnahen Mediation" als der eigentli

che Regelungsgegenstand des Gesetzes definiert. Eine Mediation ist dann gerichts

nahe, wenn sie die Lösung von Konflikten bezweckt, zu deren Entscheidung - letzt

lich und abstrakt - die ordentlichen Zivilgerichte zuständig sind. Gerichtsnahe Media

tion liegt somit zum einen dann vor, wenn auf die in Abs. 1 geregelte Weise die Re

gelung eines Konfliktes angestrebt wird, über den bei Gericht bereits ein Zivilpro

zess, ein außerstreitiges oder ein sonstiges Zivilverfahren (etwa ein Exekutionsver

fahren) anhängig ist. Die Voraussetzung der Gerichtsnähe kann aber auch dann er

füllt sein. wenn der Streit noch gar nicht an das Gericht herangetragen wurde. Es ge

nügt. dass im Emstfallietztlich ein Gericht zur EntschekJung des Konfliktes herange

zogen werden könnte. Aus der Einschränkung auf Konflikte. zu deren Entscheidung 

die ordentlichen Zivilrechte zuständig sind. folgt allerdings. dass Konflikte, die in an

deren Vertahrensarten, etwa im Verwattungsverfahren oder überhaupt verfahrenslos 

zu entscheiden sind. nicht vom Anwendungsbereich des Entwurts ertasst sind. Typi

scherweise wird sich daher der Entwurf nicht auf Mediationen im Bereich der Schule, 

wie etwa "Pen-Mediation". aber auch nicht auf Mediation bei gewissen Umweltfragen 

beziehen. Oie abstrakte Zuordenbarkeit eines Konfliktes zur Zivilgerichtsbarkeit als 

Voraussetzung einer gerichtsnahen Mediation bedeutet, dass auch Konflikte. die 

konkret auf Grund einer entsprechenden Vereinbarung vor ein Schiedsgericht gehö

ren, und damit der Sachbearbeitung der ordentlichen Gerichte entzogen sind, für ei

ne gerichtsnahe Mediation in Frage kommen. 

Gewiss wird im Einzelfall der Frage. ob aus einem bestimmten Konflikt ein zi

vilgerichtliches Verfahren entstehen könnte. nicht immer so leicht zu beantworten 

sein. Man denke etwa an die Auseinandersetzung um die gewerbebehördliche Ge

nehmigung einer Betriebsanlage; der vordergründig von der Verwattungsbehörde zu 

entscheidende Konflikt weist in der Regel auch nachbarrechtliche Implikationen auf, 

so dass im Zusammenhang damit auch zivilgerichtliche Verfahren entstehen könn

ten. Auch wenn daher in einem solchen Fall eine Befassung der Gerichte noch eher 

weiter entfernt scheint, wird es sich bei einer mediativen Konfliktregelung doch um 

eine "gerichtsnahe" Mediation handeln. 
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Das Bundesministertum für Justiz geht davon aus, dass das Begutachtungs

verfahren auch zur Frage, ob und in welcher Weise am zweckmäßigsten aus dem 

umfassenden Begriff der Mediation jenes Segment herausgelöst werden kann, das 

die Regelung von Konflikten, die letztlich von den Gerichten zu entscheiden sind, 

Hinweise und Lösungsvorschläge bringen wird. 

Zu § 2: 

Abs. 1 umschreibt in einer Art Inhattsangabe - dem Aufbau des Gesetzesent

wurf folgend - den Regelungsgegenstand. Dass dabei die Einrichtung des Beirats für 

gerichtsnahe Mediation am Beginn steht, hängt damrt zusammen, dass diese Aufga

be auch die erste Aufgabe bei Vollziehung des Gesetzes ist. 

Die in Abs. 2 getroffene KlarsteIlung soll Bedenken entgegenWirken, wonach 

durch eine gesetzliche Regelung der gerichtsnahen Mediation nlÖglichelWeise Be

fugnisse beschränkt werden, die Angehörigen bestimmter freier Berufe kraft gesetzli

cher Regelung zukommen. Eine solche Wirkung soll durch Abs 2 ausdrücklich aus

geschlossen werden. Es ist daher einem (nicht zugleich in die Liste der gerichtsna

hen Mediatoren eingetragenen) Rechtsanwalt, Wirtschaftstreuhänder oder Notar 

auch nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes möglich, zwischen Klienten ver

mittelnde Gespräche zu führen, selbst wenn ZWischen diesen ein Konflikt LS.d. 

§ 1 des Entwurfs besteht und bei den Gesprächen (mehr oder weniger) mediative 

Techniken angewandt werden. Dabei muss den Beteiligten allerdings bewusst sein, 

dass sich auf ein derartiges Gespräch die speZiellen Regelungen über die gerichts

nahe Mediation nicht auswirken, also insbesondere die zMlrechtliche Wirkung der 

Verlängerung der Fristen zur Geftendmachung allfälliger Ansprüche nicht eintreten 

werden. 

Zu §3: 

Um den Gesetzesentwulf sprachlich zu vereinfachen, ordnet die Z 1 an, dass 

bei Verwendung des Begriffes "Mediation" bzw. "Mediators" im Gesetzestext damit 

stets die "gerichtsnahe Mediation" bzw. der "gerichtsnahen Mediator" gemeint ist. 

Durch Z 2 wird in üblicher Weise klargestellt, dass sich die männliche Form 

eines im Entwulf verwendeten Begriffes - dazu gehört gerade auch das Wort "Me

diator" - auf Frauen und Männer in gleicher Weise beZieht. 
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Zum 11. Abschnitt: 

Dieser Abschnitt regelt die Einrichtung des Beirats für gerichtsnahe Mediation 

einschließlich des aus ihm gebildeten Ausschusses. 

Zu §4: 

Wie bereits dargestellt. handelt es sich bei der Mediation um ein relativ neues 

Fachgebiet. tür das es bislang keine nonnativen Standards gibt und das nicht Ge

genstand administrativer Vollziehung ist. Der Entwurf sieht daher zur Sicherstellung 

des ertorder1ichen Fachwissens bei der Vollziehung des Gesetzes die Einrichtung ei

nes Beirats für Mediation beim Bundesministerium für Justiz vor. Der Beirat soll die 

notwendigen fachlichen Grundlagen für die Maßnahmen und Entscheidungen des 

Bundesministers für Justiz auf dem Gebiet der gerichtsnahen Mediation beistellen, 

ohne dass ihm selbst eine Entscheidungskompetenz zukäme (Abs. 1). 

Die Mitglieder des Beirats sollen durch den Bundesminister für Justiz für ei

nen Zeitraum von drei Jahren ernannt werden (Abs 3). Für jedes Mitglied ist zugleich 

auch ein Ersatzmitglied zu bestellen, welches das ordentliche Mitglied im Falle des

sen Verhinderung an der Teilnahme an einer Sitzung des Beirats vertritt. Dem Beirat 

sollen nach dem Entwurf 23 Mitglieder angehören. Neun Mitglieder sollen aus dem 

Bereich jener Ressorts und jener Berufsvertretungen kommen, die nach ihren kom

petenzmäßtgen bzw. beruflichen Aufgaben ein besonderes Interesse an der Instttuti

on (gerichtsnahe) Mediation haben: das Bildungsressort. das Sozialressort. das Wirt

schaftsressort, die Bundesarbeitskammer, die Wirtschaftskammer Österreich, das 

Notariat. die Rechtsanwattschaft, die Wirtschaftstreuhänder sowie die Richterschaft. 

Das der Österreichischen Rektorenkonferenz zugedachte Vorschlagsrecht für zwei 

Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder soll einen hinreichenden Bezug des Beirats zur Wis

senschaft gewährleisten. Gedacht ist dabei an jene Wissenschaftsbereiche, die sich 

besonders (auch) mit Mediation auseinandersetzen. Tatsächlich befassen sich auch 

bereits Lehre und Forschung an verschiedenen Universitäten mit dem Thema. Zwei 

weitere Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder sollen aufgrund eines Vorschlages des Bun

deskomitees Freier Berufe Österreichs ernannt werden. Dadurch soll sichergestellt 

werden. dass sich - zumindest mittelbar - auch Vertreter jener freien Berufe in die 
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fachliche Diskussion einbringen können, deren Kammern nicht explizit ein Vor

schlagsrecht eingeräumt wird (etwa Architekten oder Zivi/technikern). Für zehn wei

tere Mitglieder sollen repräsentative Vereinigungen auf dem Gebiet der Mediation 

Vorschläge erstatten, wobei grundsätzlich jeder Vereinigung ein eigenständiges Vor

schlagsrecht zukommt. Wenn auch ein koordinierter - also im Idealfall ein einheitli

cher - Vorschlag aller einschlägigen repräsentativen Vereinigungen zweckmäßig wä

re. so kann ein solcher jedenfalls solange nicht zwingend von Gesetzes wegen ge

fordert werden. als kein allgemeiner Dachverband existiert. 

Nach Abs. 4 sollen in die Vorschläge vorwiegend Personen aufgenommen 

werden, die auf dem Gebiet der Mediation über eine entsprechende Qualifikation 

verfügen. Davon ist einmal dann auszugehen, wenn die betreffende Person als Me

diator ausgebildet und bereits tätig gewesen ist. Eine entsprechende Qualifikation ist 

aber auch dann anzunehmen, wenn die namhaft gemachte Person entsprechende 

theoretische Kenntnisse auf dem Gebiet der Mediation aufweist. ohne als Mediator 

tätig gewesen zu sein. Aber auch Personen, die über kaum mediative Erfahrungen 

und Kenntnisse vertügen, sind nicht als Mitglieder des Beirats ausgeschlossen. Es 

kann durchaus sinnvoll sein, Personen in den Beirat aufzunehmen, die der Mediation 

ferner - und damit vielleicht auch kritischer zu ihr - stehen. 

Die Einberufung der Sitzungen des Beirats obliegt dem Bundesminister für 

Justiz als monokratischer Verwaltungsbehörde; er kann sich demnach durch einen 

Bediensteten des Bundesministeriums für Justiz vertreten lassen t\,bs. 2 erster 

Satz). 

Zu§5: 

§ 5 umschreibt die Aufgaben des Beirats. Dazu gehört zunächst eine - infor

melle - Beratung des Bundesministers für Justiz in Fonn der Erörterung von Themen 

und Fragen. die der Bundesminister dem Beirat vortegt, sowie die Abgabe von Stel

lungnahmen und die Erstattung von Gutachten zu solchen Themen und Fragen. 

Weiters soll der Beirat an der Erlassung von Verordnungen nach den §§ 29 und 30 

(Z 2) und an den Verfahren über die Eintragung von Ausbildungseinrichtungen und 

Lehrgängen (Z 3) -wohl zweckmäßigerweise durch Erstattung eines Gutachtens -

mitwirKen. Darüber hinaus soll der Beirat durch seinen Ausschuss (siehe die Ertäute

rungen zu § 7) bei der Überprüfung der Voraussetzungen der Eintragung in die liste 
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der Mediatoren unterstützen (Z 4). Damit kommt der Beirat in allen vom Bundesmi

nister für Justiz wahrzunehmenden Aufgaben auf dem Gebiet der gerichtsnahen Me

diation eine wichtige Unterstützungsfunktion zu. 

Zu § 6: 

§ 6 regelt die Abhattung \Ion Sitzungen durch den Beirat. Diese haben - ins

besondere auch im Interesse einer Geheimhaltung sensibler Daten (etwa von Be

werbern um eine Eintragung in die liste der Ausbildungseinrichtungen) - unter Aus

schluss der Öffentlichkeit stattzufinden. Sollte ungeachtet der breiten Zusammenset

zung des Beirates der Bedarf nach zusätzlichen Kenntnissen und nach zusätzlicher 

Expertise bestehen, soU allerdings der Beirat die Möglichkert haben, auch externe 

Auskunftspersonen und externe Sachverständige zu seinen Sitzungen zuzuziehen 

(Abs. 1). Da die Mitglieder des Beirates zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet sind 

(Abs 3), verpflichtet der Entwurf folgerichtig auch die Auskunftspersonen und Sach

verständigen zur Verschwiegenheit über ihnen die im Zusammenhang mit ihrer Tä

tigkeit im Beirat bekannt gewordenen Tatsachen (Abs. 1). 

Abs. 2 legt die Anforderungen an die Gültigkeit von Beschlüssen fest. Be

schlussfähigkeit des Beirats ist demnach gegeben, wenn mindestens die Hälfte der 

Mitglieder anwesend ist. Da der Beirat über 23 Mitglieder verfügt, ist nach dem Ent

wurt seine Beschlussfähigkeit gegeben, wenn zwölf oder mehr Mitglieder anwesend 

sind. Beschlüsse des Beirates bedürfen bloß der einfachen Mehrheit. Im Interesse 

einer entsprechenden Transparenz sollen (auch) die in der Minderheit gebliebenen 

Mitglieder das Recht haben, ihre Position schrtftlich darzustellen. Ein solches votum 

separatum ist dem Beschluss des Beirats anzuschließen. Für den Fall der Stimmen

gleichheit ist kein - etwa dem Bundesminister für Justiz zukommendes - Dirimie

rungsrecht vorgesehen. Vielmehr gilt der zur Abstimmung gebrachte Vorschlag bzw. 

Antrag kraft ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung als abgelehnt. Angesichts der 

Stellung des Beirats als beratendes Gremium für den Bundesminister für Justiz soll 

diesem selbst kein Stimmrecht zukommen. Dies gilt selbstverständlich auch für ei

nen Bediensteten, der den Bundesminister für Justiz vertritt. Wie bei vergleichbaren 

beratenden Beiräten haben die Mitglieder keinen Anspruch auf Entgelt oder sonsti

gen Kostenersatz gegenüber dem Staat; ihre Tätigkeit ist also ehrenamtlich (Abs. 3). 
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Zu§ 7 : 

Da der Beirat im Hinblick auf die verhältnismäßig große Zahl seiner Mitglieder 

(23) ein zu schwerfälliges Gremium ist, und den Bundesminister für Justiz im - ge

wissermaßen - Alltagsgeschäft der Entscheidung über die Eintragung in die Liste der 

Mediatoren in effizienter Weise zu unterstützen, schlägt der Entwurf die Einrichtung 

eines Ausschusses durch den Beirat vor (Abs. 1). Demnach hat der Beirat aus sei

nen stimmberechtigten Mitgliedern einen Ausschuss zu wählen. Der Ausschuss be

steht aus fünf Mitgliedern samt Ersatzrnitgliedem. Der Beirat hat den Vorsitzenden 

und seinen Vertreter zu bestimmen. Dieses - gegenüber dem Beirat - flexiblere Ex

pertengremium - wie gesagt - wirkt bei den einzelfallbezogenen Entscheidungen des 

Bundesministers für Justiz betreffend die Überprüfung der Voraussetzungen der Ein

tragung in die Liste der gerichtsnahen Mediatoren mit. Hauptaufgabe des Ausschus

ses ist dabei die Mitwirkung an der Beurteilung, ob der Bewerber die fachliche Quali

fikation für die Eintragung besitzt. 

Der Ausschuss ist vom Beirat für die Dauer von drei Jahren zu wählen. Seine 

Funktionsdauer deckt sich daher im Wesentlichen mit jener des Beirats. Es ergibt 

sich nur insofern eine geringfügige Überschneidung, als die Funktionsdauer des bis

herigen Ausschusses erst mit der Bestellung eines neuen Ausschusses durch den -

bereits zuvor neu eingesetzten - Beirat endet. Dadurch ist das fortlaufende Bestehen 

des Ausschusses gewährleistet. 

Abs. 1 letzer Satz regelt durch Verweisung auf die einschlägigen Bestimmun

gen für den Beirat (§ 6) die Abhaltung von Sitzungen durch den Ausschuss. Diese 

sind demnach nicht öffentlich. SolHe - etwa aufgrund der relativ kleinen Mitglieder

zahl des Ausschusses - der Bedarf nach weiteren Fachleuten bestehen, hat der 

Ausschuss auch die Möglichkeit, externe Auskunftspersonen und Sachverständige 

beizuziehen. Sie sind auch zur Verschwiegenheit über die ihnen im Zusammenhang 

mit ihrer Tätigkeit im Ausschuss bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet. Be

schlüsse des Ausschusses bedürfen der einfachen Mehrheit. Die in der Minderheit 

gebliebenen Mitglieder haben das Recht, ihre Auffassung schriftlich darzulegen und 

dem Beschluss anzuschließen. 

Besonderheiten gegenüber der für den Beirat maßgeblichen Regelung erge

ben sich allerdings bezüglich der Einberufung des Ausschusses und der Entlohnung 
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seiner Mitglieder (Abs 2): Die Einberufung des Ausschusses obliegt dem Vorsitzen· 

den auf Ersuchen des Bundesministers für Justiz. Da die Mitglieder des Ausschus

ses bei ihrer Tätigkeit zeitlich ungleich stärker belastet sind als die Mitglieder des 

Beirats, gebührt ihnen eine dem Aufwand angemessene Vergütung. Nur so ist auch 

gewährieistet. dass Beiratsmitglieder zur Übemahme der Ausschussaufgaben bereit 

sind. 

Zum 111 . AbSChnitt: 

Zu § 8: 

Bereits im allgemeinen Teil der Er1äuterungen ist unter IV dargelegt worden, 

dass nach dem Entwurfskonzept die Liste der gerichtsnahen Mediatoren und damit 

auch das Verwaltungsverfahren über die Eintragung in diese liste der Bundesmini

ster für Jusitz führen soll . Dies entspricht nicht nur dem weit überwiegenden Stand

punkt der in die Vorbereitung des Entwurfs einbezogenen Stellen und Personen, 

sondern auch dem Regelungskonzept des Psychologen- sowie des Psychothera

peutengesetzes. Nochmals sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass nach 

dem Entwurf nur die in die liste eingetragenen Personen als gerichtsnahe Mediato

ren tätig werden dürfen (s. oben unter IV und V 1). 

In die Liste sind die wesentlichen personenbezogenen Daten des Mediators 

aufzunehmen: Vor- und Familienname. Geburtsdatum, Arbeitsanschrift, akademi

scher Grad , fachliches Tätigkeitsgebiet usw. Übt der Mediator neben der Mediation 

auch noch einen anderen Beruf aus, so ist dieser ebenfalls auszuweisen. Die Auf

nahme der fachlichen Tätigkeitsbereiche (z.B. Familienrecht. Wirtschaftsrecht etc.) 

in die Liste soll es den Parteien er1eichtem, für ihren spezifischen Konflikt einen ein

schlägig ausgebildeten und erfahrenen Mediator auswählen zu können. Zugleich 

wird damit das Tätigkeitsgebiet des jeweiligen Mediatars eingegrenzt. wobei Media

toren bei entsprechender Qualifikation auch auf mehreren Gebieten tätig werden 

können. Im Hinblick auf die dynamische Entwicklung im Bereich der Mediation sieht 

der Entwurf keine gesetzliche Definition der Tätigkeitsbereiche vor. Diese werden 

sich aus der angestrebten fachspezifischen Ausrichtung der vom Bundesminister für 

Justiz zu er1assenen Ausbildungsverordnung (§ 29) ergeben. Im Interesse der Trans

parenz sieht der Entwurf auch die Aufnahme des Haftpflichtversicherers in die liste 
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vor, mit dem der Mediator den nach § 25 obligatorisch geforderten Versicherungs

vertrag abgeschlossen hat. Dies soll den Parteien die Geltendmachung allfälliger Er

satzansprüche eneichtem. 

Oie Liste der gerichtsnahen Mediatoren ist nach dem Entwurf nicht nur öffent

lich, sie soll im Interesse einer möglichst großen Breitenwirkung überdies in geeigne

ter Weise mit allen erfassten Daten elektronisch kundgemacht werden (z.B. durch 

Veröffentlichung im Intemet). Dadurch wird der Zugang zu geeigneten Mediatoren 

beträchtlich erleichtert. 

Zu § 9 : 

Diese Bestimmung regelt die Voraussetzungen der Eintragung in die Liste der 

Mediatoren. Um zu gewährleisten, dass der gerichtsnahe Mediater eine gewisse Rei

fe und Lebenserfahrung aufweist, kommt eine Eintragung in die Liste erst nach Voll

endung des 28. Lebensjahres in Betracht (Abs. 1 Z 1). Darüber hinaus muss der Be

werber nicht nur voll geschäftsfähig (Abs. 2), sondem auch vertrauenswürdig sein 

(Abs.1 Z 4). Mit der Voraussetzung der Vertrauenswürdigkeit Übemimmt der Ent

wurf ein Zulassungselement, wie es etwa für die Ernennung von Richtern oder der 

Zulassung von Rechtsanwälten und Notaren bereits lange gibt (vgl. § 57 ROG, §§ 5 

Abs. 2, 30 Abs. 3 RAO und §§ 11 Abs. 3 Z " 117a Ab •. 3 NO), sondern folgt damit 

auch wieder den Vorbildem des Psychologen- und des Psychotherapeutengesetzes 

(vgl. § 10 Z 4 Psychologengesetz und § 11 Z 4 Psychotherapiegesetz). In welcher 

Weise die Vertrauenswürdigkeit nachzuweisen ist, regelt § 12 Abs. 1 des Entwurfs. 

Zentrale Eintragungsvoraussetzung ist selbstverständlich die fachliche Qualifikation ( 

Abs. 1 Z 2). Die diesbezüglichen Anforderungen ergeben sich im Einzelnen aus 

§ 10 sowie der nach § 29 vom Bundesminister für Justiz zu er1assenden Verordnung 

über die Ausbildung zum gerichtsnahen Mediator (s. dazu die diesbezüglichen 

Eriäuterungen). 

Voraussetzung für die Eintragung ist weiters, dass der Mediator über die für 

die Ausübung der Mediation erforderiiche Ausstattung einschließlich der nötigen 

Räumlichkeit verfügt (Abs. 1 Z 4). Zur erforderlichen Ausstattung werden etwa ent

sprechende Kommunikationseinrichtungen, wie Telefon, Telefax, Computer mit E

Mail etc. gehören, aber auch ein entsprechendes Ookumentations- und Archivie

rungssystem für die im Zusammenhang mit der Mediationstätigkeit anfallenden 

N:ITExnABTI-1 IMEDIAT -1IBEGUT01 .SAM 21 Dezember 

283/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 47 von 98

www.parlament.gv.at



46 

Daten und Unterlagen, wie etwa den nach § 23 Abs. 3 zu führenden und aufzube

wahrenden Aufzeichnungen. Darüber hinaus wird in der Regel zumindest auch ein 

für die Zwecke der Mediation tauglicher Raum erforderlich sein. Mag es zwar im Be

reich der Wirtschaftsmediation durchaus üblich sein, die Mediation in den Geschäfts

räumlichkeiten einer der Parteien durchzuführen. so erfordert eine fachgerechte Fa

milienmediation einen ~neutralen Boden- in Form eines entsprechend gestalteten 

Mediationsraums. Auch dieses Eintragungserfordemis soll also eine möglichst pro

fessionelle Durchführung von Mediation gewährleisten. Insbesondere soll die Rege

lung sicherstellen, dass sich das Mediationsgeschehen nicht etwa in Kaffee- oder 

Gasthäusern abspielt . Verfügt der Mediator auf Grund seiner sonstigen beruflichen 

Tätigkeit bereits über eine geeignete Ausstattung (z.B . eine entsprechend ausgestat

tete Rechtsanwattskanzlei), so ist der Nachweis einer weiteren, speziellen Ausstat

tung selbstverständlich entbehr1ich. 

Die Eintragung in die Liste hat schließlich zur Voraussetzung, dass der Be

werber eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat (Abs. 1 Z 5). Dabei hat der 

Bewerber nicht nur den Bestand der Versicherung nachzuweisen; aus den vorgeleg

ten Urkunden muss auch hervorgehen, dass der Versicherungsvertrag den sich aus 

§ 25 ergebenden inhaltlichen Vorgaben entspricht (s. dazu die Er1äuterungen zu 

§ 25). Verfügt der Bewerber auf Grund seiner sonstigen beruflichen Tätigkeit (z.B. 

als Psychotherapeut) über eine Haftpflichtversicherung und deckt diese auch das Ri

siko aus der Mediation, so kann sich der Abschluss einer zusätzlichen Haftpflichtver

sicherung erübrigen. Diesfalls hat der Bewerber nachzuweisen, dass sich aus dem 

bereits bestehenden Versicherungsvertrag eine entsprechende Deckung ableiten 

lässt. Es muss daher ausreichen, wenn der Bewerber den Abschluss eines (durch 

die Eintragung) bedingten Versicherungsvertrags nachweist. 

Zu § 10: 

Wichtigstes Anliegen des Gesetzesentwurfs ist es, die erfordertiche fachliche 

Qualifikation der gerichtsnahen Mediatoren sicherzustellen. Sie ist nach Aha. 1 nur 

dann gegeben, wenn der Bewerber über mediatorische Kenntnisse und Fertigkeiten 

verfügt. Zu den Kenntnissen gehören die theoretischen (einschließlich der psycholo

gischen) Grundlagen oder Mediation. Bei den Fertigkeiten geht es nicht bloß um die 

Anwendung der theoretisch erworbenen Kenntnisse, sondern um den praktischen 
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Gebrauch jener Erfahrungen. die der angehende Mediator im Rahmen einer prakti

schen Ausbildung (etwa in Rollenspielen) erworben hat. Der Mediator muss auch mit 

den notwendigen rechtlichen Grundlagen seiner Tätigkeit - also insbesondere mit 

den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes - vertraut sein. Darüber hinaus verlangt 

der Entwurf, dass der Mediator rechtliche und fachliche Kenntnisse auf dem ausge

wählten fachlichen Tätigkeitsbereich hat. 

Das Erfordernis rechtlicher und fachlicher Kenntnisse auf einem bestimmten 

Tätigkeitsbereich bedeutet keineswegs. dass dem Mediator Beratungsaufgaben zu

gewiesen werden; der Mediator ist nicht Rechtsberater. Entscheidend ist vielmehr. 

dass der gerichtsnahe Mediator im Interesse der Parteien in der lage ist, ihren Kon

flikt gerade auch in seiner rechtlichen Dimension möglichst rasch und weitgehend zu 

begreifen. Nicht soll darüber hinaus in jedem Fall erwartet werden, dass er die zur 

Diskussion stehenden Rechtsfragen gänzlich zu ertassen und R>sen vermag. Darauf 

wird er freilich gegebenenfalls auch die Parteien hinzuweisen haben. 

Eintragungsvoraussetzung ist, dass der Mediator vielmehr eine Ausbildung 

nachweist, die ihm die geforderten Kenntnisse und Fertigkeiten verschafft hat. Auf

gabe des Bundesministers für Justiz und des Ausschusses des Beirats wird es da

her sein zu überprüfen, ob die vom Mediator nachgewiesene Ausbildung zur Begrün

dung der fachlichen Qualifikation ausreichend ist. Da es sich bei der Mediation um 

ein Tätigkeitsfeld handelt, das sich nach wie vor in einer dynamischen Entwicklung 

befindet, dessen Methoden und Techniken in den verschiedenen Sparten also durch 

Wissenschaft und Praxis immer wieder verteinert und verbessert werden, sollen die 

für die Eintragung ertorderlichen Qualifikationen nicht im Detail gesetzlich geregelt 

werden. Die nähere Anordnungen sollen vielmehr durch das hiefür geeignetere Re

gelungsinstrument der Verordnung getroffen werden (s. § 29 und die Er1äuterungen 

hiezu). 

Für die Mediation relevante Kenntnisse und Fertigkeiten sind sinnvollerweise 

auch dann zu berücksichtigen, wenn sie in einem anderen Kontext erworben wur

den. Dem trägt Abs 2 Rechnung. Viele schon derzeit als Mediatoren tätige Personen 

bringen auf Grund ihrer Ausbildung und Ertahrung in anderen Berufen derartige 

nach dem Entwurf zu berücksichtigende Fähigkeiten mit. Abs 2 nennt eine Reihe 

solcher Berufe, wobei diese Aufzählung nicht abschließenden Charakter haben soll. 

Damit löst der Entwurt die schon im allgemeinen Teil der Erläuterungen (P. V 3) 
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angesprochene Frage der "Quellenberufe" . Inwieweit die in diesen Berufen erworbe

ne Qualifikation bei der Entscheidung über die Eintragung zu berücksichtigen ist. 

hängt naturgemäß von den Umständen des Einzetfalls ab. Die vom Bundesminister 

für Justiz zu erlassende Ausbildungsverordnung (§ 29) kann jedoch für jene Berufs

gruppen pauschale Anrechnungsregeln vorsehen, die der Mediation besonders nahe 

stehen und aus denen daher eine größere Anzahl von Bewerbern um eine Eintra

gung in die Liste der gerichtsnahen Mediatoren zu erwarten ist. Sollte ein Bewerber 

aus einem anderen Beruf nachweisen (§ 9), dass er im Zusammenhang mit seiner 

bisherigen Tätigkeit Kenntnisse und Fertigkeiten 81Vo'Ornen hat, die für die gerichtsna

he Mediation von Relevanz sind. so wird dies der Bundesminister für Justiz mit Hilfe 

des Beirates im Einzelfall zu berücksichtigen haben. Der von manchen erhobenen 

Forderung, den Zugang zur Ausübung der Mediation nur Personen zu eröffnen, die 

bereits einen bestimmten Beruf ausüben, konnten im Hinblick auf den verfassungs

rechtlichen Schutz der Erwerbsfreiheit (Art. 6 StGG) nicht entsprochen werden. 

Zu § 11 : 

Der auf die Eintragung abzielende Antrag des Bewerbers ist beim Bundesmi

nisterium für Justiz als zuständige Behörde schriftlich einzubringen. Im Antrag müs

sen jene Angaben enthalten sein, die der Bundesminister für Justiz zur Prüfung der 

Eintragungsvoraussetzungen und zur Eintragung selbst benötigt. Erweisen sich An

träge insofem als unvollständig, ist dem Bewerber die Behebung dieses Mangels in

nerhalb angemessener Frist aufzutragen (5. § 13 Abs. 1 des Entwurls LV.m. § 13 

Abs. 3AVG). 

Zu § 12: 

Nach § 9 hat der Bewerber nachzuweisen, dass er die Voraussetzungen für 

die Eintragung erfüllt (s. dazu die Erläuterungen zu § 9). § 12 sieht vor, wie dieser 

Nachweis zu erbringen ist. Da das Verfahren zur Eintragung in die liste der Mediato

ren - im Interesse der Verwaltungsökonomie - primär als schriftliches Verfahren 

konzipiert ist, sind die Eintragungsvoraussetzungen durch adäquate Urkunden nach

zuweisen (Abs. 1). Dies schließt nicht aus, dass der Bewerber im Zuge des Eintra

gungsverfahrens erlorderlichenfalls auch persönlich gehört wird (s. § 13 Abs. 3). 
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Angaben über Vor- und Familienname, Geburtsdatum und Geburtsort werden 

durch Vorlage entsprechender Personenstandsunterlagen zu belegen sein. Der son

stige Beruf wird durch einen Auszug aus dem Gewerberegister (etwa im Fall der Le

bens- und Sozialberater), einer Bestätigung der zuständigen gesetzlichen Berufsver

tretung (z.B. Rechtsanwaltskammer) oder durch den Arbeitgeber bei unselbständig 

Beschäftigten (z.8. Krankenhausträger bei Ärzten) nachzuweisen sein. Zum Nach

weis des akademischen Grades wird eine beglaubigte Abschrift der Sponsions- bzw. 

Promotionsurkunde erforderlich sein. Der Abschluss der erforderlichen Haftpflicht

versicherung kann durch Vortage der Polizze oder einer Deckungszusage des Haft

pflichtversicherers (insbesondere bei nur bedingt abgeschlossenen Versicherungen) 

nachgewiesen werden. Sofern zur Ausstattung auch Räumlichkeiten gehören, kom

men als Nachweis hiefür geeignete Pläne und Fotografien in Betracht. Eine konkrete 

Regelung sieht der Entwurf hinsichtlich des Nachweises der Vertrauenswürdigkeit (s. 

die Erläuterungen zu § 9) vor, die durch eine nicht mehr als drei Monate alte Strafre

gisterbescheinigung zu belegen ist. Entscheidende Bestimmungen enthatten auch 

§ § 16 Abs. 4 Psychologengesetz und § 17 Abs. 3 Psychotherapiegsetz. 

Damit sich die Behörde und der ihr beigesteilte Ausschuss des Beirates ein 

entsprechendes Bild über die fachliche Qualifikation des Bewerbers machen kann, 

hat dieser seinem Antrag einen Lebenslauf sowie eine Darstellung des Ausbildungs

weges als Mediator einschließlich einer Aufstellung der von ihm besuchten Ausbil

dungseinrichtungen anzuschließen (Abs. 2). Im Lebenslauf wird auch auf die Schul

und Studienbildung sowie die sonstigen Berufsvor- und Berufsausbildungen 

einzugehen sein. Die im Lebenslauf und der Aufstellung über die mediationsspezifi

sche Ausbildung gemachten Angaben sind durch Zeugnisse und sonstigen Nachwei

se zu belegen. 

Zu § 13: 

Das Verfahren zur Prüfung der Voraussetzungen für die Eintragung in die li

ste gliedert sich nach dem Entwurf in zwei Abschnitte. Aus Gründen der Verwal

tungsökonomie - die nähere Prüfung der fachlichen Qualifikation unter Beteiligung 

des Ausschusses wird naturgemäß aufwändiger sein - anhand der vorgelegten Ur

kunden zunächst geprüft werden, ob der Bewerber die Voraussetzungen nach § 9 

Z 1 und 3 - 5 erfüllt (5. zu diesen Voraussetzungen die Er1äuterungen zu § 9). Zum 
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Vorliegen der fachlichen Qualifikation (§ 9 Abs. 1 Z 2) ist vorerst nur eine formale 

Prüfung vorzunehmen. Sie beschränkt sich auf die Klärung, ob der Bewerber dem 

Antrag jene Ur1<unden und Nachweise angeschlossen hat, die zur Prüfung der fachli

chen Qualifikation erforderlich sind. Erweisen sich die Angaben des Bewerbers oder 

die von ihm vorgelegten Urkunden und Nachweise als unvollständig, hat ihm der 

Bundesminister für Justiz eine angemessene Frist zur Ergänzung einzuräumen. 

Kommt der Bewerber dieser Aufforderung nicht nach, gilt dies als Zurtickziehung des 

Antrages (Abs. 1). Dem Bewerber ist aber eine neuerHche AntragsteIlung möglich. 

Sofern dem Bewerbers nicht ohnedies bereits auf Grund der vorgelegten 

Nachweise die fachliche Qualifikation fehlt, ist sie vom Bundesminister für Justiz im 

zweiten Abschnitt des Verfahrens mit Hilfe eines Gutachtens des Ausschusses für 

Mediation zu überprüfen (Abs. 2) Nach dem Wortlaut der Bestimmung ist das Gut

achten "tunliehst" einzuholen. Damit soll darauf Bedacht genomm werden, dass es 

Fälle gibt, in denen es schon auf Grund der vorgelegten Nachweise für die entschei

dende Behörde klar ist, dass die Eintragungsvoraussetzungen vorliegen, so dass der 

Ausschuss nicht mehr befasst zu werden braucht. Manchmal kann es auch genü

gen, an Stelle eines Gutachtens bloß eine kurze Stellungnahme zur fachlichen Qua

lifikation des Eintragungswerbers einzuholen. Schließlich berichtigt das Wort "tun

liehst" auch, dass - wie schon oben ausgeführt - der Mangel der fachlichen Qualifika

tion schon auf Grund der vorgelegten Ausbildungsnachweise feststeht und daher die 

Eintragung auch ohne Befassung des Ausschusses zu versagen ist. 

Sollten ungeachtet der vorgelegten Ur1mnden Unklarheiten über die fachliche 

Qualifikation bestehen, so hat sowohl der Bundesminister für Justiz als auch der 

Ausschuss die Möglichkeit, den Antragsteller ergänzend anzuhören (Abs. 3). Eine 

ungerechtfertigte Nichtbefolgung der Ladung durch den Bewerber soll als Zurückzie

hung des Antrages gelten. Diesfalls bleibt es dem Eintragungswerber unbenommen, 

neuerlich einen Antrag zu stellen. 

Zu § 14: 

Erfüllt ein Bewerber alle in § 9 genannten Voraussetzungen, so steht ihm ein 

subjektives öffentliches Recht auf Eintragung In die Liste der gerichtsnahen Mediato

ren zu (Abs. 1). Eine förmliche bescheidmäßige Feststellung der Eignung erscheint 

nicht erforderlich, zumal ja nur dem Bewerber selbst ParteisteIlung zukommt. Die 
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positive Erledigung des Antrags erfolgt daher alleine durch die Eintragung in die li

ste der gerichtsnahen Mediatoren. Der geeignete Bewerber wird daher lediglich 

formlos in die elektronisch geführte und so öffentlich zugängliche liste des Bundes

ministers tür Justiz eingetragen. Hievan ist selbstverständlich schriftlich zu informie

ren , ohne dass einem solchen Schreiben Bescheidcharakter zukäme. 

Erfüllt der Bewerber die Eintragungsvoraussetzungen nicht, so ist der Antrag 

mit Bescheid abzuweisen. Gegen diesen Bescheid kann der Antragsteller eine Be

schwerde bei den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts emeben. Hat der Bewerber 

die Eintragung bezüglich mehrerer Tätigkeitsbereiche beantragt, erfüllt er aber nicht 

hinsichtlich aller angestrebten Tätigkeitsbereiche die Voraussetzungen. so kann sei

nem Antrag nur teilweise entsprochen werden. Soweit eine Eintragung nicht in Be

tracht kommt, ist sie mit Bescheid zu versagen. 

Die Eintragung erfolgt nach dem Entwurf für die Dauer von drei Jahren. sie 

kann jedoch immer wieder auf Antrag verlängert werden: Der Mediator hat innerhalb 

einer Frist von längstens sechs und kürzestens drei Monaten vor Ablauf der Eintra

gungsdauer die Möglichkeit, die Aufrechtemaltung der Eintragung zu beantragen 

(Abs. 2). In diesem Fall ist die fachliche Qualifikation des Mediators anhand der von 

ihm besuchten Fortbildungsveranstaltungen (s. dazu die Erläuterungen zu § 26) und 

durchgeführten Mediationen zu überprüfen. Damit sich der Bundesminister für Justiz 

und der ihn erforderlichenfalls beratende Ausschuss ein entsprechendes Bild ma

chen können. hat der Mediator seine Fortbildung und seine durchgeführten Mediatio

nen im Antrag darzustellen (Abs. 3). Solange das Verfahren über den rechtzeitig ge

stellten Antrag auf Aufrechterhaltung läuft. bleibt der Mediator aber jedenfalls in die 

Liste eingetragen (Abs. 2). Der vorgeschlagene Zeitraum für den Antrag auf Auf

rechterhaltung der Eintragung - frühestens sechs Monate und spätestens drei Mona

te vor Ablauf der dreijährigen Eintragungsfrist - soll gewährleisten. dass noch recht

zeitig vor dem Ende der Frist über die Verlängerung entschieden wird . 

Stellt der Mediator keinen (fristgerechten) Antrag auf Aufrechterhaltung der 

Eintragung, so ist er ohne weiteres Verfahren durch den Bundesminister für Justiz 

ven der Liste zu streichen (§ 15 Abs. 2). Dies schließt nicht aus, dass der Mediater 

danach wieder in die Liste aufgenommen werden kann, er hat jedoch nunmehr wie

der einen Antrag nach §§ 8 und 11 zu stellen. 
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Zu § 15: 

Um die Qualität der gerichtsnahen Mediatoren nachhaltig sicherzustellen, 

sieht § 15 unter bestimmten Voraussetzungen die Streichung aus der Liste der ge

richtsnahen Mediatoren vor. Die Streichung soll nach Abs 1 immer dann erfolgen, 

wenn der Mediator eine der in § 9 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, und 

zwar unabhängig davon, ob diese Voraussetzung im Zeitpunkt der Eintragung noch 

gegeben war (also erst später wegfallen ist) oder ob sie zu keinem Zeitpunkt vorge

legen ist. Trotz (fort-)bestehenderfachlicher Qualifikation ist eine Streichung auch 

dann geboten. wenn der Mediator ungeachtet einer Mahnung wiederholt gegen sei

ne Pflichten nach dem Gesetzesentwurf verstößt. Aber auch eine einmalige Pflicht

vertetzung soll eine Streichung nach sich ziehen, wenn sie als gröblich einzustufen 

ist. Bei nur geringfügigen Pflichtver1etzungen erscheint es dagegen gerechtfertigt, 

sich zunächst nur auf eine förmliche Mahnung durch den Bundesminister für Justiz 

zu beschränken. Die Rechtsgrundlage für eine solche Mahnung enthält Abs. 1 ("trotz 

Mahnung~). Dabei kann der Bundesminister für Justiz von Pflichtver1etzungen durch 

Mediatoren auf unterschiedliche Weise, etwa durch Beschwerden der Parteien, aber 

auch durch Information seitens der Gerichte, Kenntnis er1angen. 

Der Streichung eines gerichtsnahen Mediators hat schon aus Gründen des 

Rechtsschutzes ein Ermittlungsverfahren voranzugehen, das mit Bescheid abzu

schließen ist. Im Bescheid ist festzustellen, dass die Eignung des Betroffenen nicht 

besteht. Im Verfahren hat der Mediator ParteisteIlung, ihm ist daher Gelegenheit zu 

geben. seine Rechte und rechtlichen Interessen geltend zu machen. Insbesondere 

wird ihm daher das (vor1äuflge) Ergebnis der Beweisaufnahme zur Kenntnis gebracht 

und die Möglichkeit eingeräumt werden, dazu eine Stellungnahme abzugeben. 

Vor der Entscheidung hat der Bundesminister für Justiz erforderlichenfalls ein 

Gutachten des Ausschusses für die gerichtsnahe Mediation einzuholen. Die Befas

sung des Ausschusses wird insbesondere dann erfolgen, wenn die fachliche Qualffi

kation zweifelhaft erscheint. 

Oie Streichung kann sich auch nur auf einzelne fachliche Tätigkeitsbereiche 

beziehen. wenn der Mediator für mehrere Tätigkeitsbereiche eingetragen ist und sich 

der Streichungsgrund nicht auf alle Bereiche erstreckt (so etwa, wenn seine fachli

che Qualifikation als Mediator in Wirtschaftssachen nicht besteht, seine Kompetenz 

in familienrechtlichen Belangen aber nicht bezweifelt wird). 
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Der Bundesminister tür Justiz hat gleichzeitig mit Erlassung des Bescheides 

die Streichung und deren Grunde in die liste aufzunehmen (Abs. 3 - "ersichtlichma

chen"). Bringt der Betroffene eine Beschwerde bei den Gerichtshöfen des öffentli

chen Rechts ein und wird dieser aufschiebende WirXung zuerkannt, so wird die 

Streichung durch den Bundesminister für Justiz zunächst aufzuheben sein und für 

weitere Eintragungen der Ausgang des Beschwerdeverfahrens abzuwarten sein. 

Losgelöst vom formellen Streichungsverfahren nach Abs 1 hat der Bundesmi

nister tür Justiz die Streichung eines Mediators auch im Fall seines schriftlichen Ver

zichts auf die Eintragung, im Fall seines Todes oder wegen Ablaufs der Frist (siehe § 

14) vorzunehmen (Abs. 2). 

Der letzte Satz des § 15, wonach der bisherige Eintrag trotz Streichung unver

ändert in der liste bleibt, soll sicherstellen, dass auch noch nach der Streichung die 

seinerzeitige Eintragung in Evidenz bleibt, um auf sie, etwa im Fall eines Rechts

streits über die Haftung des Mediators oder über die Hemmung einer zivilrechtlichen 

Frist durch eine Mediation, zurückgreifen zu können. 

Zum IV. Abschnitt: 

Zu § 16: 

Im Interesse einer Qualitätssicherung soll die erforderliche Ausbildung zum 

gerichtsnahen Mediator prinzipiell nur in Ausbildungseinrichtungen oder Lehrgängen 

vermittelt werden, die in eine vom Bundesminister tür Justiz zu führende Liste einge

tragen sind (Abs. 1). Ausnahmen davon werden vor allem bei jenen Bewerbern zu 

machen sein, die ihre Ausbildung zu einem Zeitpunkt erworben haben, zu dem es 

noch keine eingetragenen Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge gegeben hat. 

Vom Erfordernis der Absolvierung der Ausbildung in registrierten Einrichtungen und 

Lehrgängen wird aber auch etwa bei solchen Bewerbern abzusehen sein. die ihre 

Ausbildung im Ausland oder in Veranstaltungen erworben haben. die bloß im Hin

blick auf ihre fehlende Größe und Bedeutung (s. § 17) die Eintragung in die Liste der 

Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge nicht erwir1<.en konnten. Aus diesen Erwä

gungen sieht der Entwurf vor. dass die erforderliche Ausbildung nur "tunlichst" in Ein

getragenen Einrichtungen und Lehrgängen absolViert werden soll. 
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Wie die Entscheidung über die Eintragung von Personen in die liste der ge

richtsnahen Mediatoren. soll auch die Entscheidung über die listenmäßige Erfassung 

von Ausbildungseinrichtungen und Lehrgängen für gerichtsnahe Mediatoren dem 

Bundesminister für Jusitz. zukommen. 

Die Eintragung einer Ausbildungseinrichtung oder eines Lehrgangs für ge

richtsnahe Mediation ist schriftlich beim Bundesminister für Justiz zu beantragen 

(Abs. 2). Durch einen solchen Antrag wird das Eintragungsverfahren eingeleitet. Um 

die Eignung prüfen zu können, hat der Antrag detaillierte Angaben über die angebo

tene Ausbildung, die angestrebten Ausbildungsziele, die in Aussicht genommenen 

Methoden sowie die Anzahl und Qualifikation des Lehrpersonals, die vorhandenen 

Ausbildungsräumlichkeiten und die finanziellen Ressourcen zu enthalten. 

Die Eignung der Ausbildungseinrichtung oder des Lehrgangs ist vom Bewer

ber nachzuweisen (Abs. 3), und zwar primär durch die Vor1age einschlägiger Ur

kunden. Die Eintragung darf nur dann erfolgen, wenn es der Einrichtung auf Grund 

ihrer Ausstattung möglich ist, die im Entwurf vorgesehene, mit Verordnung noch nä

her zu regelnde (s. § 29), qualitativ hochwertige Ausbildung anzubieten. Beim Lehr

personal sollte es sich in erster Linie um zur gerichtsnahen Mediation berechtigte 

und bereits praktisch erfahrene Personen handeln. Geht es um Ausbildung in beson

deren Teilbereichen wird das Lehrpersonal darüber hinaus auch auf diesen speziel

len Gebieten über besondere Kenntnisse und Erfahrungen verfügen müssen. Dies 

schließt aber nicht aus, dass einzelne Ausbildungsinhalte, wie etwa theoretsiche 

Grundlagen der Mediation oder nicht-mediative Kenntnisse auf einem speziellen Tä

tigkeitsgebiet, von dafür besonders qualifizierten Personen, die nicht Mediatoren 

sind, vermittelt werden können. Zur Feststellung, ob der Antragsteller mit seinem An

gebot die erforder1ichen Ausbildungsinhalte anbietet, kann der Bundesminister für 

Justiz die Meinung des Beirats für Mediation einholen (s. § 5 Z 3). 

Erfüllt der Bewerber die Voraussetzungen, steht im ein subjektives öffentli

ches Recht auf Eintragung in die Liste der Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge 

für gerichtsnahe Mediation zu (Abs. 3). Im Übrigen gilt das zur Eintragung in der Me

diatorenliste Gesagte. Eine förmliche bescheidmäßige Feststellung der Eintragung 

sieht der Entwurf nicht vor, zumal ja nur dem Bewerber selbst ParteisteIlung zu

kommt. Eine geeignete Einrichtung oder ein geeigneter Lehrgang wird daher ledig

lich formlos in die elektronisch geführte und öffentlich zugängliche Liste des 
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Bundesministers für Justiz eingetragen. Auch die Eintragung in die Liste der Ausbil

dungseinrichtungen und Lehrgänge erfolgt nur auf Zeit, und zwar längstens für drei 

Jahre. Eine kurze Frist wird insbesondere bei Lehrgängen in Betracht kommen, die 

nicht auf Dauer angelegt sind. Der Bewerber soll über die Eintragung schriftlich infor

miert werden. Wird hingegen einem Antrag auf Eintragung nicht stattgegeben, ist er 

mittels förmlichen Bescheids abzuweisen. Gegen diesen Bescheid kann der Antrag

steller Beschwerde an die Gerichtshöfe öffentlichen Rechts erheben. 

Abs. 4 räumt einer Ausbildungseinrichtung oder einem lehrgang das Recht 

ein, innerhalb einer Frist von längstens sechs und kürzestens drei Monaten vor Ab

lauf der Eintragungsdauer die Aufrechtemaltung der Eintragung für weitere drei Jah

re zu beantragen. Diesbezüglich gelten die Anforderungen zur Aufrechtemaltung der 

Eintragung eines Mediators (§ 14 Abs. 2). Auch in diesem Fall kann der Bundesmini

ster für Justiz den Beirat befassen. Wesentliche Grundlage für die Prüfung des Wei

terbestehens der Eignung bilden die nach § 19 zu erstattenden Berichte (Abs. 5). 

Solange das Verfahren über den rechtzeitig gestellten Antrag auf Aufrechtemaltung 

läuft, bleibt die Ausbildungseinrichtung aber jedenfalls in die Liste eingetragen. Für 

einen einzelnen Lehrgang, der ein singuläres Eregnis ist, dem es nach § 17 an der 

Nachhaltigkeit mangelt, ist keine Aufrechtemaltung der Eintragung möglich. 

Stellt die Ausbildungseinrichtung oder der Lehrgangsveranstalter keinen (frist

gerechten) Antrag auf Aufrechterhaltung der Eintragung, ist sie ohne förmliches Ver

fahren durch den Bundesminister für Justiz von der Liste zu streichen (s. § 20 

Abs. 2). Sollte die Ausbildungseinrichtung danach wieder in die Liste aufgenommen 

werden wollen, hat sie einen neuer1ichen Antrag nach Abs. 2 zu stellen. 

Zu § 17: 

Nach § 17 kann sich die Eintragung auch auf Teilabschnitte oder einzelne Ge

biete der Ausbildung beziehen. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Teilabschnitte 

oder Gebiete nicht nur einen entsprechenden Umfang und eine gew;sse Bedeutung 

für die Mediationspraxis aufweisen, sondern sich auch an einen hinreichend großen 

Teilnehmer1c;reis richten, sodass insgesamt der Aufwand einer Eintragung samt hie

für nötigen Prüfung durch den Beirat gerechtfertigt ist. Sollte sich daher etwa im Zu

ge des Verfahrens zur Anerkennung einer Einrichtung auf Teilabschnitte herausstel

len, dass die Ausbildungsinhalte nur von einer geringen Anzahl an Teilnehmern 

N:ITEXT\ABTI-1 IMEDIAT -1 IBEGUT01 .SAM 21 Dezember 

283/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 57 von 98

www.parlament.gv.at



56 

nachgefragt werden, wird die Eintragung zu verweigern sein. Die Aner1<:ennung kann 

sich auch auf einen Lehrgang beziehen. Da der Entwurf Ausbildungseinrichtungen 

und Lehrgänge grundsätzlich gleich regelt, ist die Unterscheidung nicht wesentlich. 

Im Allgemeinen handelt es sich be ~Ausbildungseinrichtungen" im Sinn des Entwurfs 

um Institutionen. die sich hauptsächlich dem Mediationsunterricht widmen und unter

schiedliche Veranstaltungen auf diesem Gebiet anbieten. Ein Lehrgang ist demge

genüber eine Verstaltungstype bestimmten Inhalts und begrenzter Dauer. der auch 

von einer Institution eingerichtet werden kann, die mit (ganz) anderen Aufgaben be

fasst ist. Dabei muss es sich nicht um eine bloß singuläre Veranstaltung handeln, 

sondern es kann ein Lehrgang auch regelmäßig wiederholt werden. 

Zu § 18: 

Eine große Anzahl der Bewerber um Eintragung in die liste der gerichtsnahen 

Mediatoren wird ihre Ausbildung in vom Bundesminister für Justiz eingetragenen 

Ausbildungseinrichtungen und Lehrgängen erwerben. Um den Zugang zu solchen 

Institutionen zu er1eichtem, hat der Bundesminister für Justiz eine öffentliche liste 

dieser Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge zu führen, die überdies in geeigne

ter Weise elektronisch kundzumachen ist. 

Eintragungen, die wegen Zeitablaufs unaktuell geworden sind - etwa ein ab

geschlossener Lehrgang -, können dann aus der elektronischen Evidenz genommen 

werden, wenn zu erwarten ist, dass keine Personen mehr Zeugnisse dieser Ausbil

dungseinrichtung oder über diesen Lehrgang zum Nachweis ihrer fachlichen Qualifi

kation vorlegen werden. 

Zu § 19: 

Die Tätigkeit der Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge soll insofem einer 

Kontrolle durch den Bundesminister für Justiz unterstellt werden, als es um die Auf

rechterhaltung der Eintragung in die vom Bundesministerium für Justiz geführte Liste 

geht. Um diese Kontrolltätigkeit möglichst effektiv zu gestarten, soll jede Ausbil

dungseinrichtung verpflichtet werden, jährlich (bis längstens 1. Juli) einen schriftli

chen Bericht über die Ausbildungstätigkeit des vergangenen Jahres dem Bundesmi

nister für Justiz vorzulegen (Abs. 1). Dies erteichtert die Feststellung, ob die Ausbil

dungseinrichtungen nach Eintragung in die liste weiterhin die 
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Eintragungsvoraussetzungen erfüllen. Anhand der Berichte der einzelnen Ausbil

dungseinrichtungen lässt sich gegebenenfalls auch überprüfen, ob die von einem 

Bewerber um Eintragung in die liste der Mediatoren vorgelegten Urkunden über sei

ne Ausbildung den Tatsachen entsprechen. Die jähr1iche Erstellung eines Berichtes 

führt weder zu unvertretbaren Belastungen der Einrichtung, noch wird die Auswer

tung zu einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand führen. Bei lehrgängen ist 

der Bericht - dem Wesen der Veranstaltung entsprechend - nicht jähr1ich, sondern 

innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Lehrgangs vorzulegen (Abs. 2). 

Zu § 20: 

Die Anerkennung einer Ausbildungseinrichtung oder eines Lehrganges wirkt 

in die Zukunft. Sie ist keine Garantie dafür. dass die tatsächlich geleistete Ausbil

dung den Krtterien des Gesetzes entspricht und dass die ausgestellten Zeugnisse 

den tatsächlich erreichten Ausbildungsstand widerspiegeln. Daher, um die Eignung 

eingetragener Ausbildungseinrichtungen und lehrgänge nachhattig sicherzustellen, 

sieht § 20 unter bestimmten Voraussetzungen die Streichung aus der liste vor. Die 

Streichung soll immer dann erfolgen, wenn eine Einrichtung eine der in § 16 Abs. 3 

genannten Voraussetzungen nicht erfültt, und zwar unabhängig davon, ob diese Vor

aussetzungen im Zeitpunkt der Eintragung noch gegeben waren (also erst später 

weggefallen ist) oder ob sie zu keinem Zeitpunkt voriagen. Ein Grund zur Streichung 

ist auch, dass die Ausbildungseinrichtung oder der Veranstalter des lehrganges 

trotz Mahnung wiederholt oder gröblich gegen ihre bzw. seine Pflichten verstößt (s. 

dazu die Erläuterungen zu § 15). Ein weiterer Streichungsgrund liegt vor, wenn die 

Ausbildungsziele im Wesentlichen nicht erreicht wurden oder die ausgestellten 

Zeugnisse grobe Unrichtigkeiten enthalten (Abs. 1). Wesentliche Grundlage für die 

Feststellung eines solchen Grundes werden im Allgemeinen die nach § 19 zu erstat

tenden Berichte sein. Von einem Wegfall der Eintragungsvoraussetzung wird auch 

gesprochen werden können, wenn eine Ausbildungseinrichtung auf die durch Ver

ordnung des Bundesministers für Justiz vorgenommene Änderung der Regelungen 

über die Ausbildung nicht zeitgerecht Bedacht nimmt, sodass diese nicht mehr dem 

aktuellen Stand der Entwicklung auf dem Gebiet der Mediation entspricht. Bei der 

Eriassung der Verordnungen nach § 29 wird freilich im Übergangsrecht darauf 
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Rücksicht genommen werden, dass Ausbildungsveranstaltungen und Lehrgänge 

nicht in kürzester Zeit geändert werden können. 

Der Streichung einer Ausbildungseinrichtung oder eines Lehrgangs hat schon 

ein Ermittlungsverfahren voranzugehen, das mit Bescheid abzuschließen ist. Im Be

scheid ist festzustellen , dass die Eignung der Ausbildungseinrichtung oder des Lehr

gangs nicht besteht. Im Verfahren hat die betroffene Einrichtung ParteisteIlung. Ihr 

ist demnach Gelegenheit zu geben. ihre Rechte und rechtlichen Interessen gettend 

zu machen. Es muss ihr daher das (vor1äufige) Ergebnis der Beweisaufnahme zur 

Kenntnis gebracht und die Möglichkeit eingeräumt werden, sich dazu zu äußern. 

Vor der Entscheidung hat der Bundesminister für Justiz erforderlichenfalls ein Gut· 

achten des Beirats für Mediation einzuholen. 

Der Bundesminister für Justiz hat im öffentfichen Interesse, insbesondere zum 

Schutz potentieller Ausbifdungskandidaten, gleichzeitig mit Erlassung des Besehei· 

des die Streichung vorzunehmen. Bringt der Betroffene eine Beschwerde bei den 

Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts ein und wird dieser aufschiebende Wirkung 

zuerkannt. so wird die Streichung durch den Bundesminister für Justiz zunächst auf

zuheben sein und für weitere Eintragungen der Ausgang des Beschwerdeverfahrens 

abzuwarten sein. 

Die Streichung von der Liste der Ausbildungseinrichtungen und lehrgänge 

soll keine -löschung- der Eintragung bedeuten. Vielmehr ist die Streichung samt 

Gründen bloß ersichtlich zu machen (Abs. 3). Damit bleibt auch nach Abschluss des 

Verfahrens transparent, dass die betreffende Einrichtung zunächst zwar zugelassen, 

nunmehr aber mangels Eignung gestrichen wurde. Damit ist gewährleistet. dass 

durch Einsicht in die Liste ohne weiteres festgestellt werden kann, ob Absolventen 

einer gestrichenen Einrichtung ihre Ausbildung vor oder nach der Streichung erlangt 

haben. 

Abgesehen von einem förmlichen Streichungsverfahren nach Abs 1 hat der 

Bundesminister für Justiz die Streichung einer Ausbildungseinrichtung oder eines 

Lehrganges auch im Fall eines Verzichts auf die Eintragung oder wegen Ablaufs der 

Frist (s. § 14 Abs. 4) vorzunehmen (Abs. 2). 
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Zu § 21 : 

Wer sich um die Eintragung als gerichtsnaher Mediator bewirbt, hat dem Bun

desminister für Justiz seine fachliche Qualifikation im Eintragungsverfahren unter an

derem durch Zeugnisse nachzuweisen (5 . § 9 iVm § 12). Um dies zu ennöglichen, 

haben die anerkannten Ausbildungseinrichtungen und Lehrgangsveranstalter über 

die jeweils erreichten Ausbildungsziele ein Zeugnis auszustellen. 

Zum V. Abschnitt 

Diese Bestimmungen spiegeln berufsethische Grundsätze wieder, die für je

den gerichtsnahen Mediator bei seiner Tätigkeit zu beachten sein werden. Mit der 

gesetzlichen Formulierung der einzelnen Berufspflichten gewinnen diese eine nor

mative Bedeutung. Das bedeutet, dass sich aus den Berufspflichten der gerichtsna

hen Mediatoren auch Rechte der Mediationsparteien ableiten lassen. Die Erfüllung 

dieser Pflichten soll durch zivil·, straf· und verwaltungsrechtliche Sanktionen gesi· 

chert werden. 

Zu § 22: 

Eine in die liste der gerichtsnahen Mediatoren eingetragene Person ist be

rechtigt, sich als Mgerichtsnaher Mediator" zu bezeichnen (Abs. 1 Z 1). Zweck dieser 

Bestimmung ist es, eine Art öffentliches "Gütesiegel" für jene Mediatoren zu schaf· 

fen , die sich einer qualifizierten Ausbildung und deren Prüfung durch den Bundesmi

nister für Justiz unterzogen haben. Dadurch ist es dem Mediator jederzeit - auch au· 

ßerhalb des "gerichtsnahen" Bereichs - möglich, auf seine besondere Qualifikation 

hinzuweisen. Vergleichbare Regelungen finden sich bereits in § 8 ff des Wirtschaft

streuhandberufsgesetzes, BGBI. I 58/1999 und in § 13 des Psychotherapiegesetzes, 

BGBL Nr. 361/1990. idF des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 98/2001 . 

Mit der Berechtigung korrespondiert zugleich auch - insbesondere aus Grün· 

den des Schutzes der Medianden - eine Verpflichtung, die Bezeichnung "gerichtsna

her Mediator" zu führen. Diese Pflicht besteht immer dann, wenn ein eingetragener 

Mediater gerichtsnahe Mediation anbietet bzw. ausübt (Abs. 1 Z 2). In diesem Fall 

knüpfen sich nämlich an die Mediation die spezifischen um § 28 festgelegten 

Rechtswirkungen. Soweit hingegen ein Mediator einschlägig tätig wird. ohne die 
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Bezeichnung "gerichtsnaher Mediator" zu führen , müssen die Parteien davon aU5ge· 

hen, dass es sich bei ihm um keinen eingetragenen gerichtsnahen Mediator handelt. 

Die besondere Funktion und Bedeutung der Bezeichnung "gerichtsnaher Me

diator" zeigt sich auch daran, dass im Entwurf in § 32 eine eigene Strafbestimmung 

zurn Schutz dieser Bezeichnung vorgesehen ist. Demnach ist mit Verwaltungsstrafe 

bis zu 3.500 EURO zu bestrafen, wer die Bezeichnung "gerichtsnaher Mediator" 

oder eine ähnliche verwechslungsfähige Bezeichnung unbefugt führt (5. Er1. ZU § 32). 

Darüber hinaus sind aber auch zivil rechtliche Folgen einer solchen Handlung denk

bar, etwa Schadenersatzanspruche auf Grund des nicht gegebenen Vertraulichkeits

schutzes auch die Geltendmachung von Ansprüchen nach dem UWG durch einen 

eingetragenen Mediator. 

Die möglichst sorgfältig zu treffende Auswahl eines Mediators durch die Kon

fliktparteien soll nicht durch sachliche Faktoren, wie etwa Geschäftemacherei, beein

flusst werden. Soweit sich daher die Parteien bei der Auswahl beraten lassen, muss 

die Leistung einer Vermittlungsprovision ausgeschlossen sein. Andernfalls bestünde 

die Gefahr, dass vor allem Mediatoren empfohlen werden, die sich dem Vermittler 

durch finanzielle Zuwendungen erkenntlich zeigen, auch wenn sie sonst nicht nam

haft gemacht würden. Es wäre auch dem Ansehen der gerichtsnahen Mediatoren -

und damit letztlich der Justiz - nicht zuträglich, wenn sich hier unseriöse Ge

schäftspraktiken etablieren würde. Der Entwurf schiebt dem einen Riegel vor, indem 

in Abs. 2 dem Mediator untersagt wird , Vergütungen für die Vermittlung oder Emp

fehlung von Personen zur Mediation zu geben, zu nehmen, zu versprechen oder sich 

zusichern zu lassen. SoUte ein gerichtsnaher Mediator dem zuwiderhandeln, ist das 

einschlägige, auf die Provision abzielende Rechtsgeschäft - als ein Fall des § 879 

Abs. 1 ABGB - nichtig. Bereits erstattete Leistungen daraus können nach allgemei

nen bereicherungsrechtlichen Grundsätzen zurückgefordert werden. Ein Verstoß ge

gen das Provisionsverbot kann gemäß § 32 eine Bestrafung nach sich ziehen. 

Zu § 23: 

Auch das Verhältnis zwischen Mediator und den Parteien soll einer näheren 

Regelung unterzogen werden. § 23 umschreibt daher die spezifischen Pflichten des 

Mediators gegenüber den Parteien. Ahs. 1 nennt zunächst jene Fälle, in denen der 

gerichtsnahe Mediator kein Mandat zur Mediation übernehmen darf, und bedenkt 
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dabei typische Interessenkonßikte: Wenn der Mediator in dem Konflikt, auf den sich 

die Mediation bezieht. selbst Partei. Parteienvertreter, Berater oder Entscheidungs

organ ist oder in der Vergangenheit war, ist er von der Tätigkeit als gerichtsnaher 

Mediator ausgeschlossen. In einer solchen Situation würde es ihm wohl an der tür 

die Mediation notwendigen Äquidistanz zu den Parteien mangeln. Denn in jeder der 

erwähnten Konstellationen hat sich der Mediator notwendigerweise mit der Position 

einer Partei gedanklich auseinandergesetzt und möglicherweise bereits identifiziert 

oder sie abgelehnt. Dadurch entsteht eine Nähe bzw. eine Distanz zu der Partei, was 

mit der Rolle des Mediators unvereinbar erscheint . 

Hat der Mediator zugesagt, in einem Konflikt als Vermittler tätig zu werden, 

oder hat er diese Tätigkeit bereits begonnen oder schon abgeschlossen, so soll es 

ihm umgekehrt nach dem Entwurf auch untersagt sein, als Vertreter, Berater oder 

Entscheidungsorgan in diesem Konflikt aufzutreten. Denn die Mediation erfordert es 

in der Regel, dass sich die Parteien dem Mediator mit ihrer Interessenlage völlig öff~ 

nen. Dem würden sie sich zu Recht wiedersetzen, wenn sie damit rechnen müssten, 

dass ihnen der Mediater später als Vertreter oder Berater der anderen Partei oder 

als Entscheidungsorgan gegenübersteht. Oie Regelung soll damit auch verhindern, 

dass ein Vertreter, Berater oder Entscheidungsorgan in die Lage kommt, sein Wis· 

sen an einer vorangegangenen Tätigkeit als Mediator zum Nachteil einer Partei zu 

verwerten. 

Der Mediator muss aber auch in einem anderen Sinn seine Rolle klar abgren

zen. Der Mediator ist nicht Berater der Parteien in ihrem Konflikt. insbesondere ist er 

nicht ihr Rechtsberater. Ergibt sich im Zuge des Mediationsgeschehens ein Bedarf 

nach einer solchen Beratung, so soll der Mediator die Parteien auf das Beratungser· 

fordemis hinweisen und ihnen Gelegenheit zur Einholung dieser Beratung geben. 

Damit zusammen hängt auch die Pflicht des Mediators, die Parteien darauf hinzu· 

weisen, in welcher Form sie das Ergebnis der Mediation kleiden müssen, um dessen 

Realisierung sicherzustellen (Abs. 2 letzter Satz). 

Ein wesentliches Kriterium der gerichtsnahen Mediation ist, dass sich ihr die 

Parteien freiwillig unterziehen. Eine Mediation ohne oder gar gegen den Willen einer 

Partei ist ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund muss es dem Mediator untersagt 

sein. den Mediationsprozess zu beginnen, bevor die Zustimmung der Konfliktpartei

en vorliegt (Abs. 2). Nach Vorliegen der Zustimmung ist es die Pflicht des Mediators, 

N:ITEXT\ABTI-1 IMEDIA T -1IBEGUT01 .SAM 21 Dezember 

283/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 63 von 98

www.parlament.gv.at



62 

die Mediation nach bestem Wissen und Gewissen, persönlich unmittelbar und ge

genüber den Parteien allpartellich durchzuführen. Um diesen Anforderungen gerecht 

zu werden, hat der Mediator seine fachliche Qualifikation unter anderem durch den 

Besuch von Fortbildungsveranstaltungen nachhaltig sicherzustellen (5. Erl. ZU § 26). 

Nur so ist eine hochqualifizierte, den angeführten Kriterien entsprechende, Vermitt

lung zwischen den Konfliktparteien gewährleistet. 

Persönlich und unmittelbar ist die Mediation auszuüben, weil nur so das unbe

dingt erforderliche Vertrauensverhältnis ZVlischen den Parteien einerseits und dem 

Mediator andererseits geschaffen werden kann. In diesem Zusammenhang ist zu be

denken, dass möglicherweise Themen anzusprechen sind, die im höchstpersönli

chem Bereich liegen. Selbst im Falle der Verhinderung des Mediators ist es daher 

nicht möglich, die Tätigkeit zu delegieren; es kommt nur ein Wechsel des Mediators 

in Frage. Selbst wenn mehrere Mediatoren in einer einheitlichen Organisation tätig 

sind, ist es zur Wahrung der höchstpersönlichen Sphäre nicht möglich. den Fall an 

ein anderes Mitglied zu übertragen. Auf die besondere Bedeutung der Aliparteilich

keit des Mediators wurde bereits hingewiesen (s. Er1äuterungen zu § 1). 

Abs. 3 sieht vor, dass sich der Mediator um den Fortgang der Mediation zu 

bemühen hat. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass nur eine ge

hörig fortgesetzte Mediation den Fristenlauf hemmt (§ 28). Von einer gehörigen 

Fortsetzung der Mediation kann wohl im Regelfall nur dann gesprochen werden, 

wenn wenigstens einmal monatlich eine Mediationssitzung stattfindet, es sei denn 

widrige Umstände würden dem entgegenstehen. Zielt der Wille der Parteien nicht 

auf eine gehörige Fortsetzung ab, hat dies der Mediator, nachdem er die Parteien 

auf die Rechtsfolgen hingewiesen hat. zur Kenntnis zu nehmen. In diesem Fall wird 

er die Mediation wohl zu beenden haben. 

In jedem Fall hat der Mediator das Ergebnis der Mediation in nachvollziehba

rer Weise festzuhalten. Nicht ist es jedoch seine Aufgabe. etwa auch bereits das In

strument zu schaffen. das der Realisierung des Ergebnisses der Mediation dient. al

so etwa einen Vergleich aufzunehmen oder einen Vertrag zu schließen. Diesbezüg

lich hat sich der Mediator darauf zu beschränken, den Parteien die entsprechenden 

Hinweise zu geben (s. Abs. 2 letzter Satz). Die ausschließliche Befugnis bestimmter 

Berufsgruppen zur Errichtung rechtsgeschäftlicher Ur1<unden, wird dadurch nicht 

berührt. 
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Schon aus Gründen der Beweissicherung ist der Mediator verpflichtet, Be

ginn, Fortgang und Ergebnis der Mediation festzuhalten und diese DOkumentation 

mindestens zehn Jahre nach Beendigung der Mediation aufzubewahren (Abs. ~. 

Dadurch wird den Parteien unter anderem auch der Beweis der gehörigen Fortset

zung und des Endes der Mediation erleichtert. Die gewählte Aufbewahrungsfrist von 

zehn Jahren orientiert sich - aufgrund der Gerichtsnähe der Mediation - an der für 

die Aufbewahrung von Gerichtsakten (§ 174 Geo) geltenden Frist. 

Zu §24: 

Gegenseitiges Vertrauen und Vertraulichkeit sind nach einhelliger Experten

meinung essentielle Voraussetzungen für die Ausübung der Mediation. In allen Stan

dardwerken zur Mediation wird auf die besondere Bedeutung der vertraulichen Be

handlung aller im Verlauf der Gespräche vorgebrachten Tatsachen hingewiesen 

(s. z.B. Breidenbach, Mediation. Struktur, Chancen und Risken der Vermittlung im 

Konflikt, 1995. 288). Dementsprechend verpflichtet § 24 den Mediator - in Anleh

nung an § 99 EheG und Art. XVI KindRÄG 2001 (siehe Ert. zu Art. 11 und VII) -, über 

Tatsachen, die ihm im Rahmen der Mediation anvertraut oder sonst bekannt wurden, 

zu schweigen und im Rahmen der Mediation erstellte oder ihm übergebene Unterla

gen vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung erstreckt sich konsequenterweise 

auch auf die Hilfspersonen des Mediators und auf die Personen, die im Rahmen ih

rer Praxisausbildung bei einem Mediator unter dessen Anleitung tätig sind (Abs. 1). 

Dabei handelt es sich um eine absolute Verschwiegenheitspflicht, die sich nicht nur 

auf die konkret von den Parteien anvertrauten, sondern auch auf die sonst bekannt 

gewordenen Tatsachen und Fakten bezieht. Mit dieser Verschwiegenheitspflicht kor

respondiert das im Entwurf ebenfalls vorgesehene Recht des Mediators, die Aussa

ge bei Gericht über von der Verschwiegenheitspflicht erfasste Tatsachen nach § 321 

Abs. 1 Z 3 ZPO zu verweigern. Damit ist zugleich auch ausgeschlossen, dass eine 

Konfliktpartei - gegen den Willen der anderen - sich aus dem Mediationsprozess er

gebende Beweise in ein Gerichtsverfahren einführt. 

Der Mediator kann von seiner Verschwiegenheitspflicht entbunden werden, 

wenn alle am Mediationsprozess beteiligten Parteien dem zustimmen. Sollte sich ei

ne Partei gegen die Entbindung aussprechen, dürfen ihr daraus keine Rechtsnach

teile erwachsen (Abs. 2). Durch diese Anordnung soll im Gesetzesrang sichergestellt 
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werden, was bereits heute Stand der Rechtsprechung ist. So darf bei Gerichtsver

fahren aus der Verweigerung zur Entbindung eines Zeugen von seiner Verschwie

genheitspflicht nicht der Schluss gezogen werden, dass der Zeuge die der betreffen

den Partei nachteiligen Tatsachen bestätigt hätte. Ein derartiges Prozessverhalten 

einer Partei untertiegt nämlich nicht der freien richtertichen Beweiswürdigung (Fa

sching, Lehrbuch2 Rz 984/1 ; vgl. demgegenüber den Meinungsstand in Deutschland, 

wonach sich die Weigerung einer Partei. der Entbindung eines Zeugen von der Ver

schwiegenheitspflicht zuzustimmen, für diese Partei als Beweisvereitelung nachteilig 

auswirken kann; (Peters, ZZP 77 [1964] 444). 

Zu §25: 

Verletzt der gerichtsnahe Mediator seine Pflichten, so kann er gegenüber den 

Parteien schadenersatzpflichtig werden. Zur Deckung derartiger Ansprüche hat er 

nach dem Entwurf eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, die er während der 

Dauer seiner Eintragung in die Liste der gerichtsnahen Mediatoren auch aufrechter

halten muss (Abs. 1). Die Parteien können somit bei einem eingetragenen Mediator 

davon ausgehen, dass er über eine aufrechte Haftpflichtversicherung verfügt. Aus 

der Liste der eingetragenen Mediatoren können sie auch ersehen, um welchen Haft

pflichtversicherer es sich konkret handelt (§ 8). Dies er1eichtert bei Eintritt eines 

Schadensfalls eine rasche Schadensabwicklung. Um Verzögerungen hintanzuhalten, 

die sich mit einem ausländischen Versicherungsuntemehmen bei der Abwicklung 

von Schadenersatzansprüchen erfahrungsgemäß ergeben können, darf der gerichts

nahe Mediator seine Haftpflichtversicherung nur bei einem zum Geschäftsbetrieb in 

Österreich berechtigten Versicherer abschließen. 

Die Schadensliquidation soll auch dadurch vereinfacht werden, dass der ge

schädigten Partei ein Direktanspruch gegen den Versicherer zusteht. Demgemäß 

muss der Versicherungsvertrag eine Pflicht des Versicherers vorsehen, direkt an den 

Geschädigten zu zahlen (Abs. 2 Z. 4). Dadurch wird der Geschädigte auch für den 

Fall einer Insolvenz des gerichtsnahen Mediators abgesichert. Um den Parteien 

selbst bei Versicherungsfällen mit Auslandsbezug umfassenden Versicherungs

schutz zu gewähren, muss auf den Versicherungsvertrag österreichisches Recht an

wendbar sein (Abs. 2 Z 1). 

N:\TEXT\ABTI-l\MEDIAT -1\8EGUT01 .SAM 21 Dezember 

283/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)66 von 98

www.parlament.gv.at



65 

Der Gesetzesentwurf sieht eine Mindestversicherungssumme von 400.000 

EURO vor (Abs. 2 Z 2). Dadurch soll unter Beachtung der Finanzierbarkeit der 

Versicherungsprämien eine größtmögliche Deckung der Schadenersatzanspruche 

erreicht werden. Die Höhe der Versicherungssumme entspricht anderen Regelungen 

über die Versicherung von Angehörigen freier Berufe im Justizbereich, etwa der der 

Rechtsanwätte oder Sachverständigen. Das Risiko einer Haftung des Mediators wird 

aber kleiner sein als das Risiko bei Angehörigen rechtsberatender Berufe. Dement

sprechend wird eine kleinere Versicherungsprämie zu erwarten sein, wenn der Versi

cherer nicht eine bereits vorhandene Haftpflichtdeckung auf das Zusatzrisiko der 

Mediation ohne zusätzliche Prämie ausdehnt. Um eine Versicherungsdeckung in je

dem Fall zu gewährleisten, sind der Ausschluss oder die zeitliche Begrenzung der 

Nachhaftung unzulässig (Abs. 2 Z 3). 

Um allfällige Zweifel über das Bestehen der Haftpflichtversicherung auszuräu

men und eine stichprobenartige Kontrolle zu ermöglichen, ist der Bestand der Haft

pflichtversicherung dem Bundesminister für Justiz auf dessen Verlangen jederzeit 

durch den Mediator nachzuweisen (Abs. 3). Der Mediator hat dafür eine entspre

chende Versicherungsbestätigung eines zum Geschäftsbetrieb in Österreich berech

tigten Versicherers vorzulegen. Um sicherzustellen, dass die Versicherung auch tat

sächlich den Voraussetzungen des § 25 entspricht, muss in der Versicherungsbestä

tigun9 jedenfalls ausgeführt sein, dass "eine den Voraussetzungen des § 25 ent

sprechende Haftpflichtversicherung besteht-. 

Schließlich sollen die Versicherer neben dem Mediator verpflichtet sein, Um

stände, die eine Beendigung oder Einschränkung des ursprünglichen Versicherungs

schutzes bedeuten, dem Bundesminister für Justiz bekanntzugeben. Das ergibt sich 

aus der Verweisung auf § 158c Abs. 2 VersVG. Die Benachrichtigungspflicht des 

Haftpflichtversicherers ist mit Blick auf § 15 Abs. 1 von großer Bedeutung, ist doch 

nach dieser Bestimmung der gerichtsnahe Mediator von der liste zu streichen, wenn 

er die Haftpflichtversicherung entweder gar nicht abgeschlossen hat oder sie nicht 

aufrecht erhält. 

Zu § 26: 

Diese Bestimmung soll den Fortbestand und die Weiterentwicklung der fachli

chen Eignung der Mediatoren auch nach ihrer Eintragung in die Liste der 
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gerichtsnahen Mediatoren sicherstellen. Schließlich haben die Parteien bei Eingehen 

des Mediationsverhältnisses einen Anspruch, aktuelle Kenntnisse über die Mediation 

bei ihrem gerichtsnahen Mediator vorzufinden. Dabei ist zu benJcksichtigen. dass es 

selbstverständlich auch im Bereich der Mediation zu einer raschen Fortentwicklung 

der theoretischen Grundlagen und insbesondere Methoden kommen wird . Zur Fort

bildung wird die Teilnahme an Fachseminaren, Workshops. Fallanalysen, berufsbe

gleitender Supervision usw. in Frage kommen. Da sich nach den bisherigen Gesprä

chen mit den Experten noch kein einheitliches Bild der Fortbildungskriterien ergeben 

hat, erscheint es sinnvoll, zumindest derzeit keine generellen Festlegungen. etwa 

der Fortbildungsinhalte, im Gesetz vorzunehmen. Um den Bundesminister für Justiz 

eine Kontrolle über die Fortbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, hat ihm der Media

tor diese bei dem Verfahren über die Aufrechterhaltung der Eintragung (s. § 14 

Abs. 3), in dreijährigen Abständen nachzuweisen. Diese Frist wurde von der Mehr

zahl der Teilnehmer der Vorgespräche als angemessen angesehen. 

Zu § 27: 

Der Mediator muss nach dem Entwurf allfällige Änderungen jener Daten, die 

in der Liste der gerichtsnahen Mediatoren vermerkt sind, dem für die Führung der li

ste zuständigen Organ, also dem Bundesminister für Justiz, unverzüglich bekanntga

ben. Damit wird dem Vertrauensschutz Rechnung getragen, sind doch die (potentiel

len) Parteien auf die Richtigkeit der in die liste eingetragenen Daten angewiesen. 

Wird eine Änderung angeze~, ist die betroffene Eintragung entsprechend 

richtigzustellen . 

Zum VI . Abschnitt: 

Zu §28: 

Der § 28 regelt - im Wesentlichen dem Vorbild des § 99 EheG und des 

Art. XVI KindRÄG 2001 folgend - die Rechtswirkungen der Mediation, dass durch die 

Mediation Fristen zur Geltendmachung von Ansprüchen ver1ängert werden (Abs. 1 

erster Satz). Damit sollen die Parteien während der Mediation nicht unter den Druck 

gesetzt werden, ihre Ansprüche gerichtlich gettend zu machen, um diese nicht zu 

veriieren. Bei der Regelung der Mediation in Scheidungssachen nach § 99 EheG 
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geht die Fristenhemmung sehr weit und umfasst alle Ansprüche zwischen den Par

teien, die mit der Scheidung zusammenhängen. Bei der Mediation in Kindschaftssa

chen erfasst die Fristenhemmung nach Art. XVI danJber hinaus alle kindschafts

rechtlichen Anspruche. Damit soll vermieden werden, dass die Parteien - gleichgültig 

in welcher Funktion - gerichtliche Verfahren gegeneinander in Gang setzen. Eine sol

che Regelung lässt sich nicht auf den gesamten Bereich der gerichtsnahen Mediati

on ausdehnen. Eine wesentliche Einschränkung soll jedenfalls dahin getroffen wer

den, dass die Hemmung nicht eintritt, soweit die Fristen - und ZlNar abstrakt - auch 

für Rechte, Anspruche oder Pflichten Dritter maßgeblich sind (Abs. 1 zweiter Satz). 

Nach dieser Regelung wird daher etwa die Frist für den Wechselprotest durch Me

diation, auch durch Familienmediation, nicht vertängert. Im Übrigen soll aber die ~

reits dargestellten Bevorzugung familienrechtlicher Mediation - nach geltendem § 99 

EheG wegen der besonderen emotionalen Spannungslage zwischen den Parteien -

aufrecht erhalten und auf alle familienrechtllchen Rechte und Anspruche ausgewei

tet werden. Wegen des engen Konnexes von Scheidungs- und Kindschaftsmediation 

soll überdies die fristenhemmende Wir1<ung übereinstimmend geregelt werden 

(Abs. 2 zweiter Satz). 

Für den gesamten Bereich der gerichtsnahen Mediation gilt, dass der Beginn 

und die gehörige Fortsetzung einer Mediation Anfang und Fortlauf der Verjährung 

hemmen. Darüber hinaus sind auch sonstige (Präklusiv)Fristen zur Geltendmachung 

der von der Mediation betroffenen Rechte und Anspruche von der Hemmungswir

kung umfasst. Von der Einschränkung dieser Wir1<.ung auf die an der Mediation be

teiligten Parteien und auf die Ansprüche und Rechte, auf die sich die Mediation be

zieht. sowie von der diesbezüglichen Ausnahme für Ansprüche aus dem Familien

recht ist bereits die Rede gewesen. Um den Parteien einen Spielraum zu geben, 

über das eigentliche Mediationsthema hinaus eine Bereinigung zwischen ihnen be

stehender Konflikte herbeizuführen, ermöglicht der Entwurf eine Vereinbarung, wo

nach die Hemmung von Fristen auch für andere wechselseitige Anspruche, die von 

der Mediation nicht betroffen sind, umfasst sind; dies gilt selbstverstäncUich auch für 

Präklusivfristen (Abs. 2 erster Satz). 

Zum VII . Abschnitt: 
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Zu § 29: 

Die Befähigung zur Ausübung der gerichtsnahen Mediation kann nur durch ei

ne umfassende zielgerichtete Ausbildung erlangt werden. Der im Gesetzesentwurf 

vorgesehene Umfang der Ausbildung sowie die theoretischen und anwendungsori

entierten Ausbildungsinhalte (Abs. 2) beruhen auf den eingehenden Vorgesprächen 

mit Experten auf dem Gebiet der Mediation. Da sich die Mediation - und damit 

selbstverständlich auch die Anforderungen an die Ausbildung - (abgesehen vom 

wissenschaftlichen Diskurs verschiedener Schulen) dynamisch fortentwickelt. wäre 

es nicht zweckmäßig, die Ausbildungsinhalte und den Umfang der Ausbildung detail

liert im Gesetz zu regeln. Um dieser Dynamik Rechnung zu tragen, sollen daher die 

näheren Bestimmungen über die Ausbildung und den Umfang der Ausbildung vom 

Bundesminister für Justiz - nach Befassung des Beirats ~ mit Verordnung festgesetzt 

werden (Abo. 1). 

Der im Entwurf vorgesehen Erwerb an Grundkompetenzen in rechtlicher und 

psychosozialer Hinsicht soll zunächst eine fachliche Grundqualifikation aller Bewer~ 

ber sichem. Nach Vermittlung der Basiskompetenz kann erforderlichenfalls eine 

Ausbildung in den jeweils gewählten fachlichen Tätigkeitsbereichen ausbleiben. Die 

theoretische Ausbildung (Abs. 2 Z. 1) sollte vorwiegend in Seminaren mit begrenzter 

Teilnehmerzahl durchgeführt werden. Dies ermöglicht eine aktive Mitarbeit und da

durch eine intensive Befassung mit dem Lehrstoff. Der praxisorientierte Teil soll auf 

die in der Mediation allgemein aner1<annten und bewährten Ausbildungssäulen -

Selbsterfahrung, Praxisseminare, Peergruppenarbeit, Fallarbeit und begleitende 

Teilnahme an der Praxis, Supervision im Bereich der Mediation - gestützt werden 

(Abo. 2 Z 2). 

Bei Erlassung der Verordnung werden die im Sinn des § 10 Abs. 1 typischer

weise vorliegende Kenntnisse und Erfahrungen von Angehörigen freie Berufe als be

reits vorhandene Ausbildung zur Mediation zu berücksichtigen sein (Aba. 3). Dies 

bedeutet aber keineswegs, dass der Erwerb einer Befugnis zur Ausübung eines ge

setzlich geregelten freien Berufes einer erfolgreichen Mediationsausbildung gleichzu

halten ist. Die Ausbildung zu einem solchen Beruf kann die Mediatorenausbildung 

nicht gänzlich ersetzen. In Betracht kommt hier eine Anrechnung bestimmter Ausbil

dungsinhalte und die Berücksichtigung praktischer Erfahrung. 

N:ITEXl\ABTI-1 IMEDIAT -1 IBEGUT01.SAM 21 Dezember 

283/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)70 von 98

www.parlament.gv.at



69 

Zu § 30: 

Der Vorsitzende und die Mitglieder des Ausschusses Wirken am Verfahren 

über die Eintragung in die Liste der gerichtsnahen Mediatoren mit. Für diese Tätig

keit soll ihnen nach dem Gesetzesentwurt eine ihrem Aufwand angemessene Vergü

tung gebühre (5. dazu Erläuterungen zu § 7). Zu beachten ist dabei allerdings, dass 

sich die Anzahl der anhängigen Eintragungsverfahren im Lauf der Zeit stark ändern 

kann und damit auch das Ausmaß des Aufwands. Es wird daher davon Abstand ge

nommen, die Aufwandsentschädigung detailliert im Gesetz zu regeln. Vielmehr soll 

die Höhe der Vergütung durch den Bundesminister tür Justiz - nach Anhörung des 

Beirats - mit Verordnung festgelegt werden. 

Zum VIII. Abschnitt: 

Zu § 31: 

Verletzt der gerichtsnahe Mediator seine Verschwiegenheitspßicht, so sieht § 

31 unter Verweis auf § 301 8tGB eine Bestrafung mit einer Freiheitsstrafe bis zu 

sechs Monaten oder mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen vor. Dadurch wird 

die besondere Bedeutung der Verschwiegenheitspflicht des gerichtsnahen Mediators 

für das Vertrauensvemältnis zwischen dem Mediator und den Parteien und damit für 

die Funktionsfähigkeit der Mediation überhaupt unterstrichen und nicht zuletzt auch 

aus Gründen der Generalprävention entsprechend sanktioniert. Der 8traftatbestand 

ist freilich nur dann erfüllt, wenn durch den Verstoß gegen die Verschwiegenheits

pflicht ein berechtigtes Interesse einer Partei vertetzt wird. Das liegt selbstverständ

lich dann nicht vor, wenn die Parteien den gerichtsnahen Mediator von seiner Ver

schwiegenheitspflicht entbinden, sich sonst mit seiner einschlägigen Mitteilsamkeit 

einverstanden erklärt haben oder sich durch die Aussage des Mediatars auch im 

nachhinein nicht als beschwert erachten. 

Bei § 31 handelt es sich um ein Privatanklagedelikt gem. § 2 Abs. 2 8tPO. Die 

Entscheidung über die strafgerichtliehe Verfolgung eines Verstoßes gegen die Ver

schwiegenheitspflicht des gerichtsnahen Mediatars wird also dem Vertetzten selbst 

übertassen. 
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Die Bestimmung entspricht den bereits geltenden Regelungen in § 99 Abs. 2 

EheG und in Art. XVI § 2 KindRÄG 2001. 

Zu § 32: 

Führt eine Person unbefugt die Bezeichnung -gerichtsnaher Mediator" oder 

führt sie eine ähnliche verwechslungsfähige Bezeichnung, so begeht sie nach dem 

Entwurf eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.500 EURO 

zu bestrafen. Gleiche Folgen hat es, wenn Ausbildungseinrichtungen oder lehrgän

ge dem Bundesminister für Justiz nicht den jährlichen schriftlichen Bericht über ihre 

Ausbildungstätigkeit vorlegen (§ 19) der gerichtsnahe Mediator eine Vermittlungspro

vision § 22 Abs. 2 annimmt. sonst seine Pflichten gegenüber den Parteien verletzt 

(§ 23) oder seiner Mitteilungspflicht über Änderungen von Umständen, die in der Li

ste enthalten sind (§ 27), nicht nachkommt (Z 1). Der in einem solchen Verhalten 

des Mediators liegende Unrechtsgehalt ist geringer als bei der Verletzung der Ver

schwiegenheitspflicht nach § 31 . Die Bedrohung derart~er Pflichtverletzungen mit 

einer Verwaltungsstrafe erscheint daher ausreichend. Wer gerichtsnahe Mediation 

ausübt, ohne dafür befugt zu sein (§ 14), verstößt gegen eine Hauptintention des 

Gesetzes (s. dazu insbesondere die Er1. im allgemeinen Teil unter IV), sodass eine 

Geldstrafe bis zu 10.000 EURO angemessen erscheint (Z 2). 

Abgesehen von der Möglichkeit der Verwaltungsstrafe, hat der Bundesmini

ster für Justiz auch die Möglichkeit, nach dem WG vollstreckbare Leistungs- oder 

Unterlassungsbescheide zur Einhaltung der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 

Pflichten und Verbote zu erlassen. Eine weitere Sanktion stellt schießlich die Strei

chung von der liste der Mediataren nach § 15 dar, wenn ein Mediator wiedemolt 

oder gröblich seine Pflichten verletzt. 

Zu § 33: 

Abs. 1 stellt - auch im Sinn der im Zuge der Vorbereitung des Entwurfs ge

führten Gespräche - klar, dass die von den Mediatoren ausgeübte TäUgkeit nicht in 

den Anwendungsbereich der Gewerbeordnung fällt. 

Abs. 2 enthält die übliche legistische KlarsteIlung, dass andere Bundesgeset

ze, auf die in diesem Gesetz verwiesen wird, jeweils in ihrer geltenden Fassung an

zuwenden sind. 
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Zu den Artikeln 11 und VII (Änderung des Ehegesetzes und des Kindschafts

rechts-Änderungsgesetzes 2001 ): 

Zu § 99 EheG und Art. XVI KindRÄG 2001: 

Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläuterungen unter 111 dargelegt wurde, 

hat der Gesetzgeber mit dem Eherechts-Änderungsgesetz 1999 und dem Kind

schaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 erste dem Funktionieren der Mediation auf fa

milienrechtlichen Gebiet dienende Bestimmungen geschaffen. Nach § 99 EheG - ei

ne gleichartige Regelung enthält Art. XVI KindRÄG 2001- ist ein Mediator zur Ver

schwiegenheit über Tatsachen verpflichtet, die ihm bei der auf die gütliche Einigung 

abzielenden Gespräche anvertraut oder sonst bekannt wurden. Durch solche Ge

spräche sind der Anfang und die Fortsetzung der Verjährung oder sonstiger Fristen 

zur Geltendmachung von Anspruchen im Zusammenhang mit der Scheidung der 

Ehe gehemmt. Die Ver1etzung der Verschwiegenheitspflicht ist, sofem dadurch ein 

berechtigtes Interesse ver1etzt wird, mit gerichtlicher Strafe bedroht. Diese Bestim

mungen gehen nunmehr in den allgemeinen - nicht nur für die Mediation bei famili

enrechtlichen Konflikten maßgeblichen - Bestimmungen des Entwurfs eines Bundes

gesetzes übergerichtsnahe Mediation auf. § 99 EheG und Art. XVI KindRÄG 2001 

sind daher entbehr1ich. 

Um Rechtsunsicherheiten zu verhindern sieht Art. VIII § 2 eine Übergangsbe

stimmung vor, dass nach der auf Mediationen, die vor Inkrafttreten dieses Bundes

gesetzes nach § 99 EheG oder Art. XVI KindRÄG 2001 begonnen wurden, diese Be

stimmungen weiter anzuwenden sind. 

Zu Art. 1II (Änderung des Außerstreitgesetzesl: 

Zu § 2a AußSlrG: 

Gerichtsnahe Mediation ist Mediation zur Lösung von Konflikten, zu deren 

Entscheidung an sich die Zivilgerichtsbarkeit zuständig ist (§ 1 Abs. 2 des Entwurfs). 

Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Sache gerichtsanhängig ist oder nicht. 

Sofern allerdings ein Ger1chtsverfahren bereits in Gang Ist, bedarf es besonderer 

verfahrensrechtlicher Vorkehrungen, um die Mediation gleichsam in den Ablauf des 

Verfahrens einzubinden: Das Gericht soU im interesse der Förderung mediativer 
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Konfliktbewältigung die Parteien auf solche Möglichkeiten hinweisen und ihnen auch 

die für deren Inanspruchnahme erforderliche Zeit einräumen. 

Im Außerstreitgesetz soll dies - in einem Vorgriff auf die bevorstehende 

umfassende Reform dieses Verfahrensrechts - durch Einfügung einer allgemeinen -

nicht nur auf das Konfliktregelungsverfahren der Mediation beschränkten - Regelung 

in einem neuen § 20 geschehen. 

Gerade Rechtsfürsorgeverfahren. aber auch manche von den dem 

Außerstreitgertcht zugewiesenen Streitbereichen sind dadurch gekennzeichnet. dass 

Rechtsgestaltung für die Zukunft unter Parteien stattfinden soll, die weiterhin star1<. 

überschneidende Lebensbereiche haben, weiterhin miteinander auskommen und 

daher möglichst nicht in eine Situation geraten sollen, in der sich der eine als Sieger. 

der andere als Vertierer eines Verfahrens sieht. Es ist daher Aufgabe auch des 

Verfahrensrechts, Möglichkeiten zu fördern , zu einer einvernehmlichen 

Regelung zwischen den Parteien zu kommen (Jelinek, Richterwoche 1995, 206; 

Schrott, ebd. 253; Hagen, Zur Rolle des Richters in einem neuen 

AußerstreitVerfahren, Richterwoche 1995, 303 ff = RZ 1995, 214 ff; Fucik, 

Richterwoche 1997, 175 ff). Die vortiegende Bestimmung wurde bererts im Rahmen 

der Außerstreitreform ausgearbeitet und - als § 34 eines neuen Außerstreitgesetzes 

mit der Überschrift "Innehatten" - auch einer Begutachtung unterzogen. 

Die Voraussetzung dieser "Innehalten" genannten Vorgangsweise ist, dass 

die Herbeiführung einer einvernehmlichen Regelung zwischen den Parteien unter 

Zuhilfenahme einer geeigneten Stelle zu erwarten ist. Die Bestimmung führt in 

diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich die Mediation an, sondern soll sich auch 

auf andere Möglichkeiten der Konfliktregelung außerhalb des Gerichts beziehen. 

Auch durch die Inanspruchnahme einer Familienberatung oder einer 

Kinderbetreuungsinstitution könnte eine einvernehmliche Regelung zwischen den 

Parteien gefördert werden. 

Die verfahrensrechtliche Ausgestattung geschieht durch einen Beschluss, mit 

dem ein Weiterführen des Verfahrens im derzeitigen Zeitpunkt ausgeschlossen wird, 

dringend gebotene Verfahrenshandlungen selbstverständlich ausgenommen. 

Bei richtiger Handhabung und bei einem erweiterten Verständnis des 

Verfahrensbegriffs stellt sich ein solches "Innehatten" nicht als 

Verfahrensunterbrechung, sondern als "Fortsetzung des Verfahrens mit anderen 
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Mitteln" dar. So gesehen ist es auch nicht wesentlicher Regelungsinhalt, dass im 

Verfahren nichts weiter geschieht, sondern dass das Verfahren vom Gericht zu der 

hiefür geeigneten Stelle verlagert wird. Es soll damit nicht der Eindruck entstehen, 

dass die Gerichte die Arbeit abschieben, sondern dass es dem Gesetzgeber und der 

Praxis bewusst geworden ist, dass in einer beträchtlichen Anzahl von Fällen nicht 

eine hoheitlich-autoritative Entscheidung, sondern das Ingangsetzen eines 

Entwicklungsprozesses bei den Parteien die psychologisch und gesellschaftlich 

wünschenswerte Lösungsmethode ist. 

Selbstverständlich hat eine solche Betrachtungsweise ihre Grenzen, 

insbesondere unter dem Aspekt der Rechtsschutzgewährung. Es ist daher nicht 

möglich, solche Vorgangsweisen ohne ein gewisses Maß an rechtsstaatlicher 

Begrenzung und Kontrolle zuzulassen. Dies geschieht dadurch, dass die 

Anordnungsmöglichkeit beschränkt ist, und zwar 

a) einerseits dadurch, dass während des Verfahrens über eine Sache nur 

einmal ein solches Innehalten für einen einheitlichen Zeitraum durchgeführt werden 

kann - wobei freilich in Pflegschaftsverfahren durchaus denkbar ist. eine solche 

Maßnahme einmal in Obsorge- und einmal in Besuchsangelegenheiten zu treffen 

(auch bei verschiedenen, zeitlich deutlich getrennten Obsorge- und vor allem 

Besuchsanträgen besteht kein überzeugender Anlass, hier nur von ein- und 

derselben Sache zu reden); und andererseits in zeitlicher Hinsicht dadurch, dass ein 

Innehalten dieser Art insgesamt nicht länger als sechs Monate dauern darf. Dabei 

ist es möglich, dass von Anfang an eine Frist von sechs Monaten gesetzt oder dass 

eine kürzere Frist über ihr geplantes Ende, aber eben nicht über sechs Monate 

hinaus verlängert wird. 

Zur Absicherung, dass dadurch keine verfahrensrechtlich nutzbare Zeit 

verlorengeht, dient die Verpflichtung des Gerichts, das Verfahren fortzusetzen, wenn 

die Voraussetzungen, also sowohl die Aussicht auf die Herbefführung einer 

einvemehmlichen Regelung, als auch die Nichtgefährdung von Belangen einer 

Partei oder der Allgemeinheit, deren Schutz Zweck des Verfahrens ist, weiter 

aufrecht bestehen. 

letztlich stellt sich auch die Frage der Anfechtbarkelt eines derartigen 

Beschlusses. So wie die Vorbildbestimmung des § 223 Abs. 3 AußStrG soll eine 

solche Anordnung unanfechtbar sein. 
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Zu § 182e AußStrG: 

Der in das Außerstreitgesetz neu einzufügende § 2a sieht nun generell die 

Möglichkeit der Innehaltung des Verfahrens tür jene Fälle vor, in denen zur 

Herbeiführung einer einvernehmlichen Regelung zwischen den Parteien unter 

Zuhilfenahme einer hiefür geeigneten Einrichtung eine etwas längerfristige Verta

gung nicht ausreicht. Daher kann die mit dem KindRÄG 2001 für kindschaftsrechtli

ehe Angelegenheiten eingeführte Regelung des § 182e als überflüssig entfallen. 

Zu §§ 222 und 230 AußStrG: 

Es handelt sich lediglich um redaktionelle Änderungen in Folge des neu ein

gefügten § 2a und des Entfalls von § 460 Z 7 a ZPO. 

Zu Art. IV (Änderung der Zivilprozessordnung) 

Zu § 204ZPO: 

Streitige Erkenntnisvertahren sind kein Selbstzweck; sie haben eine Lösung 

des bestehenden Konfliktes im Auge. Dies geht schon aus jenen Bestimmungen der 

ZPO hervor, die das Gericht zur Vornahme eines Vergleichsversuches anhalten. Das 

Aufkommen alternativer Methoden der Streitschlichtung hat den Blick dafür ge

schärft, dass es Konstellationen gibt, in denen zwar ein Vergleichsversuch durch das 

Gericht wenig Erfolg verspricht oder scheitert , eine einvernehmliche Lösung jedoch 

unter Befassung anderer Einrichtungen zielführend(er) scheint. Ein Hinweis auf AI

temativen zum gerichtlichen Vergleich ist daher nicht erst dann möglich, wenn ge

richtliche Vergleichsversuche bereits aussichtslos sind, sondern schon dann, wenn 

eine andere Vorgangsweise bessere Aussichten hätte. 

Wie auch im Entwurf für ein Verfahren außer Streitsachen wurde vermieden, 

die Mediation ausdrücklich anzusprechen, um nicht nur die Nutzung der Mediatton 

im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens, sondem etwa auch die Inanspruchnahme 

einer Familienberatungsstelle oder ähnlicher Institutionen zu ennöglichen. Oie 

Regelung Ist damit auch offen für kOnfUg sich erst entwickelnde Einrichtungen zur 

außergerichtlichen Konfliktbereinigung. 
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WoUen die Parteien alternative Methoden der Streitschlichtung in Anspruch 

nehmen, so steht ihnen in jenen Konstellationen, in denen mit einer etwas längerfri

stigen Vertagung nicht das Auslangen gefunden werden kann, die Möglichkeit offen, 

Ruhen des Verfahrens nach § 168f ZPO zu vereinbaren. Diese beiden schon jetzt 

bestehenden verfahrensrechtlichen Optionen sind - allenfalls auch in Kombination -

flexibel genug, um den Erfordemissen des Einzelfalles gerecht zu werden. Sollten 

die Parteien bei noch ungewissen Chancen der außergerichtlichen Streitschlichtung 

sich noch scheuen. den Prozess durch eine Ruhensvereinbarung zwingend für drei 

Monate zu unterbrechen, so können sie vorerst die Zeit bis zu der erstreckten 

Tagsatzung zur Klärung nützen und erst kurz davor gegebenenfalls Ruhen vereinba

ren. Andererseits können sie sofort ein längeres als dreimonatiges Ruhen vereinba

ren und sodann einen von zeitlichem Druck befreiten Schlichtungsversuch untemeh

men. Ein Fortsetzungsantrag vor der vereinbarten Frist wäre dann gemäß § 169 

ZPO zurückzuweisen. 

Zu § 320ZPO: 

Gemäß § 320 Z 4 ZPO dürfen derzeit Mediataren, die im Sinn des § 99 Abs. 1 

EheG oder des Art. XVI KindRÄG 2001 vermitteln, in Ansehung dessen, was ihnen 

in den auf die gütliche Einigung abzielenden Gesprächen anvertraut oder sonst be

kannt wurde, als Zeugen nicht vernommen werden. Dabei handelt es sich um kein 

Entschlagungsrecht im eigentlichen Sinn, sondern vielmehr um ein amtswegig zu be

achtendes Beweisaufnahmeverbot. Dies bedingt, dass Mediatoren über die vor ih

nen geführten Mediationsgespräche unter keinen Umständen im Zivilprozess befragt 

werden dürfen. Eine Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht kommt nicht in 

Betracht. Durch dieses Beweisaufnahmeverbot sollte eine EinbeZiehung des Media

tors, der berufsmäßig in einer Streit geneigten Situation vermittelnd tätig wird, als Be

weismittel in das Gerichtsverfahren vermieden und so ein Vertrauensverhältnis bei

der Streitteile zum Mediator ermöglicht werden. 

Dieses Maß der Beweisbeschränkung - keine EntbindungsmÖQlichkeit, auch 

wenn alle an der Mediation beteiligten Parteien der Entbindung zustimmen würden -

geht über jenes hinaus, wie es In § 321 Abs. 1 Z 4 für Rechtsanwälte normiert ist, 

übersteigt aber auch jenes, das für die derzeit im Bereich der Kautelarjurisprudenz 

arbeitenden Notare in § 321 Abs. 1 Z 3 ZPO vorgesehen ist. Auch im medizinischen 
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Bereich ist es möglich, den Arzt oder sonstiges Krankenpflegepersonal von der Ver

schwiegenheitspßicht zu entbinden. 

Diese für die rechtsberatenden und die medizinischen Berufe gehenden Re

gelungen sollen nun auch für die gerichtsnahen Mediatoren, deren Betätigungsfeld 

nach dem Entwurf weit über den Bereich des Familienrechts hinausreicht. übernom

men werden. Damit wird der Erwägung Rechnung getragen, dass jede Eröffnung der 

Möglichkeit, die Zeugenaussage in einem Zivilprozess zu verweigern, zu lasten des 

Rechtsschutzes der betroffenen Verfahrensparteien geht, weil sie es dem Beweis

führer verwehrt. die von ihm aufgestellte Tatsachenbehauptung durch eine Zeugen

aussage (die unter Umständen sein einziges Beweismittel darstellen könnte) auch 

unter Beweis zu stellen. Zusätzlich muss auch darauf geachtet werden, dass nicht zu 

weite Bereiche des Wirtschaftslebens der Wahrheitsfindung vor Gericht entzogen 

werden. Gerade in gerichtlichen Verfahren, die letztlich in anderen zivilrechtlichen 

Bereichen der materiellen Wahrheit bezwecken, sollen durch das Nichtzulassen ei

ner Entbindungsmöglichkeit mögliche Erkenntnisquellen ausgeschlossen werden, 

selbst wenn alle Verfahrensbeteiligte (Gericht und Parteien) sich dieser bedienen 

wollen. Beweisaufnahmeverbote sollten auf die Fälle beschränkt werden, in denen 

ein eigenständiges Interesse des zur Verschwiegenheit Verpflichteten an der Verwei

gerung der Zeugenaussage besteht und dieses berechtigte Interesse auch das 

staatliche Interesse an der Sachaufklärung und das Interesse der Parteien auf 

Rechtsschutz überwiegt. 

Es sollen daher - auch um einen Gleichklang mit den bisher zum Ausdruck 

gekommenen Wertungen des Gesetzgebers zu diesem Themenbereich herzustellen 

- die für die rechtsberatenden Berufe und medizinischen Berufe geltenden Bestim

mungen auch für die Mediataren -, und zwar unabhängig davon, in welchem Bereich 

(ob im famiHenrechtlichen oder in anderen zivilrechtlichen Bereichen) sie tätig wer

den - zur Anwendung kommen. 

Zu § 460 Z 7. ZPO: 

Durch die Änderung des § 204 ZPO, nach dem nun das Gericht bereits als 

RegeHall gegebenenfalls auch auf zur elnvemehmlichen LOsung von Konflikten 

geeignete Einrichtungen hinzuweisen hat, erübrigt sich diese Sonderbestimmung. 
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Zu Art . V (Änderung der Strafprozessordnung): 

Zu§ 152 Abs.1 Z5: 

Nach dieser Bestimmung sind unter anderem Mediatoren. die im Sinne des 

Art. XVI Kinschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 zwischen, wenngleich bloß mögli

chen, Parteien eines Pflegschaftsvertahrens oder ihren gesetzlichen Vertretern oder 

im Sinn des § 99 Abs. 1 EheG zwischen Ehegatten vermitteln. über das. was ihnen 

in dieser Eigenschaft bekannt geworden ist. von der Verbindlichkeit zur Ablegung ei

nes Zeugnisses befreit. 

Im Hinblick darauf, dass nach dem Entwurf "gerichtsnahe Mediatoren" mit der 

gesetzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit und zur Vertraulichkeit über den Bereich 

des Familienrechts hinaus in Zivilrechtssachen vennittelnd tätig werden können, 

kann die Bezugnahme in § 152 Abs. 1 Z 5 auf Art. XVI KindRÄG 2001 und auf § 99 

EheG entfallen. Statt dessen werden nun die gerichtsnahen Mediatoren schlechthin 

angegeführt. Sie sollen Von der Verbindlichkeit der Ablegung eines Zeugnisses über 

das befreit sein, was ihm in dieser Eigenschaft bekannt geworden ist. 

Zu Art. VI (Änderung des GerichtsgebÜhrengesetzesl: 

Durch diesen Artikel werden der Tarifpost 14 des Gerichtsgebührengesetzes 

vier neue GebÜhrentatbestände angefügt, in denen Justizverwaltungsgebühren ei

nerseits für den Antrag auf Eintragung in die Liste und andererseits für den Antrag 

auf Aufrechterhaltung der Eintragung vorgesehen werden, und zwar jeweils für die 

Liste der gerichtsnahen Mediatoren und für die Liste der Ausbildungseinrichtungen 

und Lehrgänge. Die Gebührenbeträge sind nach diesen Differenzierungen gestaffelt. 

Entsprechend dazu muss auch die Bezugnahme auf die Tarifpost 14 in § 2 

Z 7 GGG geändert werden; dies betrifft die Frage des Entstehens der 

Gebührenpflicht. 

Gebührenpflichtig ist gemäß § 7 Abs. 1 Z 2 GGG der Antragsteller. Die Ge

bühren können in allen in § 4 Abs. 1 GGG genannten Entrichtungsformen bezahlt 

werden. 

Zu Art VIII (Schluss- und Übergangsbestimmungen): 
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Zu § 1: 

Der vorgeschlagene Termin des·lnkrafttretens mit 1. März 2003 berücksichtigt 

eine tür die Vorbereitung der Umsetzung des umfangreichen Gesetzesvomabens er

fordertiche Legisvakanz (Abs. 1). 

Das in Abs. 2 bis 5 geregelte stufenweise Inkrafttreten einzelner Bestimmun

gen des Gesetzesentwurfes ermöglicht es, dass die gerichtsnahe Mediation mit 1. 

März 2003 (Inkrafttreten des Bundesgesetzes: Abs. 1) effektiv beginnen kann. 

So wird durch das Inkrafttreten des Artikel I 11. Abschnitt (u.a. Regelungen 

über den Beirat für gerichtsnahe Mediation) an dem auf die Kundmachung folgenden 

Tag (Abs. 2) sichergestellt. dass der Bundesminister für Justiz nach Anhörung des 

Beirats tür gerichtsnahe Mediation schon zu diesem Zeitpunkt durch Verordnung 

(Abs 5) nähere Bestimmungen über die für gerichtsnahe Mediataren nötige Ausbil

dung einschließlich der Ausbildungsinhalte festlegen kann. Dies ermöglicht es den 

(anerKannten) Ausbildungseinrichtungen bereits ab 1. September 2002 (Abs. 3) die 

erforderliche Ausbildung anzubieten. Dadurch ist es interessierten Personen möglich 

bis 1. Jänner 2003 die nach Art. I § 9 Abs. 1 Z 2 geforderte fachliche Qualifikation zu 

erreichen und ab diesem Zeitpunkt einen Antrag auf Eintragung in die Liste der ge

richtsnahen Mediatoren zu stellen. Erfüllt der Antragsteller aUe Voraussetzungen. hat 

ihn der Bundesminister für Justiz. mit WirKsamkeit per 1. März 2003. in die Liste ein

zutragen (Abs. 4). Insgesamt schafft der Gesetzesentwurf somit die Voraussetzun

gen mit der gerichtsnahen Mediation - ohne Vel2Ögerung- per 1. März 2003 begin

nen zu können. 

Zu § 2: 

Diese Bestimmung enthält die notwendigen Übergangsregelungen für Media

tionen, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes begonnen wurden. In solchen 

Fällen gelten die Regelungen über die Mediation nach § 99 EheG (siehe Er1. zu Art 

11) und Art. XVI KindRÄG 2001 (siehe Er1zu Art. VII) sowie die in diesem Zusammen

hang maßgeblichen verlahrensrechtliche Bestimmungen der §§ 320 Z 4 ZPO (siehe 

Ert. zu Art IV), 152 Abs. 1 StPO (siehe Ertäuterungen zu Art V) wetter. 

Zu§3: 
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Beim vor1iegenden Legislativprojekt ist darauf Bedacht zu nehmen, dass eine 

Vielzahl von Personen bereits eine Ausbildung in Mediation absolviert haben und 

möglicherweise auch bereits praktisch als Mediatoren tätig waren. Diese Personen 

dürfen nicht durch das überraschende Inkrafttreten des vorgeschlagenen Gesetzes 

von der Mediation gleichsam schlagartig ausgeschlossen werden. Durch eine Über

gangsbestimmung muss daher sichergestellt werden, dass in der Mediation 8u5ge· 

bildete Personen, auch wenn sie die strengen Kriterien des neuen Rechts (noch) 

nicht erfüllen, von der Tätigkeit auf dem Gebiet der gerichtsnahen Mediation nicht 

ausgeschlossen werden. Danach muss selbstverständlich bei der Zulassung zu ei

ner solchen Tätigkeit auch ein Übergangszeitraum bei Beurteilung der fachlichen 

Qualifikation an bestimmte qualitätssichemde Voraussetzungen angeknüpft werden. 

In Betracht kommen dabei einerseits Kriterien der Ausbildung auf dem Gebiet der 

Mediation, andererseits Kriterien der praktischen Ausübung mediativer Tätigkeit. Da 

jedoch der Mediationsmarkt keineswegs einheitlich ist und etwa die Erfahrung be

steht, dass in Hinblick auf das spartenweise unterschiedliche Verhältnis von Angebot 

und Nachfrage auf manchen Gebieten der Mediation mehr Gelegenheit haben, prak

tische Erfahrung zu schöpfen, auf manchen Gebieten hingegen weniger, scheint es 

nicht sinnvoll , zwingend an eine praktische Anwendung der erworbenen Kenntnisse 

durch Ausübung der Mediation anzuknüpfen. Darüber hinaus wäre eine solche An

knüpfung auch für jene Personen problematisch, die erst kurz vor Inkrafttreten des 

Gesetzes ihre Ausbildung abgeschlossen und nur eine geringe oder möglicherweise 

übemaupt keine Praxiserfahrung gewinnen konnten. Der Entwurf beschränkt sich 

daher für eine Übergangszeit von sieben Monaten (bis 30.9.2003) auf eine Art peri

odische Eintragung in die Liste der gerichtsnahen Mediatoren unter der Vorausset

zung, dass der Eintragungswerber eine theoretische und anwendungsorientierte 

Ausbildung von mindestens 200 Stunden absotviert hat. Diese Ausbildung muss frei

lich inhaltlich einer Ausbildung im Sinn des § 29 des Entwurfs gleichzuhanen sein. 

Zu§4: 

Diese Bestimmung enthält die Vollziehungsklausel. 
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Geltende Fassung Entwurf 

Artikel 11 
Ehegosetz 

Mediation 
§ 99. (1) Ein zwischen Ehegatten zur Erzielung einer gütlichen wird aufgehoben. 

Einigung über die Scheidung und deren Folgen berufsmäßig und auf 
der Grundlage einer fachlichen Ausbildung in Mediation vermittelnder 
Dritter (Mediator) ist zur Verschwiegenheit über die Tatsachen 
verpflichtet, die ihm bei den auf die gütliche Einigung abzielenden 
Gesprächen anvertraut oder sonst bekannt wurden. Durch solche 
Gespräche sind der Anfang und die Fortsetzung der Ve~ährung oder 
sonstige Fristen zur Geltendmachung von Ansprüchen im Zusam
menhang mit der Scheidung der Ehe gehemmt. 

(2) Eine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht nach Abs. 1 ist wird aufgehoben. 
ebenso zu bestrafen wie eine verbotene Veröffentlichung nach § 301 
Abs. 1 StGB, sofem dadurch ein berechtigtes Interesse verletzt wird 
und der in seinem Interesse Verletzte dies verlangt. 

Artikel'" 
Außerstreltgeaetz 

N:\t8Kl\abti-1\mediaI-118Klgg.sam 

§ 28. (1) Das Gericht hat tunlichst auf eine gütliche Einigung 
zwischen den Parteien hinzuwirken. Ist die Herbeiführung einer 
einvernehmlichen Regelung zwischen den Parteien unter 
Zuhilfenahme einer hiefür geeigneten Einrichtung zu erwarten, so 
kann das Gericht mit dem Venahren innehalten, soweit dadurch nicht 
Belange einer Partei oder der Allgemeinheit gefährdet werden 
könnten, deren Schutz Zweck des Venahrens ist. 

(2) Das Innehalten dan während des Verfahrens über eine Sache 
jeweils nur tür einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten 
angeordnet werden. Während des Innehaltens hat das Gericht nur 
dringend gebotene Venahrenshandlungen vorzunehmen. 

(3) Zeigt sich schon vor Ablauf des festgesetzten Zeitraums, 
dass die Voraussetzungen für das Innehalten nicht mehr gegeben 
sind, Ist das Verfahren fortzusetzen. 
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Gollend. Fassung 

Gütliche Einigung 

§ 182 •. (1) Das Gericht hat tunlichsl auf eine gütliche Einigung 
zwischen den Parteien hinzuwirXen. 

(2) Haben in Verlahren, die die Obsorge oder den persönlichen 
Vef1(ehr betreffen, die Bemuhungen des Gerichtes um eine gütliche 
Einigung keinen Erfolg, so hat sich das Gericht durch Befragung der 
Parteien ein Bild davon zu machen, ob und mit welcher Hilfe die 
Parteien zu einer gütlichen Einigung gelangen können, auf entspre· 
chende Hilfsangebote hinzuweisen und den Parteien Gelegenheit zu 
deren Inanspruchnahme zu geben, sofern hiedurch nicht das Wohl 
des Mjnde~ährlgen beeinträchtigt wird . 

§ 222. (1) Die Bestimmungen der Zivilprozessordung über die 
Protokolle. die Beweise. die Einholung einer Beralung (§ 460 Z 6. 
ZPO). die Ennöglichung einer gütlichen Einigung (§ 460 Z 70 ZPO). 
die Verständigung des Kl'9nkenversicherungsträgers (§ 460 Z 11 
ZPO) und, soweit es sich um eine Vereinbarung im Sinne des § 55a 
Abs. 2 Ehegesetz handelt, über den Vergleich sind anzuwenden. 

§ 230. (1) Das Gericht hat über den Antrag mündlich zu verhan
deln. Zu den Tagsatzungen sind die Beteiligten und ihre Vertreter zu 
laden. Das Gericht hat darauf hinzuwirken, daß sich die Beteiligten 
gütlich einigen. 

2 

(2) Die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über die Protokol
le, die Beweise, die Einholung einer Beratung (§ 460 Z 6a ZPO), die 
EnnÖQlichung einer gütlichen Einigung (§ 460 Z 7a ZPO) und über 
den Vergleich sind anzuwenden. 

Entwurf 

wird aufgehoben. 

wird aufgehoben. 

§ 222. (1) Die Bestimmungen der Zivilprozessordung über die 
Protokolle, die Beweise, die Einholung einer Beratung (§ 460 Z 6a 
ZPO), die Verständigung des Krankenversicherungsträgers (§ 460 Z 
11 ZPO) und, soweit es sich um eine Vereinbarung im Sinne des § 
55a Abs. 2 Ehegesetz handelt, über den Vergleich sind anzuwenden. 

§ 230. (1) Das Gericht hat über den Antrag mündlich zu verhan
deln. Zu den Tagsatzungen sind die Beteiligten und ihre Vertreter zu 
laden. Das Gericht hat darauf hinzuwirken, daß sich die Beteiligten 
gütlich einigen. 

(2) Die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über die Proto
kolle, die Beweise, die Einholung einer Beratung (§ 460 Z 6a ZPO) 
und über den Vergleich sind anzuwenden. 

Artikel IV 
Zivilprozessordnung 

Vergleich 

§ 204. (1) Das Gericht kann bei der mündlichen Verhandlung in 
jeder Lage der Sache auf Antrag oder von amtswegen eine gütliche 
Beilegung des Rechtsstreites oder die Herbeiführung eines 

N :\text\abti-1 \mecliat-1 textgg.sam 

Vergleich 

§ 204. (1) Das Gericht kann bei der mündlichen Verhandlung in 
jeder Lage der Sache auf Antrag oder von amtswegen eine gütliche 
Beilegung des Rechtsstreites oder die Herbeiführung eines 
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Geltende Fassung 

Vergleiches über einzelne Streitpunkte versuchen. Kommt ein 
Vergleich zustande, so ist dessen Inhalt auf Antrag ins Verhand
lungsprotokoll einzutragen. 

(2) Zum Zwecke des Vergleichsversuches oder der Aufnahme 
des Vergleiches können die Parteien, sofern sie zustimmen, vor 
einen beauftragten oder ersuchten Richter verwiesen werden. Inwie· 
fern wegen Vergleichsvorschlägen oder anhängiger Vergleichsver
handlungen die Aufnahme oder Fortführung der Verhandlung 
aufgeschoben werden könne, ist nach den Bestimmungen der §§ 
128 und 134 zu beurteilen. 

Unzulisslgkait und Verweigerung des Zeugnisses 

§ 320. Als Zeugen dürfen nicht vemommen werden: 

3 

1. Personen, welche zur Mittheilung ihrer Wahrnehmungen 
unfähig sind. oder welche zur Zeit. auf welche sich ihre 
Aussage beziehen soll, zur Wahrnehmung der zu beweisenden 
Thatsache unfähig waren; 

2. Geistliche in Ansehung dessen, was ihnen in der Beichte oder 
sonst unter dem Siegel geistlicher Amtsverschwiegenheit 
anvertraut wurde; 

3. Staatsbeamte, wenn sie durch ihre Aussage das ihnen oblie
gende Amtsgeheimnis verletzen würden, insofern sie der 
Pflicht zur Geheimhaltung nicht durch ihre Vorgesetzten 
entbunden sind; 

4. Mediatoren, die im Sinne des § 99 Abs. 1 Ehegesetz zwischen 
Ehegatten oder im Sinne des Art. XVI Kindschaftsrechts-Ände
rungsgesetz 2001 zwischen, wenngleich bloß möglichen, 
Parteien eines PfJegschaftsverfahrens oder ihren gesetzlichen 
Vertretern vennitteln, in Ansehung dessen, was ihnen in den 
auf die gütliche Einigung abzielenden Gesprächen anvertraut 
oder sonst bekannt wurde. 

N:\lext\abli-1 \mediat-1lexlgg .sam 

Entwurf 

Vergleiches über einzelne Streitpunkte versuchen. Hiebei ist 
gegebenenfalls auch auf zur einvernehmlichen Lösung von 
Konflikten geeignete Einrichtungen hinzuweisen. Kommt ein 
Vergleich zustande, so ist dessen Inhalt auf Antrag ins Verhand
lungsprotokoH einzutragen. 

(2) Zum Zwecke des Vergleichsversuches oder der Aufnahme 
des Vergleiches können die Parteien, sofern sie zustimmen, vor 
einen beauftragten oder ersuchten Richter verwiesen werden. Inwie
fern wegen Vergleichsvorschlägen oder anhängiger Vergleichsver
handlungen die Aufnahme oder Fortführung der Verhandlung .
aufgeschoben werden könne, ist nach den Bestimmungen der §§ 
128 und 134 zu beurteilen. 

Unzulässlgkeit und Verwelgenmg des Zeugnisses 

§ 320. Als Zeugen dürfen nicht vernommen werden: 
1. Personen, welche zur Mittheilung ihrer Wahrnehmungen 

unfähig sind, oder welche zur Zeit, auf welche sich ihre 
Aussage beziehen SOli, zur Wahrnehmung der zu beweisenden 
Thatsache unfähig waren; 

2. Geistliche in Ansehung dessen, was ihnen in der Beichte oder 
sonst unter dem Siegel geisllicher Amtsverschwiegenheit 
anvertraut wurde; 

3. Staatsbeamte, wenn sie durch ihre Aussage das ihnen oblie
gende AmtsgeheimniS verletzen würden, insofern sie der 
Pflicht zur Geheimhaltung nicht durch ihre Vorgesetzten 
entbunden sind. 
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Gellende Fassung 

Besondere Bestimmungen für das Verfahren In Ehesachen 

§ 460. In Ehesachen (§ 49 Abs. 2 Z 2b JN) und Vertahren in 
anderen nicht rein vermögensrechllichen aus dem gegenseitigen 
Verhältnis zwischen Ehegatten entspringenden Streitigkeiten (§ 49 
Abs. 2 Z 2c JN) gelten folgende besondere Bestimmungen: 

1. Das Gericht sol1 die Parteien zum persönlichen Erscheinen 
auffordern. wenn nicht wichtige Gründe dagegen sprechen. 
Das Erscheinen der Parteien ist erforderiichenfafls nach § 87 
GOG durchzusetzen. 

2. Es findet keine erste Tagsatzung statt. 
3. Die Verhandlung ist nicht öffentlich. 
4. Im Verfahren über die Nichtigerklärung oder die Feststellung 

des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe hat das Gericht 
von Amts wegen dafür zu sorgen, daß alle für die Entschei· 
dung maßgeblichen tatsächlichen Umstände aufgeklärt 
werden; der § 183 Abs. 2 gilt nicht. 

5. Erscheint der Kläger zur mündlichen Verhandlung nicht. so ist 
die Klage auf Antrag des Beklagten vom Gericht als ohne 
Verzicht auf den Anspruch zurückgenommen zu erklären. 

6. Im Protokoll sind auch die Geburtsdaten und die Religion der 
Parteien, Anzahl und Alter ihrer Kinder und der Zeitpunkt des 
Abschlusses ihrer Ehe festzuhatten sowie, ob Ehepakte errich
tet worden sind. 

4 

6a. Ist eine Partei nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten, so 
hat sich das Gericht durch Befragung der Partei ein Bild von 
ihren Kenntnissen der gesamten Scheidungsfolgen 
einschließlich der sozialversicherungsrechtlichen Folgen zu 
machen und auf entsprechende Beratungsangebote hinzuwei
sen. Mangeln der Partei offenbar diese Kenntnisse, so ist auf 
ihren Antrag die Tagsatzung zu erstrecken, um der Partei 
Gelegenheit zur Einholung einer Beratung zu geben, es sei 
denn, daß bei sorgfältiger Berücksichtigung aller Umstände 
kein vemünftiger Zweifel darüber besteht, daß durch den 
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Entwurf 

Besondere Be&tlmmungen für das Verfahren in Ehesachen 

§ 460. In Ehesachen (§ 49 Abs. 2 Z 2b JN) und Verfahren in 
anderen nicht rein vermÖQensrechllichen aus dem gegenseitigen 
Verhältnis zwischen Ehegatten entspringenden Streitigkeiten (§ 49 
Abs. 2 Z 2c JN) gelten folgende besondere Bestimmungen: 

1. Das Gericht soll die Parteien zum persönlichen Erscheinen 
auffordern, wenn nicht wichtige Gründe dagegen sprechen. 
Das Erscheinen der Parteien ist erfordenichenfalls nach § 87 
GOG durchzusetzen. 

2. Es findet keine erste Tagsatzung statt. 
3. Die Verhandlung ist nicht öffentlich. 
4. Im Verfahren über die Nichtigerklärung oder die Feststellung 

des Bestehens oder NiChtbestehens einer Ehe hai das Gericht 
von Amts wegen dafür zu sorgen, daß alle für die Entschei
dung maßgeblichen tatsächlichen Umstände aufgeklärt 
werden: der § 183 Ab • . 2 9il1 nich1. 

5. Erscheint der Kläger zur mündlichen Verhandlung nicht. so ist 
die Klage auf Antrag des Beklagten vom Gericht als ohne 
Verzicht auf den Anspruch zurückgenommen zu erklären. 

6. Im Protokoll sind auch die Geburtsdaten und die Religion der 
Parteien, Anzahl und Alter ihrer Kinder und der Zeitpunkt des 
Abschlusses ihrer Ehe festzuhalten sowie, ob Ehepakte errich
tet worden sind. 

6a. Ist eine Partei nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten, so 
hat sich das Gericht durch Befragung der Partei ein Bild von 
ihren Kenntnissen der gesamten Scheidungsfolgen 
einschließlich der sozialversicherungsrechtlichen Folgen zu 
machen und auf entsprechende Beratungsangebote hinzu
weisen. Mangeln der Partei offenbar diese Kenntnisse. so ist 
auf ihren Antrag die Tagsatzung zu erstrecken, um der Partei 
Gelegenheit zur Einholung einer Beratung zu geben, es sei 
denn, daß bei sorgfältiger Berücksichtigung aller Umstände 
kein vemünftiger Zweifel darüber besteht. daß durch den 
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Geltende Fassung 

Antrag auf Erstreckung der Tagsatzung der Prozeß 
verschleppt werden soll. 

5 

7. Im Verfahren wegen Scheidung der Ehe hat das Gericht am 
Beginn der mündlichen Streitverhandlung zunächst eine 
Versöhnung der Ehegatten anzustreben (Versöhnungsversuch) 
und überdies in jeder Lage des Verfahrens, soweit tunlieh, auf 
eine Versöhnung hinzuwirken. 

7a. Scheint eine Versöhnung der Ehegatten nicht möglich, so hat 
sich das Gericht durch Befragung der Parteien ein Bild davon 
zu machen, ob und mit welcher Hilfe die Parteien zu einer 
gütlichen Einigung gelangen können, und auf entsprechende 
Hilfeangebote hinzuweisen. Auf gemeinsamen Antrag der 
Parteien ist die Tagsatzung zur Inanspruchnahme solcher 
Hilfeangebote zu erstrecken. 

8. Stirbt einer der Ehegatten vor der Rechtskraft des Urteils 
(§ 416 Abs. 1), so ist der Rechtsstreit in Ansehung der Haupt
sache als erledigt anzusehen. Er kann nur mehr wegen der 
Verfahrenskosten fortgesetzt werden. Ein bereits ergangenes 
Urteil ist wirkungslos. 

8a, Auf ihr Verlangen ist den Ehegatten jederzeit auch eine 
Ausfertigung der Entscheidung über die Aunösung der Ehe 
auszustellen, die keine Entscheidungsgründe enthält. 

9. Urteile auf Grund eines Verzichtes oder eines Anerkenntnisses 
sowie Vergleiche sind unzulässig, der § 442 ist nicht anzuwen
den. 

10. Wird ein Antrag auf Scheidung nach § 55a EheG gestellt, so 
ist ein wegen Ehescheidung anhängiger Rechtsstreit zu unter
brechen. Wird dem Scheidungsantrag stattgegeben. so gilt 
die Scheidungsklage mit Eintritt der RechtSkraft des Schei
dungsbeschlusses als zurückgenommen; die Prozeßkosten 
sind gegeneinander aufzuheben. Wird der SCheidungsantrag 
zurückgezogen oder rechtskräftig abgewiesen, so ist das 
unterbrochene Scheidungsverfahren auf Antrag wiederaufzu
nehmen. 

N :\text\abti-1 \mediaH textgg.sam 

Entwurf 

Antrag auf Erstreckung der Tagsatzung der Prozeß 
verSChleppt werden soll. 

7. Im Verfahren wegen Scheidung der Ehe hat das Gericht am 
Beginn der mündlichen Streitverhandlung zunächst eine 
Versöhnung der Ehegatten anzustreben 
(Versöhnungsversuch) und überdies in jeder Lage des Verfah
rens, soweit tunHch, auf eine Versöhnung hinzuwirken. 

7a. wird aufgehoben. 

8. Stirbt einer der Ehegatten vor der Rechtskraft des Urteils (§ 
416 Abs. 1), so ist der Rechtsstreit in Ansehung der Hauptsa
che als erledigt anzusehen. Er kann nur mehr wegen der 
Vertahrenskosten fortgesetzt werden. Ein bereils ergangenes 
Urteil ist wirkungslos. 

8a. Auf ihr Verlangen ist den Ehegatten jederzeit auch eine 
Ausfertigung der Entscheidung über die Aunösung der Ehe 
auszustellen, die keine Entscheidungsgrunde enthält. 

9. Urteile auf Grund eines Verzichtes oder eines Anerkenntnisses 
sowie Vergleiche sind unzulässig, der § 442 ist nicht anzuwen
den. 

10. Wird ein Antrag auf Scheidung nach § 55a EheG gestellt, so 
ist ein wegen Ehescheidung anhängiger Rechtsstreit zu 
unterbrechen. Wird dem Scheidungsantrag stattgegeben, so 
gilt die Scheidungsklage mit Eintritt der Rechtskraft des 
Scheidungsbeschlusses als zurückgenommen; die Prozeßko
sten sind gegeneinander aufzuheben. Wird der Scheidungs
antrag zurückgezogen oder rechtskräftig abgewiesen, so ist 
das unterbrochene Scheidungsverfahren auf Antrag wieder
aufzunehmen. 
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Gellende Fassung 

11 . Verliert ein Ehegatte durch eine Entscheidung über die Auflö
sung der Ehe offenbar den Schutz der gesetzlichen Kranken· 
versicherung, so hat das Gericht mit Zustimmung dieses 
Ehegatten den zuständigen Sozialversicherungsträger im 
Weg des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversi· 
cherungsträger zu verständigen. Die Verständigung hat den 
Familien- und Vornamen, das Geburtsdatum, die Anschrift 
sowie die Soziatverslcherungsnummer des Ehegatten zu 
enthalten. Der Versicherungsträger hat dem Ehegatten Infor
mationen über die sozialversicherungsrechtJichen Folgen der 
Eheaunösung und die Möglichkeit der Fortsetzung des Versi
cherungsschulzes zu übermitteln. 

6 Entwurf 

11 . Veriiert ein Ehegatte durch eine Entscheidung über die Auflö
sung der Ehe offenbar den Schutz der gesetzlichen Kranken
versicherung, so hat das Gericht mit Zustimmung dieses 
Ehegatten den zuständigen Sozialversicherungsträger im 
Weg des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversi
cherungsträger zu verständigen. Oie Verständigung hat den 
Familien- und Vomamen, das Geburtsdatum, die Anschrift 
sowie die Sozialversicherungsnummer des Ehegatten zu 
enthalten. Der Versicherungsträger hat dem Ehegatten Infor
mationen über die sozialversicherungsrechtlichen Folgen der 
Eheauflösung und die Möglichkeit der Fortsetzung des Versi
cherungssehutzes zu übermitteln. 

Artikel V 
Strafprozessordnung 

§ 152. (1) Von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnisses 
sind befreit: 

1. Personen, die sich durch ihre Aussage der Gefahr strafgericht
lieher Verfolgung aussetzen WOrden oder die im Zusammenhang 
mit einem gegen sie geführten Strafverfahren Gefahr liefen, sich 
selbst zu belasten, auch wenn sie bereits verurteilt worden sind; 

2. Personen, die im Verfahren gegen einen Angehörigen (§ 72 
51GB) aussagen sollen oder deren Aussage die Gefahr strarge
richtlicher Verfolgung eines Angehörigen mit sich brächte, wobei 
die durch eine Ehe begründete Eigenschaft einer Person als 
Angehöriger aufrecht bleibt. auch wenn die Ehe nicht mehr 
beslehl; 

2a.Personen, die durch die dem Beschuldigten zur Last gelegte 
strafbare Handlung in ihrer Geschlechtssphäre verletzt worden 
sein könnten, sofern die Parteien Gelegenheit hatten, sich an 
einer vorausgegangenen gerichtlichen Vernehmung zu beteili
gen (§§ 162a, 247); 

3. Personen, die zur Zeit ihrer Vernehmung das vierzehnte 
Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben und durch die dem 

N:\text\abli·1\mediat-1 textgg.sam 

§ 152. (1) Von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnis-
ses sind befreit: 

1. Personen, die sich durch ihre Aussage der Gefahr strafgericht
licher Verfolgung aussetzen würden oder die im Zusammen
hang mit einem gegen sie geführten Strafverfahren Gefahr 
liefen, sich selbst zu belasten, auch wenn sie bereits verurteill 
worden sind; 

2. Personen, die im Verfahren gegen einen Angehörigen (§ 72 
StGB) aussagen sollen oder deren Aussage die Gefahr strafge
richtlicher Verfolgung eines Angehörigen mit sich brächte, 
wobei die durch eine Ehe begründete Eigenschaft einer Person 
als Angehöriger aufrecht bleibt, auch wenn die Ehe nicht mehr 
bestahl; 

2a.Personen, die durch die dem Beschuldigten zur Last gelegte 
strafbare Handlung in ihrer Geschlechtssphäre verletzt worden 
sein könnten, sofern die Parteien Gelegenheit hatten, sich an 
einer vorausgegangenen gerichtlichen Vernehrnung zu beteili
gen (§§ 162a, 247); 

3. Personen, die zur Zeit ihrer Vernehmung das vierzehnte 
Lebensjahr noch nichl zurückgelegt haben und durch die dem 
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Geltende Fassung 

Beschuldigten zur Last gelegte strafbare Handlung verletzt 
worden sein könnten, sofern die Parteien Gelegenheit hatten, 
sich an einer vorausgegangenen gerichtlichen Vernehmung zu 
beteiligen (§§ t62a, 247); 

7 

4. Verteidiger, Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftstreuhänder 
über das, was ihnen in dieser Eigenschaft bekannt geworden ist; 

5. Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen, Bewährungshel
fer, Mitarbeiter anerkannter Einrichtungen zur psychosozialen 
Beratung und Betreuung sowie Mediatoren, die im Sinne des 
Art. XVI Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 zwischen, 
wenngleich bloß möglichen, Parteien eines Pflegschaftsverfah
rens oder ihren gesetzlichen Vertretem oder im Sinn des § 99 
Abs. 1 Ehegesetz zwischen Ehegatten vermitteln. über das, was 
ihnen in dieser Eigenschaft bekannt geworden ist; 

6. jedermann darüber, wie er sein Wahl- oder Stimmrecht ausge
übt hat, wenn dessen Ausübung gesetzlich für geheim erklärt 
ist. 

(2) Oen in Abs. 1 Z 4 und 5 erwähnten Personen stehen deren 
Hilfskräfte und jene Personen gleich, die zur Ausbildung an der 
berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. 

(3) Das Recht der in Abs. 1 Z 4 und 5 sowie in Abs. 2 erwähnten 
Personen, sich des Zeugnisses zu entschlagen, darf bei sonstiger 
Nichtigkeit nicht umgangen werden. 

(4) Steht eine als Zeuge vorgeladene Person nur zu einem von 
mehreren Beschuldigten in einem der vorstehend erwähnlen Verhält
nisse, so kann sie sich des Zeugnisses hinsichtlich der anderen nur 
dann entschlagen, wenn eine Sonderung der Aussagen, die die 
anderen betreffen, nicht möglich ist. Gleiches gilt, wenn sich der 
Grund für die Zeugnisentschlagung nur auf einen von mehreren 
Sachverhalten bezieht. 

(5) Der Unlersuchungsrichter hat die in den Abs. 1 und 2 erwähn
ten Personen vor ihrer Vernehmung oder sobald der Grund für die 
Zeugnisbefreh.l1g bekannt wird, über ihr Entschlagungsrecht zu 
belehren und ihre darüber abgegebene Er1därung in das Protokoll 
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Entwurf 

Beschuldigten zur Last gelegte strafbare Handlung verletzt 
worden sein könnten, sofern die Parteien Gelegenheit hatten, 
sich an einer vorausgegangenen gerichtlichen Vernehmung zu 
beteiligen (§§ 162o, 247); 

4. Verteidiger, Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftstreuhänder 
über das, was ihnen in dieser Eigenschaft bekannt geworden 
ist; 

5. Psychiater, Psychotherapeuten, klinische Psychologen, 
Gesundheitspsychologen, Bewährungshelfer, Mitarbeiter 
anerkannter Einrichtungen zur psychosozialen Beratung und 
Betreuung sowie gerichtsnahe Mediatoren über Geheimnisse, 
die ihnen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit anvertraut oder 
sonstwie bekannt wurden. 

6. jedermann darüber, wie er sein Wahl- oder Stimmrecht ausge
übt hat, wenn dessen Ausübung gesetzlich für geheim eri<lärt 
ist. 

(2) Oen in Abs. 1 Z 4 und 5 erwähnten Personen stehen deren 
Hilfskräfte und jene Personen gleich, die zur Ausbildung an der 
berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. 

(3) Das Recht der in Abs. 1 Z 4 und 5 sowie in Abs. 2 erwähnten 
Personen, sich des Zeugnisses zu entschlagen, darf bei sonstiger 
Nichtigkeit nicht umgangen werden. 

(4) Steht eine als Zeuge vorgeladene Person nur zu einem von 
mehreren Beschuldigten in einem der vorstehend erwähnten Verhält
nisse, so kann sie sich des Zeugnisses hinsichtlich der anderen nur 
dann entschlagen, wenn eine Sonderung der Aussagen, die die 
anderen betreffen, nicht möglich ist. Gleiches gilt, wenn sich der 
Grund für die Zeugnisentschlagung nur auf einen von mehreren 
SaChverhalten bezieht. 

(5) Der Unlersuchungsrichter hat die in den Abs. 1 und 2 erwähn
ten Personen vor ihrer Vernehmung oder sobald der Grund für die 
Zeugnisbefreiung bekannt wird , über ihr Enlschlagungsrecht zu 
belehren und ihre darüber abgegebene Erklärung in das Protokoll 

, .. 

283/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
89 von 98

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung 8 

aufzunehmen. Hat der Zeuge auf sein Recht, StCh des Zeugnisses zu 
entschlagen. nicht ausdrücklich verzichtet. so ist seine Aussage 
nichtig. 

Entwurf 

aufzunehmen. Hat der Zeuge auf sein Recht, sich des Zeugnisses zu 
entschlagen, nicht ausdrücklich verzichtet. so ist seine Aussage 
nichtig. 

Artikel VI 
Gerichtsgebührengesetz 

Entstehung der Gebührenpnlcht 
§ 2. Der Anspruch des Bundes auf die Gebühr wird. soweit im 

folgenden nichts anderes bestimmt wird, begründet: 
1. hinsichtlich der Pauschalgebühren 
a) für das ZivilgerichUiche Verfahren erster Instanz mit der 

Überreichung der Klage oder des in der Anmerkung 1 zur 
Tarifpost 1 angeführten Antrages. bei Protokollaranträgen mit 
dem Beginn der Niederschrift, bei prälorisehen Vergleichen (§ 
433 ZPO) mit der Beurkundung durch den Richter; 

b) für das zivilgerichtliche Verfahren, wenn das Klagebegehren 
erweitert wird, mit dem Zeitpunkt der Überreichung des Schrift
satzes; wird das Klagebegehren erweitert, ohne daß vorher die 
Klagserweiterung mit einem Schriftsatz dem Gericht mitgeteilt 
worden ist. so entsteht eine allfällige zusätzliche PauschaIge
bühr mit dem Beginn der Protokollierung; 

c) für das zivi\gerichtliche Verfahren zweiter und dritter Instanz 
mit der Überreichung der Rechtsmittelschrift; 

d) für das Verfahren zur Ertassung einstweiliger Verfügungen 
außerhaib eines Zivilprozesses mit der Überreichung des 
Antrages, bei Protokollaranträgen mit dem Beginn der Nieder
schrift; 

e) für das Exekulionsverfahren mit der Überreichung des Exekuti
onsantrages, bei Protokollaranträgen mit dem Beginn der 
Niederschrift; 

f) für das Konkurs-, Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren: 
aal für den Konkurs mit der Zustellung des im § 14a Abs. 1 GEG 

angeführten Beschlusses an den Masseverwalter; 

N:\texl\abli·1 \medial-1lextgg.sam 

Entstehung der Gebührenpflicht 
§ 2. Der Anspruch des Bundes auf die Gebühr wird, soweit im 

folgenden nichts anderes bestimmt wird, begründet: 
1. hinsichtlich der Pauschalgebühren 
a) für das zivilgerichtliche Verfahren erster Instanz mit der 

Überreichung der Klage oder des in der Anmerkung 1 zur 
Tarifpost 1 angeführten Antrages, bei Protokollaranträgen mit 
dem Beginn der Niederschrift, bei prätorischen Vergleichen (§ 
433 ZPO) mit der Beurkundung durch den Richter; 

b) für das ztvilgerichtliche Verfahren, wenn das Klagebegehren 
erweitert wird, mit dem Zeitpunkt der Überreichung des 
Schriftsatzes; wird das Klagebegehren erweitert, ohne daß 
vorher die Klagserweiterung mit einem Schriftsatz dem 
Gericht mitgeteitt worden ist, so entsteht eine allfällige zusätz~ 
liehe Pauschalgebühr mit dem Beginn der Protokollierung; 

c) für das zivilgerichtliche Verfahren ZONeiter und dritter Instanz 
mit der Überreichung der Rechtsmittelschrift; 

d} für das Verfahren zur Erfassung einstweiliger Verfügungen 
außerhalb eines Zivilprozesses mit der Überreichung des 
Antrages, bei Protokollaranträgen mit dem Beginn der Nieder
schrift; 

e} für das Exekutionsverfahren mit der Überreichung des Exeku
tionsantrages, bei Protokotlaranträgen mit dem Beginn der 
Niederschrift; 

f) für das Konkurs-, Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren: 
aal für den Konkurs mit der Zustellung des im § 14a Abs. 1 GEG 

angeführten Beschlusses an den Masseverwalter; 
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Geltende Fassung 

bb) für das Ausgleichsverfahren mit der Zustellung des im § 148 
Abs. 1 GEG angeführten Beschlusses an den 
(Ausgleichs-)Schuldner; 

ce) für das Reorganisationsverfahren mit seiner Aufhebung oder 
Einst~tung (§§ 12 und 13 URG); 

g) für die Verlassenschaftsabhandlung mit dem Zeitpunkt der 
Abgabe der EinantwortungsurXunde an die Geschäftsstelle 
zur Ausfertigung; 

g 

h) für die in der Tarifposl121it. abis c angeführten außerstreili
gen Verfahren mit der Überreichung der ersten Eingabe, bei 
ProtokoBaranträgen mit dem Beginn der Niederschrift, bei einer 
Vereinbarung nach § 558 Abs. 2 EheG mit der Beurkundung 
des Verhandlungsprotokolls durch den Richter; 

i) für die in der Tarifpost 121it. dangeführten außerstreitigen 
Verfahren mit deren Beendigung: 

2. bei EIngabengebühren mit der Uberreichung der Eingabe, bei 
Protokollaranträgen mit dem Beginn der Niederschrift; 

3. bei Gebühren für Entscheidungen über Unlerhaltsanspruche 
im außerstreitigen Verfahren mit der Zustellung der Entschei
dung an den Unterhaltsschuldner; 

4. hinsichtlich der Gebühren für die Eintragung in die öffenUichen 
Bücher oder Register mit der Vornahme der Eintragung; in den 
FäHen der Selbstberechnung der Grunderwerbsteuer (§ 11 
Grunderwerbsteuergesetz 1987) oder der Schenkungssteuer 
(§ 23a Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955) wird 
der Anspruch des Bundes auf die Eintragungsgebühr nach 
Tampost 91it. b Z 1 bis 3 zu dem für die Fälligkeit der Grunder
werbsteuer beziehungsweise der Schenkungssteuer maßge
benden Zeitpunkt begründet; 

5. hinsichllich der Gebühren für die gerichtliche Hinterlegung von 
Urkunden (§§ 434 bis 437, 451 Abs. 2 ABGB), die pfandweise 
Beschreibung (§§ 90 bis 95 EO) sowie die Einreihung der 
Protokol sabschrift über den Zuschlag (§ 183 EO) mit der 
Bewilligung; 
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Entwurf 

bb) für das Ausgleichsverfahren mit der Zustellung des im § 14a 
Abs. 1 GEG angeführten Beschlusses an den 
(Ausgleichs-)Schuldner; 

ce) für das Reorganisationsverfahren mit seiner Aufhebung oder 
Einst~lung (§§ 12 und 13 URG); 

g) für die Verlassenschaftsabhandlung mit dem Zeitpunkt der 
Abgabe der Einantwortungsurkunde an die Geschäftsstelle 
zur Ausfertigung; 

h) für die in der Tarifpost 121il. abis c angeführten außerstreiti
gen Verfahren mit der Überreichung der ersten Eingabe;·-bei 
Protokollaranträgen mit dem Beginn der Niederschrift, bei 
einer Vereinbarung nach § 55a Abs. 2 EheG mit der Beurkun
dung des Verhandlungsprotokolls durch den Richter; 

i) für die in der Tarifpost 121it. dangeführten außerstreitigen 
Verfahren mit deren Beendiguns; 

2. bei Eingabengebühren mit der Uberreichung der Eingabe, bei 
Protokollaranträgen mit dem Beginn der Niederschrift; 

3. bei Gebühren für Entscheidungen über Unterhaltsansprüche 
im außerstreitigen Verfahren mit der Zustellung der Entschei
dung an den Unterhaltsschuldner; 

4. hinsichtlich der Gebühren für die Eintragung in die öffentlichen 
Bücher oder Register mit der Vornahme der Eintragung; in 
den Fällen der Selbstberechnung der Grunderwerbsteuer (§ 
11 Grunderwerbsteuergesetz 1987) oder der Schenkungs
steuer (§ 23a Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955) 
wird der Anspruch des Bundes auf die Eintragungsgebühr 
nach Tarifpost 91il. b Z 1 bis 3 zu dem für die Fälligkeit der 
Grunderwerbsteuer beziehungsweise der Schenkungssteuer 
maßgebenden Zeitpunkt begründet; 

5. hinsichtlich der Gebühren für die gerichtliche Hinterlegung von 
Urkunden (§§ 434 bis 437, 451 Abs. 2 ABGB), die pfandweise 
Beschreibung (§§ 90 bis 95 EO) sowie die Einreihung der 
Protokollsabschrift über den Zuschtag (§ 183 EO) mit der 
Bewilligung; 
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Geltende Fa.sung 

6. hinsichtlich der Pauschalgebühren, die in Tampos! 14 Z 1 und 
6 angeführt sind, mil der Abgabe der E~edigung des Antrags 
an die Geschäftsstelle zur Ausfertigung; 

7. hinsichtlich der in Tanfpost 14 Z 3, 4 und 5 angeführten 
Anträge mit deren Überreichung, bei Protokollaranträgen mit 
dem Beginn der Niederschrift; 

8. bei Abschriften (Duplikaten, Abschriften aus der Urkunden
sammlung und den Hilfsverzeichnissen, der Urkundensamm
lung des Firmenbuchs sowie aus den Firmenbuch- und 
Schiffsreglsterakten), Amtsbestäligungen (Zeugnissen) sowie 
bei Grundbuchs-, Firmenbuch- und Schiffsregisterauszügen 
mit deren Bestellung (Veranlassung); 

9. bei allen sonstigen Amtshandlungen und Verfahren mit deren 
Beginn. 

Juatizverwaltung 
TP 14 Pauschalgebühren 

N:\lexl\abti-1 \mediaH lexlgg.sam 

10 Entwurf 

6. hinsichtlich der Pauschalgebühren, die in Tarifpost 14 Z 1 und 
6 angeführt sind, mit der Abgabe der E~igung des Antrags 
an die Geschäftsstelle zur Ausfertigung; 

7. hinsichtlich der in Tarifpost 14 Z 3 bis 5 und 8 bis 11 angeführ
ten Anträge mit deren Überreichung, bei Protokollaranträgen 
mit dem Beginn der Niederschrift; 

8. bei Abschritten (Duplikaten, Abschriften aus der Ur1<.unden
sammlung und den Hilfsverzeichnissen, der Urkundensamm
lung des Finnenbuchs sowie aus den Firmenbuch- und 
Schiffsregisteraklen), Amtsbeslätigungen (Zeugnissen) sowie 
bei Grundbuchs-, Firmenbuch- und Schiffsregislerauszügen 
mit deren Bestellung (Veranlassung); 

9. bei allen sonstigen Amtshandlungen und Verfahren mit deren 
Beginn. 

JUltizverwattung 
TP 14 Pauschatgebühren 

8. für Anträge auf Eintragung in die Liste 240 Euro 
der gerichtsnahen Mediatoren (§§ 8 und 
11 des Bundesgesetzes über gerichtsnahe 
Mediation) 

9. für Anträge auf Aufrechterhattung der 60 Euro 
Eintragung in der Liste der gerichlsnahen 
Mediatoren (§ 14 Abs. 2 und 3 des 
Bundesgesetzes über gerichtsnahe Mediation) 

10. für Anträge auf Eintragung in die Liste 
der aner1<.annten Ausbildungseinrichtungen 
und lehrgänge (§ 16 Abs. 2 und 3 
Bundesgesetz über gerichtsnahe Mediation) 
a) von Ausbildungseinrichtungen 960 Euro 
b) von Lehrgängen 460 Euro 

11 . für Anträge auf Aufrechterhaltung der 240 Euro 
Eintragung in die liste der Ausbildungs-
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Geltende Fassung 

Artikel VI 
Inkrafttr.ten, Übergangsbestimmungen, Aufhebungen, 

Vollziehung 

1. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Jänner 1985 in Kraft. 
2. Durchfil1rungsverordnungen können bereits vor dem Inkraft· 

treten dieses Bundesgesetzes erlassen werden; sie dürfen 
jedoch frühestens mit 1. Jänner 1985 in Kraft treten. 

11 

3. Die Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 18. Juli 
1968, 8GBI. Nr. 315/1968. über das Anbringen von Freistem
peiabdrucken zur Entrichtung der Gerichtsgebühren und 
Ausfertigungskosten soWie die vor dem 1. Jänner 1985 erteil
ten Genehmigungen zum Betrieb einer Freistempelmaschine 
gelten als Vollziehungsakte nach Art. I § 5 weiter. 

4. Soweit schon bisher Gesetze, Verordnungen und Erlässe eine 
Befreiung von den Gerichts- und Justizverwallungsgebühren 
vorsehen, bleiben diese Bestimmungen unberührt, sofern 
dieses Bundesgesetz keine andere Regelung trifft. 

5. Insoweit in anderen bundesgesetzlichen Rechtsvorschriften 
auf eine durch dieses BUndesgesetz aufgehobene Rechtsvor
schrift verwiesen wird. tritt an deren Stelle die entsprechende 
Bestimmung des vorliegenden Bundesgesetzes. 

6. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt. soweit nicht 
§ 1 anderes bestimmt, das Gerichts- und Justizverwaltungs
gebührengesetz 1962, BGBI. Nr. 289/1962, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 566/1983, außer Kraft. 

N:\text\abli-l \mediat-1Iexlgg.sam 

Entwurf 

einrichtungen und Lehrgänge 
(§ 16 Abs. 4 und 5 des Bundesgesetzes 
über gerichtsnahe Mediation) 

Artikel VI 
Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen, Aufhebungen, 

Vollziehung 

1. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Jänner 1985 in Kraft. 
2. Ourchfftlrungsverordnungen können bereits vor dem Inkraft

treten dieses Bundesgesetzes erlassen werden; sie dürfen 
jedoch frühestens mit 1. Jänner 1985 in Kraft treten. 

3. Die Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 18. Juli 
1968, BGBI. Nr. 315/1968, über das Anbringen von Freistem
pelabdl1Jcken zur Entrichtung der Gerichtsgebühren und 
Ausfertigungskosten sowie die vor dem 1. Jänner 1985 erteil
ten Genehmigungen zum Betrieb einer Freistempelmaschine 
getten als VoUziehungsakte nach Art. I § 5 weiter. 

4. Soweit schon bisher Gesetze, Verordnungen und Erlässe eine 
Befreiung von den Gerichts- und Juslizverwaltungsgebühren 
vorsehen, bleiben diese Bestimmungen unberührt, sofern 
dieses Bundesgesetz keine andere Regelung trifft. 

5. Insoweit in anderen bundesgesetzlichen Rechtsvorschriften 
auf eine durch dieses Bundesgesetz aufgehobene Rechtsvor
schrift verwiesen wird. tritt an deren Stelle die entsprechende 
Bestimmung des vorliegenden Bundesgesetzes. 

6. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt, soweit nicht 
§ 1 anderes bestimmt, das Gerichts- und Justizverwaltungsge
bührengeselz 1962, BGBI. Nr. 289/1962, zuletzt geändert 
durch das Bundesgeselz BGBI. Nr. 566/1983, außer Kraft. 
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Geltende Fassung 

7. Die §§ 118 bis 120 sowie §§ 122 bis 123 KartG, § 24 UVG, 
§ 29 GUG und § 25 des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 
1976, 8GBL Nr. 713, bleiben unberührt. 

8. Dieses Bundesgesetz ist auf Verfahren anzuwenden, die nach 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes anhängig gemacht 
worden sind. Auf Verfahren, die im Zeitpunkt des InkrafUre
tens dieses Bundesgesetzes bei Gericht oder einer Justizver
waltungsbehörde anhängig sind, sind die bisherigen 
Vorschriften anzuwenden. 

9. Dieses Bundesgesetz ist auch auf Exekutionsverfahren 
anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset
zes eingeleitet worden sind und In denen nach dem 31 . 
Dezember 1984 ein Antrag auf Fortsetzung der Exekution bei 
Gericht eingelangt ist. 

10. Wird in einem Exekutionsverfahren, das vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes eingeleitet worden ist, nach diesem 
Zeitpunkt die Fortsetzung der Exekution beantragt, so unter
liegt der erste nach dem 31 . Dezember 1984 gestellte 
Fortsetzungsantrag der Pauschalgebühr nach Tampost 4. 
Für solche Anträge ist die Hälfte der Pauschalgebühr zu 
entrichten; die Bestimmungen Ober Fehlbeträge und Haftung 
(§ 31) sind in diesen Fällen anzuwenden. 

11 . In Pflegschafts- und Vormundschaftssachen sind die bisheri
gen Vorschriften jedoch nur auf Schriften und Amtshandlun
gen anzuwenden, für die die GebOhrenpflicht vor dem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes entstanden ist. 

12. In den Fällen, in denen auf Grund von Einwendungen gegen 
eine AuOcOndigung ein zivilgericht/lches Verfahren eingeleitet 
worden ist, sind tor dieses Verfahren die bis zum Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes geltenden Vorschriften dann weiter
hin anzuwenden, wenn die Aufkündigung vor dem 1. Jänner 
1985 bei Gericht eingebracht worden ist. 

13. Dieses Bundesgesetz ist auch auf Verfahren über Nichtig
keits- und Wiederaufnahmsklagen anzuwenden, in denen 
diese Klage nach dem 31 , Dezember 1984 bei Gericht 
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12 Entwurf 

7. Die §§ 118 bis 120 sowie §§ 122 bis 123 KartG, § 24 UVG, 
§ 29 GUG und § 25 des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 
1976, BGBI. Nr. 713, bleiben unberührt. 

8. Dieses Bundesgesetz ist auf Verfahren anzuwenden, die nach 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes anhängig gemacht 
worden sind. Auf Verfahren, die im Zeitpunkt des Inkraftlretens 
dieses Bundesgesetzes bei Gericht oder einer Justizverwal
tungsbehörde anhängig sind, sind die bisherigen Vorschriften 
anzuwenden. 

9. Dieses Bundesgesetz ist auch auf Exekutionsverfahren 
anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
eingeleitet worden sind und in denen nach dem 31 . Dezember 
1984 ein Antrag auf Fortsetzung der Exekution bei Gericht 
eingelangt 1st. 

10. Wird in einem Exekutionsverfahren, das vor dem Inkraftlreten 
dieses Bundesgesetzes eingeleitet worden ist, nach diesem 
Zeitpunkt die Fortsetzung der Exekution beantragt, so unter
liegt der erste nach dem 31 . Dezember 1984 gestellte 
Fortsetzungsantrag der Pauschalgebühr nach Tarifpost 4. 
Für solche Anträge ist die Hälfte der Pauschalgebühr zu 
entrichten; die Bestimmungen über Fehlbeträge und Haftung 
(§ 31) sind in diesen Fällen anzuwenden. 

11 . In Pflegschafts- und Vormundschaftssachen sind die bisheri
gen Vorschriften jedoch nur auf Schriften und Amtshandlun
gen anzuwenden, für die die Gebührenpflicht vor dem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes entstanden ist. 

12. In den Fällen, in denen auf Grund von Einwendungen gegen 
eine Aufkündigung ein zivilgerichtliches Verfahren eingeleitet 
worden ist. sind für dieses Verfahren die bis zum Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes geltenden Vorschriften dann weiter
hin anzuwenden, wenn die Aufkündigung vor dem 1. Jänner 
1985 bei Gericht eingebracht worden ist. 

13. Dieses Bundesgesetz ist auch auf Verfahren über Nichtig
keits- und Wiederaufnahmsklagen anzuwenden, in denen 
diese Klage nach dem 31 . Dezember 1984 bei Gericht 
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Geltende Fassung 

eingelangt ist; für das infolge der Nichtigerklärung oder der 
Bewilligung der Wiederaufnahme durchzuführende Verfahren 
in der Hauptsache sind in diesen Fällen keine weiteren 
Gebühren zu entrichten. 

14. Auf Anträge auf Eintragung in die öffentlichen Register ist 
dieses Bundesgesetz anzuwenden, wenn der Antrag nach 
dem 31. Dezember 1984 bei Gericht eingelangt ist. 

13 

15. Für Abschritten (Duplikate, Abschriften aus der Urkunden~ 
sammlung oder aus den Registerakten) und AmIsbestätigun
gen (Zeugnisse), Grundbuchs- und Registerauszüge, die 
einer Partei ausgestellt werden, sind. die Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes nur dann anzuwenden, wenn der Antragstel
ler die Ausstellung der Urkunde nach dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes verlangt hat. 

15a. § 31a ist für den in der Anmerkung 1 zur Tarifpost 10 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 201/1996 genann
ten Betrag mit der Maßgabe anzuwenden. daß Ausgangs
grundlage für die Neufestsetzung der in dieser 
Gesetzesstelle angeführten Gebühr die für August 1994 
verlautbarte Indexzahl des vom Österreich ischen Statisti
schen Zentralamt verlautbarten Verbraucherpreisindex 1986 
ist. 

15b. Die im § 6b Abs. 1 vorgesehene Durchführungsverordnung 
kann bereits vor dem Inkrafttreten dieser Gesetzesbestim
mung erlassen werden; sie darf jedoch nicht vor dem 1. Mai 
1996 in Kraft treten. 

1Sc. § 6b, § 21 Abs. 2 und 4, § 29a, die Tarifpost 61it. a und b, 
die Aufhebung der Anmerkung 121il. d zur Tarifpost 9, die 
Tampost 10 Z IHt. d und g, die Anmerkungen 1, 1a, 3b und 
6 zur Tarifpost 10 sowie die Anmerkungen 6 und 7 zur Tarif
post 15 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 
201/1996 treten mit 1. Mai 1996, § 19a tritt mit1 . Jänner 
1997 in Kratt. 

15d. § 31a ist für die in Tarifpost 1 Anmerkung 9, Tarifpost 2 
Anmerkung 6, Tarifposl 3 Anmerkung 6, Tarifposl 9Ut. a, Ut. 
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Entwurf 

eingelangt ist; für das infolge der Nichtigerklärung oder der 
Bewilligung der Wiederaufnahme durchzuführende Verfahren 
in der Hauptsache sind in diesen Fällen keine weiteren 
Gebühren zu entrichten. 

14. Auf Anträge auf Eintragung in die öffentlichen Register ist 
dieses Bundesgesetz anzuwenden, wenn der Antrag nach 
dem 31. Dezember 1984 bei Gericht eingelangt ist. 

15. Für Abschriften (Duplikate. Abschriften aus der Urkunden
sammlung oder aus den Registerakten) und Amtsbestätigun
gen (Zeugnisse), Grundbuchs- und Registerauszüge, die 
einer Parlei ausgestellt werden, sind die Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes nur dann anzuwenden, wenn der Antragstel
ler die Ausstellung der Urkunde nach dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes verlangt hat. 

15a. § 31a ist für den in der Anmerkung 1 zur Tarifpost 10 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 201 /1996 genann
ten Betrag mit der Maßgabe anzuwenden, daß Ausgangs
grundlage für die Neufestsetzung der in dieser 
Gesetzesstelle angeführten Gebühr die für August 1994 
verlautbarte Indexzahl des vom Österreichischen Statisti
schen Zentralamt verlautbarten Verbraucherpreisindex 1986 
ist. 

15b. Die im § 6b Abs. 1 vorgesehene Durchführungsverordnung 
kann bereits vor dem Inkrafttreten dieser Gesetzesbestim
mung erlassen werden; sie darf jedoch nicht vor dem 1. Mai 
1996 in Kraft treten. 

15c. § 6b, § 21 Abs. 2 und 4, § 29a, die Tarifpost 6Ut. a und. b, 
die Aufhebung der Anmerkung 121it. d zur Tarifpost 9, die 
Tarifpost 10 Z Ilil. d und g, die Anmerkungen 1, 1a, 3b und 
6 zur Tarifpost 10 sowie die Anmerkungen 6 und 7 zur Tarif
post 15 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 
201/1996 treten mit 1. Mai 1996, § 19a tritt mit 1. Jänner 
1997 in Kraft. 

15d. § 31a ist für die in Tarifpost 1 Anmerkung 9, Tarifpost 2 
Anmerkung 6, Tarifpost 3 Anmerkung 6. Tarifpost 9ht. a, lil. 
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b Z 2, Tarifpost 121i1. a Z 1 und 2 sowie in der Anmerkung 3 
zu dieser Tarifpost in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. I Nr. 130/1997 zahlenmäßig angeführten Beträge mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß Ausgangsgrundlage für die 
Neufestsetzung der in diesen Gesetzesstellen angeführten 
Gebühren die für August 1994 verlautbarte Indexzahl des 
vom ÖSterreich ischen Statistischen Zentralamt veröffentlich
ten Verbraucherpreisindex 1986 ist. 

15e. § 16 samt Überschrift, Tanfpost 1 Anmerl<ung 9, Tanfpost 2 
Anmer1<ung 6, Tarifpost 3 Anmerl<ung 6, Tanfpost 91il. a, 
Talifpost 121it. a Z 1 und 2 und die Anmerkung 3 zu dieser 
Tarifpost in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 
130/1997 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. Diese Bestim
mungen sind auf Schriften und Amtshandlungen anzuwen
den, fur die der Anspruch auf die Gebühr nach dem 31 . 
Dezember 1997 begründet wird . 

15f. Tarifpost 91il. b Z 2, 4 und 5 in der Fassung des Bundesge
setzes BGBI. I NT. 130/1997 tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft. 
Diese Bestimmungen sind anzuwenden, wenn der Antrag, 
mit dem die Eintragung begehrt wird , nach dem 31. Dezem
ber 1997 bei Gericht einlangt. 

15g. Tarifpost 3 Anmerkung 2 dritter Satz in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 501 /1984 tritt mit Ablauf des 31 . 
Dezember 1997 außer Kraft. Diese Bestimmung ist nicht 
anzuwenden, wenn der Anspruch auf die Gebühr nach dem 
31 . Dezember 1997 begründet wird. 

15h. Tarifpost 9 Anmerkung 6 in der Fassung des Bundesgeset
zes BGBI. Nr. 501 /1984 tntt mit Ablauf des 31 . Dezember 
1997 außer Kraft. Diese Bestimmung ist jedoch auch nach 
dem 31 . Dezember 1997 anzuwenden, wenn der Antrag, mit 
dem die Eintragung begehrt wird , noch vor dem 1. Jänner 
1998 bei Gericht eingelangt ist oder - bei von Amts wegen 
angeordneten Eintragungen - der Eintragungsbeschluß des 
Gerichtes noch vor dem 1. Jänner 1998 gefaßt worden ist. 
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b Z 2, Tarifpost12lit. a Z 1 und 2 sowie in der Anmerkung 3 
zu dieser Tarifpost in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGB!.I Nr. 130/1997 zahlenmäßig angeführten Beträge mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß Ausgangsgrundlage für die 
Neufeslsetzung der in diesen Gesetzesstellen angeführten 
Gebühren die für August 1994 verlautbarte Indexzahl des 
vom Österreichischen Statistischen ZentralamI veröffentlich
ten Verbraucherpreisindex 1986 ist. 

15e. § 16 samt Überschnft, Tanfpost 1 Anmerl<ung 9, Tanfpost 2 
Anmer'Kung 6, Tarifpost 3 Anmerl<ung 6, Tanfpost 9til. a, 
Tarifpost 121it. a Z 1 und 2 und die Anmer1c.ung 3 zu dieser 
Tarifpost in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. 
130/1997 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. Diese Bestim
mungen sind auf Schriften und Amtshandlungen anzuwen
den, für die der Anspruch auf die Gebühr nach dem 31 . 
Dezember 1997 begründet wird. 

15t. Tarifpost 9Ut. b Z 2, 4 und 5 in der Fassung des Bundesge
setzes BGBI. I Nr. 130/1997 tritt mit 1. Jänner 1998 in Kraft. 
Diese Bestimmungen sind anzuwenden, wenn der Antrag, 
mit dem die Eintragung begehrt wird, nach dem 31 . Dezem
ber 1997 bei Gericht einlangt. 

15g. Tarifposl 3 Anmerkung 2 dritter Satz in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 501 /1984 tritt mit Ablauf des 31 . 
Dezember 1997 außer Kraft. Diese Bestimmung ist nicht 
anzuwenden, wenn der Anspruch auf die Gebühr nach dem 
31 . Dezember 1997 begründet wird . 

15h. Tarifpost 9 Anmerkung 6 in der Fassung des Bundesgeset
zes BGBI. Nr. 501 /1984 tritt mit Ablauf des 31 . Dezember 
1997 außer Kraft. Diese Bestimmung ist jedoch auch nach 
dem 31. Dezember 1997 anzuwenden, wenn der Antrag, mit 
dem die Eintragung begehrt wird , noch vor dem 1. Jänner 
1998 bei Gericht eingelangt ist oder - bei von Amts wegen 
angeordneten Eintragungen - der Eintragungsbeschluß des 
Gerichtes noch vor dem 1. Jänner 1998 gefaß! worden ist. 
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15i. § 15 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 
14212000 tritt mit 1. Jänner 2001 in Kraft. Diese Bestim
mung ist im Fall einer Gebühr nach Tarifpost 91it. b Z 1 und 
3 anzuwenden, wenn die entsprechende Steuerschuld nach 
dem Grunderwerbsleuergesetz 1987 oder dem Erbschafts
und Schenkungssleuergesetz 1955 (§ 26) nach dem 31. 
Dezember 2000 entsteht; ansonsten ist sie auf alle Schriften 
und Amtshandlungen anzuwenden, hinsichtlich derer der 
Anspruch auf die Gebühr nach dem 31 . Dezember 2000 
begründet wird. 

15 

15j. Tampost 4 samt Anmerkungen 1a und 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 14212000 tritt mit 1. Jänner 
2001 in Kraft. Diese Bestimmungen sind auf alte Schriften 
und Amtshandlungen anzuwenden, hinsichtlich derer der 
Anspruch auf die Gebühr nach dem 31 . Dezember 2000 
begründet wird. § 318 GGG ist auf die mit dem Bundesge· 
setz 8GBI. I Nr. 14212000 zahlenmäßig geänderten 
Gerichtsgebührenbeträge mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass bei der der Verordnung des Bundesministers für Justiz 
8GBI. Nr. 91211994 erstmals nachfolgenden Neufestsetzung 
von Gerichtsgebühren und Bemessungsgrundlagen gemäß 
§ 31a GGG die mit diesem Bundesgesetz geänderten 
Geboorenbeträge unverändert zu bleiben haben. 

15k. Anmerkung 6 zur Tarifpost 10 in der Fassung des Bundes
gesetzes 8GBI. I Nr. 14212000 tritt mit 1. Jänner 2002 in 
Kraft. Diese Bestimmung ist anzuwenden, wenn die Veröf
fentlichung nach dem 31. Dezember 2001 erfolgt. 

151. Die Änderung der Anmerkung 6 zur Tarifpost 10 durch das 
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 41/2001 sowie die Anmerkung 
158 zurTarifpost 10 treten mit 1. Mai 2001 in Kraft. Einrei
chungen gemäß §§ 277 bis 281 HGB, die vor dem 1. Jänner 
2002 bei Gericht einlangen, unterliegen - abweichend von Z 
15k zweiter Satz - auch dann einer Veröffentlichungsgebühr 
von 1 500 S, wenn die Veröffentlichung erst nach dem 31. 
Dezember 2001 enolgl; § 10 Abs. 2 zweiler Satz HGB in der 
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Entwurf 

151. § 15 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. 
14212000 tritt mit 1. Jänner 2001 in Kraft. Diese Bestimmung 
ist im Fall einer Gebühr nach Tarifpost 91it. b Z 1 und 3 
anzuwenden, wenn die entsprechende Steuerschuld nach 
dem Grunderwerbsteuergesetz 1987 oder dem Erbschafts
und Schenkungssteuergesetz 1955 (§ 26) nach dem 31 . 
Dezember 2000 entsteht; ansonsten ist sie auf alle Schriften 
und Amtshandlungen anzuwenden, hinsichtlich derer der 
Anspruch auf die Gebühr nach dem 31 . Dezember 200Q 
begründet wird. 

15j. Tarifpost4 samt Anmerkungen 1a und 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 14212000 tritt mit 1. Jänner 
2001 in Kraft. Diese Bestimmungen sind auf alle Schriften 
und Amtshandlungen anzuwenden, hinsichtrich derer der 
Anspruch auf die Gebühr nach dem 31. Dezember 2000 
begründet wird . § 318 GGG ist auf die mit dem Bundesge
setz BGBI. I Nr. 14212000 zahlenmäßig geänderten Gerichts
gebührenbeträge mit der Maßgabe anzuwenden, dass bei 
der der Verordnung des Bundesministers für Justiz BGBI. Nr. 
91211994 erstmals nachfolgenden Neufestsetzung von 
Gerichtsgebühren und Bemessungsgrundlagen gemäß § 
31a GGG die mit diesem Bundesgesetz geänderten Gebüh
renbeträge unverändert zu bleiben haben. 

15k. Anmerkung 6 zur Tarifpost 10 in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBI. , Nr. 14212000 tritt mit 1. Jänner 2002 in 
Kraft. Diese Bestimmung ist anzuwenden. wenn die Veröf
fentlichung nach dem 31. Dezember 2001 erfolgt. 

151. Oie Änderung der Anmerkung 6 zur Tarifpost 10 durch das 
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 41/2001 sowie die Anmerkung 153 
zur Tarifpost 10 treten mit 1. Mai 2001 in Kraft . Einreichun
gen gemäß §§ 277 bis 281 HGB, die vor dem 1. Jänner 2002 
bei Gericht einlangen. unterliegen - abweichend von Z 15k 
zweiter Satz - auch dann einer Veröffentlichungsgebühr von 
1 500 S, wenn die Veröffentlichung erst nach dem 31. 
Dezember 2001 enolgl; § 10 Abs. 2 zweiler Satz HGB in der 
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Geltende Fassung 16 

Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2001, BGBI. I Nr. 
14212000, ist auf diese Einreichungen nicht anzuwenden. 
Der zweite Satz der Anmerkung 6 zur Tarifpost 10 tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2001 wieder außer Kraft; er ist 
jedoch noch auf aHe elektronischen Einreichungen gemäß 
§§ 277 bis 281 HOB anzuwenden, die noch vor dem 1. 
Jänner 2002 bei Gericht einlangen. 

16. Mit derVolIziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesmi· 
nister für Justiz im Einvemehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen betraut. 

Entwurf 

Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2001 , BGBI. I Nr. 
142/2000, ist auf diese Einreichungen nicht anzuwenden. 
Der zweite Satz der Anmer1c::ung 6 zur Tarifpost 10 tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2001 wieder außer Kraft; er ist 
jedoch noch auf alle elektronischen Einreichungen gemäß §§ 
277 bis 281 HGB anzuwenden, die noch vor dem 1. Jänner 
2002 bei Gericht einlangen. 

16. Mit derVoilziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes· 
minister für Justiz im Einvemehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen betraut. 

17. § 2 und Tarifpost 14 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. I Nr. XXXl2002 treten mit 1.9.2002 in Kraft. 

Artikel VII 
Klndschaftsrechtsändarungsg&s8tz 2001 

Artikel XVI 
Mediation 

§ 1. Ein Z'Nischen, wenngleich bloß möglichen, Parteien eines wird aufgehoben. 
Pflegschaftsverfahrens oder ihren gesetzlichen Vertretem berufsmä
ßig und auf der Grundlage einer fachlichen Ausbildung in Mediation 
vermittelnder Dritter (Mediator) ist zur Verschwiegenheit über die 
Tatsachen verpflichtet, die ihm bei den auf die gütliche Einigung 
abzielenden Gesprächen anvertraut oder sonst bekannt wurden. 
Durch solche Gespräche sind der Anfang und die Fortsetzung der 
Ve~ährung oder sonstige Fristen zur Geltendmachung kindschafts
rechtlicher Ansprüche gehemmt. 

§ 2. Eine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht nach § 1 ist wird aufgehoben. 
ebenso zu bestrafen wie eine verbotene Veröffentlichung nach § 301 
Abs. 1 StGB. sofem dadurch ein berechtigtes tnteresse verietzt wird 
und der in seinem Interesse Verietzte dies verlangt. 
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